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Der Kauf und Verkauf von Anteilen an dem 
Sondervermögen Deka MDAX® UCITS ETF 
erfolgt auf Basis des Verkaufsprospekts, der 
wesentlichen Anlegerinformationen und der 
Allgemeinen Anlagebedingungen in Verbin-
dung mit den Besonderen Anlagebedingun-
gen in der jeweils geltenden Fassung. Die 
Allgemeinen Anlagebedingungen und die 
Besonderen Anlagebedingungen sind im 
Anschluss an diesen Verkaufsprospekt ab-
gedruckt.  

Der Verkaufsprospekt ist dem am Erwerb ei-
nes Anteils an dem Deka MDAX® UCITS ETF 
Interessierten zusammen mit dem letzten 
veröffentlichten Jahresbericht sowie dem 
gegebenenfalls nach dem Jahresbericht ver-
öffentlichtem Halbjahresbericht auf Verlan-
gen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Da-
neben sind ihm die wesentlichen 
Anlegerinformationen rechtzeitig vor Ver-
tragsschluss kostenlos zur Verfügung zu stel-
len. 

Von dem Verkaufsprospekt abweichende 
Auskünfte oder Erklärungen dürfen nicht 
abgegeben werden. Jeder Kauf und Verkauf 
von Anteilen auf der Basis von Auskünften 
oder Erklärungen, welche nicht in dem Ver-
kaufsprospekt bzw. in den wesentlichen An-
legerinformationen enthalten sind, erfolgt 
ausschließlich auf Risiko des Käufers. Der 
Verkaufsprospekt wird ergänzt durch den 
jeweils letzten Jahresbericht und dem gege-
benenfalls nach dem Jahresbericht veröf-
fentlichten Halbjahresbericht.  

Anlagebeschränkungen für US-
Personen 

Die Deka Investment GmbH und/oder der 
Deka MDAX® UCITS ETF sind und werden 
nicht gemäß dem United States Investment 
Company Act von 1940 in seiner gültigen 
Fassung registriert. Die Anteile des Fonds 
sind und werden nicht gemäß dem United 
States Securities Act von 1933 in seiner gül-
tigen Fassung oder nach den Wertpapierge-
setzen eines Bundesstaates der Vereinigten 
Staaten von Amerika registriert. Anteile des 
Deka MDAX® UCITS ETF dürfen weder in 
den Vereinigten Staaten noch einer US-
Person oder auf deren Rechnung angeboten 
oder verkauft werden. Antragsteller müssen 
gegebenenfalls darlegen, dass sie keine US-

Person sind und Anteile weder im Auftrag 
von US-Personen erwerben noch an US-
Personen weiterveräußern. US-Personen 
sind Personen, die Staatsangehörige der 
USA sind oder dort ihren Wohnsitz haben 
und/oder dort steuerpflichtig sind. US-
Personen können auch Personen- oder Kapi-
talgesellschaften sein, die gemäß den Ge-
setzen der USA bzw. eines US-Bundesstaats, 
Territoriums oder einer US-Besitzung ge-
gründet werden. 

Wichtigste Rechtliche Auswirkungen 
der Vertragsbeziehung 

Durch den Erwerb der Anteile wird der An-
leger Miteigentümer der vom Deka MDAX® 
UCITS ETF gehaltenen Vermögensgegen-
stände nach Bruchteilen. Er kann über die 
Vermögensgegenstände nicht verfügen. Mit 
den Anteilen sind keine Stimmrechte ver-
bunden. 

Dem Vertragsverhältnis zwischen Deka In-
vestment GmbH und Anleger sowie den 
vorvertraglichen Beziehungen wird deut-
sches Recht zugrunde gelegt. Der Sitz der 
Deka Investment GmbH ist Gerichtsstand für 
Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis, 
sofern der Anleger keinen allgemeinen Ge-
richtsstand im Inland hat. Sämtliche Veröf-
fentlichungen und Werbeschriften sind in 
deutscher Sprache abzufassen oder mit ei-
ner deutschen Übersetzung zu versehen. Die 
Deka Investment GmbH wird ferner die ge-
samte Kommunikation mit ihren Anlegern in 
deutscher Sprache führen. 

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit 
Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs 
können Verbraucher die „Ombudsstelle für 
Investmentfonds“ des BVI Bundesverband 
Investment und Asset Management e.V. an-
rufen. Das Recht, die Gerichte anzurufen, 
bleibt hiervon unberührt. 

Die Kontaktdaten der „Ombudsstelle für  
Investmentfonds“ des BVI Bundesverband 
Investment und Asset Management e.V.  
lauten: 

Büro der Ombudsstelle  
BVI Bundesverband Investment und Asset 
Management e.V. 
Unter den Linden 42 

10117 Berlin 
Telefon: (0 30) 6 44 90 46-0 
Telefax: (0 30) 6 44 90 46-29 
Email: info@ombudsstelle-
investmentfonds.de 
www.ombudsstelle-investmentfonds.de 

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches 
betreffend Fernabsatzverträge über Finanz-
dienstleistungen können sich die Beteiligten 
auch an die Schlichtungsstelle der Deut-
schen Bundesbank wenden. Das Recht, die 
Gerichte anzurufen, bleibt hiervon unbe-
rührt. 

Die Kontaktdaten lauten: 

Schlichtungsstelle der Deutschen 
Bundesbank,  
Postfach 11 12 32  
60047 Frankfurt,  
Tel.: (0 69) 23 88-19 07 oder -19 06,  
Fax: (0 69) 23 88-19 19,  
schlichtung@bundesbank.de. 
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1.  Grundlagen 

Das Sondervermögen (der Fonds) 

Das Sondervermögen Deka MDAX® UCITS 
ETF ist ein Organismus für gemeinsame An-
lagen, der von einer Anzahl von Anlegern 
Kapital einsammelt, um es gemäß einer 
festgelegten Anlagestrategie zum Nutzen 
dieser Anleger zu investieren (nachfolgend 
„Investmentvermögen“). Der Fonds ist ein 
Investmentvermögen gemäß der Richtlinie 
2009/65/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koor-
dinierung der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften betreffend bestimmte Organismen 
für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 
(nachfolgend „OGAW“) im Sinne des Kapi-
talanlagegesetzbuchs (nachfolgend 
„KAGB“). Er wird von der Deka Investment 
GmbH (nachfolgend „Gesellschaft“) verwal-
tet. Der Deka MDAX® UCITS ETF wurde am 
11.04.2014 für unbestimmte Dauer aufge-
legt. Die Anleger sind an den Vermögens-
gegenständen des Sondervermögens ent-
sprechend der Anzahl ihrer Anteile als 
Miteigentümer bzw. Gläubiger nach Bruch-
teilen beteiligt. Die Anteilscheine lauten auf 
den Inhaber und verbriefen die Ansprüche 
der Inhaber gegenüber der Gesellschaft. Die 
Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Kapi-
tal im eigenen Namen für gemeinschaftliche 
Rechnung der Anleger nach dem Grundsatz 
der Risikomischung in den nach dem KAGB 
zugelassenen Vermögensgegenständen ge-
sondert vom eigenen Vermögen in Form von 
Sondervermögen an. In welche Vermögens-
gegenständen die Gesellschaft die Gelder 
der Anleger anlegen darf und welche Best-
immungen sie dabei zu beachten hat, ergibt 
sich aus dem KAGB, den dazugehörigen 
Verordnungen und den Anlagebedingun-
gen, die das Rechtsverhältnis zwischen den 
Anlegern und der Gesellschaft regeln. Die 
Anlagebedingungen umfassen einen Allge-
meinen und einen Besonderen Teil („Allge-
meine Anlagebedingungen” und „Besonde-
re Anlagebedingungen”). 
Anlagebedingungen für ein Publikums-
Investmentvermögen müssen vor deren 
Verwendung von der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) ge-

nehmigt werden. Der Fonds gehört nicht zur 
Insolvenzmasse der Gesellschaft.  

Verkaufsunterlagen und Offenlegung 
von Informationen 

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen An-
legerinformationen, die Anlagebedingungen 
sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahres-
berichte sind kostenlos bei der Gesellschaft 
erhältlich. Zusätzliche Informationen über 
die Anlagegrenzen des Risikomanagements 
des Fonds, die Risikomanagementmethoden 
und die jüngsten Entwicklungen bei den Ri-
siken und Renditen der wichtigsten Katego-
rien von Vermögensgegenständen sind in 
elektronischer oder schriftlicher Form bei der 
Gesellschaft erhältlich. 

Anlagebedingungen und deren  
Änderungen 

Die Anlagebedingungen sind im Anschluss 
an diesen Verkaufsprospekt in dieser Unter-
lage abgedruckt. Sie sind ebenso erhältlich 
auf der Internetseite www.deka-etf.de.  

Die Anlagebedingungen können von der 
Gesellschaft geändert werden. Änderungen 
der Anlagebedingungen bedürfen der Ge-
nehmigung durch die BaFin. Änderungen 
der Anlagegrundsätze des Fonds bedürfen 
zusätzlich der Zustimmung durch den Auf-
sichtsrat der Gesellschaft. 

Änderungen der Anlagegrundsätze des 
Fonds sind nur unter der Bedingung zuläs-
sig, dass die Gesellschaft den Anlegern an-
bietet, ihre Anteile entweder ohne weitere 
Kosten vor dem Inkrafttreten der Änderun-
gen zurückzunehmen oder ihre Anteile ge-
gen Anteile an Investmentvermögen mit 
vergleichbaren Anlagegrundsätzen kostenlos 
umzutauschen, sofern derartige Investment-
vermögen von der Gesellschaft oder einem 
anderen Unternehmen aus ihrem Konzern 
verwaltet werden.  

Die vorgesehenen Änderungen werden im 
elektronischen Bundesanzeiger und darüber 
hinaus in einer hinreichend verbreiteten 
Wirtschafts- oder Tageszeitung oder auf der 

Internetseite www.deka-etf.de bekannt ge-
macht. Wenn die Änderungen Vergütungen 
und Aufwandserstattungen, die aus dem 
Fonds entnommen werden dürfen, oder die 
Anlagegrundsätze des Fonds oder wesentli-
che Anlegerrechte betreffen, werden die 
Anleger außerdem über ihre depotführen-
den Stellen in Papierform oder in elektroni-
scher Form (sogenannter „dauerhafter Da-
tenträger“) informiert. Diese Information 
umfasst die wesentlichen Inhalte der geplan-
ten Änderungen, ihre Hintergründe, die 
Rechte der Anleger in Zusammenhang mit 
der Änderung sowie einen Hinweis darauf, 
wo und wie weitere Informationen erlangt 
werden können. 

Die Änderungen treten frühestens am Tage 
nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Ände-
rungen von Regelungen zu den Vergütun-
gen und Aufwendungserstattungen treten 
frühestens drei Monate nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft, wenn nicht mit Zu-
stimmung der BaFin ein früherer Zeitpunkt 
bestimmt wurde. Änderungen der bisheri-
gen Anlagegrundsätze des Fonds treten 
ebenfalls frühestens drei Monate nach Be-
kanntmachung in Kraft.  

2.  Verwaltungsgesellschaft 

Firma, Rechtsform und Sitz 

Die Gesellschaft ist eine am 17. Mai 1995 
gegründete Kapitalverwaltungsgesellschaft 
im Sinne des KAGB in der Rechtsform einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(GmbH). Die Firma der Gesellschaft lautet 
Deka Investment GmbH. Die Gesellschaft 
hat ihren Sitz in 60325 Frankfurt am Main, 
Mainzer Landstraße 16. 

Zum 1. Januar 1996 übernahm sie das In-
vestmentgeschäft der am 17. August 1956 
gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlage-
gesellschaft mbH.  

Seit dem 10. August 1995 durfte die Gesell-
schaft Geldmarkt- und Wertpapier-
Sondervermögen und seit dem 10. Juli 1998 
auch Investmentfondsanteil-, gemischte 
Wertpapier- und Grundstücks- sowie Alters-

I. Verkaufsprospekt 
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vorsorge-Sondervermögen nach dem Gesetz 
über Kapitalanlagegesellschaften verwalten. 
Nach der Anpassung an das Investmentge-
setz darf die Gesellschaft seit dem 1. Januar 
2004 richtlinienkonforme Sondervermögen 
und Altersvorsorge-Sondervermögen, seit 
dem 30. Dezember 2004 Gemischte Son-
dervermögen, seit dem 6. Juli 2005 Dach-
Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken 
sowie seit dem 21. Mai 2008 Sonstige Son-
dervermögen verwalten.  

Geschäftsführung und Aufsichtsrat / Ei-
genkapital und zusätzliche Eigenmittel 

Nähere Angaben über die Geschäftsfüh-
rung, die Zusammensetzung des Aufsichts-
rates und den Gesellschafterkreis sowie zur 
Höhe des gezeichneten und eingezahlten 
Kapitals finden Sie am Schluss dieses Ver-
kaufsprospekts. 

Angaben zu den Grundsätzen für den Um-
gang mit Interessenkonflikten der Gesell-
schaft im Rahmen der kollektiven Vermö-
gensverwaltung, zu ggf. im Rahmen der 
kollektiven Vermögensverwaltung geleiste-
ten Zuwendungen an Dritte bzw. von Drit-
ten empfangenen Zuwendungen, eine 
Kurzbeschreibung der Strategien für die 
Ausübung von Stimmrechten, sowie zu den 
Grundsätzen der Auftragsausführung (best 
execution) können auf www.deka.de abge-
rufen werden. 

3.  Lizenzgeber und Lizenzvertrag 

Der MDAX® (Performance-Index) (nachfol-
gend „zugrunde liegender Index“ genannt) 
ist als Markenzeichen der Deutsche Börse 
AG (nachfolgend „Lizenzgeber“ genannt) 
eingetragen und dadurch gegen unzulässige 
Verwendung geschützt. Der Lizenzgeber 
vergibt Lizenzen zur Nutzung des zugrunde 
liegenden Index im Zusammenhang mit der 
Emission von Finanzprodukten. 

Die Gesellschaft hat mit dem Lizenzgeber 
einen Lizenzvertrag abgeschlossen, durch 
den der Gesellschaft das Recht eingeräumt 
wird, den Index als zugrunde liegenden In-
dex für den Fonds zu nutzen.  

4.  Haftungsausschluss des 
Lizenzgebers 

Der Lizenzgeber steht in keiner Beziehung 
zur Gesellschaft mit Ausnahme der an diese 
vergebenen Lizenz und der sich hierauf be-
ziehenden Markenrechte zur Verwendung 
im Zusammenhang mit den Anteilen des 
Sondervermögens.  

Das Finanzinstrument wird von dem Lizenz-
geber nicht gesponsert, gefördert, verkauft 
oder auf eine andere Art und Weise unter-
stützt und der Lizenzgeber bietet keinerlei 
ausdrückliche oder stillschweigende Ge-
währleistung oder Zusicherung, weder hin-
sichtlich der Ergebnisse aus einer Nutzung 
des zugrunde liegenden Index und/oder der 
Index-Marke noch hinsichtlich des Index-
Stands zu irgendeinem bestimmten Zeit-
punkt bzw. an einem bestimmten Tag noch 
in sonstiger Hinsicht. Der zugrunde liegende 
Index wird durch den Lizenzgeber berechnet 
und veröffentlicht. Dennoch haftet der Li-
zenzgeber, soweit gesetzlich zulässig, nicht 
gegenüber Dritten für etwaige Fehler in dem 
Index. Darüber hinaus besteht für den Li-
zenzgeber keine Verpflichtung gegenüber 
Dritten, einschließlich Investoren und/oder 
Finanzintermediären des Finanzinstruments, 
auf etwaige Fehler in dem zugrunde liegen-
den Index hinzuweisen. 

Weder die Veröffentlichung des zugrunde 
liegenden Index durch den Lizenzgeber noch 
die Lizenzierung des zugrunde liegenden In-
dex sowie der Index-Marke für die Nutzung 
im Zusammenhang mit dem Finanzinstru-
ment oder anderen Wertpapieren oder Fi-
nanzprodukten, die von dem zugrunde lie-
genden Index abgeleitet werden, stellt eine 
Empfehlung des Lizenzgebers zur Kapitalan-
lage dar oder beinhaltet in irgendeiner Wei-
se eine Zusicherung oder Meinung des Li-
zenzgebers hinsichtlich der Attraktivität 
einer Investition in dieses Produkt. 

Durch den Lizenzgeber als alleinigem Recht-
einhaber an dem zugrunde liegenden Index 
bzw. der Index-Marke wurde dem Emittent 
des Finanzinstruments allein die Nutzung 
des zugrunde liegenden Index bzw. der In-

dex-Marke und jedwede Bezugnahme auf 
den zugrunde liegenden Index bzw. die In-
dex-Marke im Zusammenhang mit dem Fi-
nanzinstrument gestattet. 

5.  Verwahrstelle 

Das KAGB sieht eine Trennung der Verwal-
tung und der Verwahrung von Sonderver-
mögen vor. Die Verwahrstelle ist ein Kredit-
institut und verwahrt die 
Vermögensgegenstände in Sperrdepots bzw. 
auf Sperrkonten und überwacht, ob die Ver-
fügungen der Gesellschaft über die Vermö-
gensgegenstände den Vorschriften des 
KAGB und den Anlagebedingungen ent-
sprechen. Die Anlage von Vermögensgegen-
ständen in Bankguthaben bei einem ande-
ren Kreditinstitut sowie Verfügungen über 
solche Bankguthaben sind nur mit Zustim-
mung der Verwahrstelle zulässig. Die Ver-
wahrstelle muss ihre Zustimmung erteilen, 
wenn die Anlage bzw. Verfügung mit den 
Anlagebedingungen und den Vorschriften 
des KAGB vereinbar ist. 

Daneben hat die Verwahrstelle insbesondere 
folgende Aufgaben: 

‡ Ausgabe und Rücknahme der Anteile des 
Fonds, 

‡ Sicherzustellen, dass die Ausgabe und 
Rücknahme der Anteile sowie die An-
teilwertermittlung den Vorschriften des 
KAGB und den Anlagebedingungen des 
Fonds entsprechen,  

‡ Sicherzustellen, dass bei den für gemein-
schaftliche Rechnung der Anleger getä-
tigten Geschäften der Gegenwert inner-
halb der üblichen Fristen in ihre 
Verwahrung gelangt,  

‡ Sicherzustellen, dass die Erträge des Fonds 
nach den Vorschriften des KAGB und 
nach den Anlagebedingungen verwendet 
werden,  

‡ Überwachung von Kreditaufnahmen 
durch die Gesellschaft für Rechnung des 
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Fonds sowie gegebenenfalls Zustimmung 
zur Kreditaufnahme,  

‡ Sicherzustellen, dass Sicherheiten für 
Wertpapierdarlehen rechtswirksam be-
stellt und jederzeit vorhanden sind. 

Unterverwahrung 

Die Verwahrstelle überträgt die Verwahrung 
von verwahrfähigen Vermögensgegenstän-
den für inländische (Girosammelverwah-
rung) und ausländische (Wertpapierrech-
nung) Vermögensgegenstände an weitere 
Unterverwahrer. Die übertragenen Aufga-
ben sind:  

‡ Verwahrung der Wertpapiere 

‡ Verwaltung der Wertpapiere 

‡ Abwicklung der Wertpapierhandelsge-
schäfte und Ausführung von Wertpapier-
lieferungen (Ein- und Ausgänge) 

Die Verwahrstelle nutzt für die Verwahrung 
von Zielfondsanteilen ihre Konzerntochter 
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxem-
bourg S.A. 

Um potentielle Interessenskonflikte zu ver-
meiden, handelt die DekaBank Deutsche Gi-
rozentrale Luxembourg S.A. wie ein externer 
Dienstleister. Dazu wird ein Verwahrvertrag 
nebst Service Level Agreement abgeschlos-
sen und eine regelmäßige Due Dilligence 
durchgeführt. 

Haftung der Verwahrstelle  

Die Verwahrstelle ist grundsätzlich für alle 
Vermögensgegenstände, die von ihr oder 
mit ihrer Zustimmung von einer anderen 
Stelle verwahrt werden, verantwortlich. Im 
Falle des Verlustes eines solchen Vermö-
gensgegenstandes haftet die Verwahrstelle 
gegenüber dem Fonds und dessen Anle-
gern, außer der Verlust ist auf Ereignisse au-
ßerhalb des Einflussbereichs der Verwahr-
stelle zurückzuführen. Für Schäden, die nicht 
im Verlust eines Vermögensgegenstandes 
bestehen, haftet die Verwahrstelle grund-

sätzlich nur, wenn sie ihre Verpflichtungen 
nach den Vorschriften des KAGB mindestens 
fahrlässig nicht erfüllt hat. 

Firma, Rechtsform und Sitz der  
Verwahrstelle 

Für den Fonds hat das Kreditinstitut Deka-
Bank Deutsche Girozentrale mit Sitz in 
Frankfurt am Main und Berlin und Haupt-
verwaltung in 60325 Frankfurt, Mainzer 
Landstraße 16, die Funktion der Verwahr-
stelle übernommen. Die Verwahrstelle ist ein 
Kreditinstitut nach deutschem Recht. Ihre 
Haupttätigkeit ist das Giro-, Einlagen- und 
Kreditgeschäft sowie das Wertpapierge-
schäft. 

Die Gesellschaft wird überwiegend die Ver-
wahrstelle, zu deren Konzern sie gehört, mit 
der Abwicklung von Transaktionen für 
Rechnung des Sondervermögens beauftra-
gen.  

6.  Risikohinweise 

Vor der Entscheidung über den Kauf 
von Anteilen an dem Fonds sollten An-
leger die nachfolgenden Risikohinweise 
zusammen mit den anderen in diesem 
Verkaufsprospekt enthaltenen Informa-
tionen sorgfältig lesen und diese bei ih-
rer Anlageentscheidung berücksichti-
gen. Der Eintritt eines oder mehrerer 
dieser Risiken kann für sich genommen 
oder zusammen mit anderen Umstän-
den die Wertentwicklung des Fonds 
bzw. der im Fonds gehaltenen Vermö-
gensgegenstände nachteilig beeinflus-
sen und sich damit auch nachteilig auf 
den Anteilwert auswirken.  

Veräußert der Anleger Anteile an dem 
Fonds zu einem Zeitpunkt, in dem die 
Kurse der in dem Fonds befindlichen 
Vermögensgegenstände gegenüber 
dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs ge-
fallen sind, so erhält er das von ihm in 
den Fonds investierte Kapital nicht oder 
nicht vollständig zurück. Der Anleger 
könnte sein in den Fonds investiertes 
Kapital teilweise oder in Einzelfällen 

sogar ganz verlieren. Wertzuwächse 
können nicht garantiert werden. Das Ri-
siko des Anlegers ist auf die angelegte 
Summe beschränkt. Eine Nachschuss-
pflicht über das vom Anleger investierte 
Kapital hinaus besteht nicht. 

Neben den nachstehend oder an ande-
rer Stelle des Verkaufsprospekts be-
schriebenen Risiken und Unsicherheiten 
kann die Wertentwicklung des Fonds 
durch verschiedene weitere Risiken und 
Unsicherheiten beeinträchtigt werden, 
die derzeit nicht bekannt sind. Die Rei-
henfolge, in der die nachfolgenden Risi-
ken aufgeführt werden, enthält weder 
eine Aussage über die Wahrscheinlich-
keit ihres Eintritts noch über das Aus-
maß oder die Bedeutung bei Eintritt 
einzelner Risiken. 

6.1.  Risiken einer Fondsanlage 
Im Folgenden werden die Risiken dargestellt, 
die mit einer Anlage in einen OGAW typi-
scherweise verbunden sind. Diese Risiken 
können sich nachteilig auf den Anteilwert, 
auf das vom Anleger investierte Kapital so-
wie auf die vom Anleger geplante Halte-
dauer der Fondsanlage auswirken. 

Schwankung des Fondsanteilwerts 

Der Fondsanteilwert berechnet sich aus dem 
Wert des Fonds, geteilt durch die Anzahl der 
in den Verkehr gelangten Anteile. Der Wert 
des Fonds entspricht dabei der Summe der 
Marktwerte aller Vermögensgegenstände im 
Fondsvermögen abzüglich der Summe der 
Marktwerte aller Verbindlichkeiten des 
Fonds. Der Fondsanteilwert ist daher von 
dem Wert der im Fonds gehaltenen Vermö-
gensgegenstände und der Höhe der Ver-
bindlichkeiten des Fonds abhängig. Sinkt der 
Wert dieser Vermögensgegenstände oder 
steigt der Wert der Verbindlichkeiten, so fällt 
der Fondsanteilwert.  

Beeinflussung des individuellen Ergeb-
nisses durch steuerliche Aspekte 

Die steuerliche Behandlung von Kapitaler-
trägen hängt von den individuellen Verhält-
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nissen des jeweiligen Anlegers ab und kann 
künftig Änderungen unterworfen sein. Für 
Einzelfragen – insbesondere unter Berück-
sichtigung der individuellen steuerlichen Si-
tuation – sollte sich der Anleger an seinen 
persönlichen Steuerberater wenden.  

Aussetzung der Anteilrücknahme  

Die Gesellschaft darf die Rücknahme der 
Anteile zeitweilig aussetzen, sofern außer-
gewöhnliche Umstände vorliegen, die eine 
Aussetzung unter Berücksichtigung der Inte-
ressen der Anleger erforderlich erscheinen 
lassen. Außergewöhnliche Umstände in die-
sem Sinne können z.B. wirtschaftliche oder 
politische Krisen, Rücknahmeverlangen in 
außergewöhnlichem Umfang sein sowie die 
Schließung von Börsen oder Märkten, Han-
delsbeschränkungen oder sonstige Faktoren, 
die die Ermittlung des Anteilwerts beein-
trächtigen. Der Anleger kann seine Anteile 
während dieses Zeitraums nicht zurückge-
ben. Auch im Fall einer Aussetzung der An-
teilrücknahme kann der Anteilwert sinken; 
z.B. wenn die Gesellschaft gezwungen ist, 
Vermögensgegenstände während der Aus-
setzung der Anteilrücknahme unter Ver-
kehrswert zu veräußern. Der Anteilwert 
nach Wiederaufnahme der Anteilrücknahme 
kann niedriger liegen, als derjenige vor Aus-
setzung der Rücknahme. 

Änderung der Anlagepolitik oder der 
Anlagebedingungen 

Die Gesellschaft kann die Anlagebedingun-
gen mit Genehmigung der BaFin ändern. 
Durch eine Änderung der Anlagebedingun-
gen können auch den Anleger betreffende 
Regelungen geändert werden. Die Gesell-
schaft kann etwa durch eine Änderung der 
Anlagebedingungen die Anlagepolitik des 
Fonds ändern oder sie kann die dem Fonds 
zu belastenden Kosten erhöhen. Die Gesell-
schaft kann die Anlagepolitik zudem inner-
halb des gesetzlich und vertraglich zulässi-
gen Anlagespektrums und damit ohne 
Änderung der Anlagebedingungen und de-
ren Genehmigung durch die BaFin ändern. 
Hierdurch kann sich das mit dem Fonds ver-
bundene Risiko verändern. 

Auflösung des Fonds 

Der Gesellschaft steht das Recht zu, die 
Verwaltung des Fonds zu kündigen. Die Ge-
sellschaft kann den Fonds nach Kündigung 
der Verwaltung ganz auflösen. Das Verfü-
gungsrecht über den Fonds geht nach einer 
Kündigungsfrist von sechs Monaten auf die 
Verwahrstelle über. Für den Anleger besteht 
daher das Risiko, dass er die von ihm ge-
plante Haltedauer nicht realisieren kann. Bei 
dem Übergang des Fonds auf die Verwahr-
stelle können dem Fonds andere Steuern als 
deutsche Ertragssteuern belastet werden. 
Wenn die Fondsanteile nach Beendigung 
des Liquidationsverfahrens aus dem Depot 
des Anlegers ausgebucht werden, kann der 
Anleger mit Ertragssteuern belastet werden.  

Übertragung aller Vermögensgegen-
stände des Fonds auf ein anderes offe-
nes Publikums-Investmentvermögen 
(Verschmelzung) 

Die Gesellschaft kann sämtliche Vermö-
gensgegenstände des Fonds auf einen ande-
ren OGAW übertragen. Der Anleger kann 
seine Anteile in diesem Fall (i) zurückgeben, 
(ii) behalten mit der Folge, dass er Anleger 
des übernehmenden OGAW wird, (iii) oder 
gegen Anteile an einem offenen Publikums-
Investmentvermögen mit vergleichbaren An-
lagegrundsätzen umtauschen, sofern die 
Gesellschaft oder ein mit ihr verbundenes 
Unternehmen ein solches Investmentvermö-
gen mit vergleichbaren Anlagegrundsätzen 
verwaltet. Dies gilt gleichermaßen, wenn die 
Gesellschaft sämtliche Vermögensgegen-
stände eines anderen offenen Publikums-
Investmentvermögen auf den Fonds über-
trägt. Der Anleger muss daher im Rahmen 
der Übertragung vorzeitig eine erneute In-
vestitionsentscheidung treffen. Bei einer 
Rückgabe der Anteile können Ertragssteuern 
anfallen. Bei einem Umtausch der Anteile in 
Anteile an einem Investmentvermögen mit 
vergleichbaren Anlagegrundsätzen kann der 
Anleger mit Steuern belastet werden, etwa, 
wenn der Wert der erhaltenen Anteile höher 
ist als der Wert der alten Anteile zum Zeit-
punkt der Anschaffung. 

Rentabilität und Erfüllung der Anlage-
ziele des Anlegers 

Es kann nicht garantiert werden, dass der 
Anleger seinen gewünschten Anlageerfolg 
erreicht. Der Anteilwert des Fonds kann fal-
len und zu Verlusten beim Anleger führen. 
Es bestehen keine Garantien der Gesell-
schaft oder Dritter hinsichtlich einer be-
stimmten Mindestzahlungszusage bei Rück-
gabe oder eines bestimmten Anlageerfolgs 
des Fonds. Ein bei Erwerb von Anteilen ent-
richteter Ausgabeaufschlag bzw. ein bei 
Veräußerung von Anteilen entrichteter 
Rücknahmeabschlag kann zudem, insbe-
sondere bei nur kurzer Anlagedauer den Er-
folg einer Anlage reduzieren oder sogar auf-
zehren. Anleger könnten einen niedrigeren 
als den ursprünglich angelegten Betrag zu-
rückzuerhalten. 

6.2.  Risiken der negativen 
Wertentwicklung des Fonds 
(Marktrisiko) 

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, 
die mit der Anlage in einzelne Vermögens-
gegenstände durch den Fonds einhergehen. 
Diese Risiken können die Wertentwicklung 
des Fonds bzw. der im Fonds gehaltenen 
Vermögensgegenstände beeinträchtigen 
und sich damit nachteilig auf den Anteilwert 
und auf das vom Anleger investierte Kapital 
auswirken.  

Wertveränderungsrisiken 

Dieses Risiko unterscheidet sich vom Risiko 
„Schwankungen des Fondsanteil-
werts“ (s.o.), da es hier um die Wertverän-
derungen der zugrunde liegenden Vermö-
gensgegenstände geht und nicht um die 
Schwankung des Fondsanteilwerts an sich. 

Die Vermögensgegenstände, in die die Ge-
sellschaft für Rechnung des Fonds investiert, 
unterliegen Risiken. So können Wertverluste 
auftreten, indem der Marktwert der Ver-
mögensgegenstände gegenüber dem Ein-
standspreis fällt oder Kassa- und Terminprei-
se sich unterschiedlich entwickeln.  
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Kapitalmarktrisiko 

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von 
Finanzprodukten hängt insbesondere von 
der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die 
wiederum von der allgemeinen Lage der 
Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen 
und politischen Rahmenbedingungen in den 
jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die 
allgemeine Kursentwicklung insbesondere 
an einer Börse können auch irrationale Fak-
toren wie Stimmungen, Meinungen und Ge-
rüchte einwirken. Schwankungen der Kurs- 
und Marktwerte können auch auf Verände-
rungen der Zinssätze, Wechselkurse oder 
der Bonität eines Emittenten zurückzuführen 
sein. 

Kursänderungsrisiko von Aktien 

Aktien unterliegen erfahrungsgemäß star-
ken Kursschwankungen und somit auch 
dem Risiko von Kursrückgängen. Diese 
Kursschwankungen werden insbesondere 
durch die Entwicklung der Gewinne des 
emittierenden Unternehmens sowie die 
Entwicklungen der Branche und der ge-
samtwirtschaftlichen Entwicklung beein-
flusst. Das Vertrauen der Marktteilnehmer in 
das jeweilige Unternehmen kann die Kurs-
entwicklung ebenfalls beeinflussen. Dies gilt 
insbesondere bei Unternehmen, deren Ak-
tien erst über einen kürzeren Zeitraum an 
der Börse oder einem anderen organisierten 
Markt zugelassen sind; bei diesen können 
bereits geringe Veränderungen von Progno-
sen zu starken Kursbewegungen führen. Ist 
bei einer Aktie der Anteil der frei handelba-
ren, im Besitz vieler Aktionäre befindlichen 
Aktien (sogenannter Streubesitz) niedrig, so 
können bereits kleinere Kauf- und Ver-
kaufsaufträge eine starke Auswirkung auf 
den Marktpreis haben und damit zu höhe-
ren Kursschwankungen führen. 

Zinsänderungsrisiko 

Mit der Investition in festverzinsliche Wert-
papiere ist die Möglichkeit verbunden, dass 
sich das Marktzinsniveau ändert, das im 
Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers 
besteht. Steigen die Marktzinsen gegenüber 

den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so 
fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen 
Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, 
so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpa-
piere. Diese Kursentwicklung führt dazu, 
dass die aktuelle Rendite des festverzinsli-
chen Wertpapiers in etwa dem aktuellen 
Marktzins entspricht. Diese Kursschwan-
kungen fallen jedoch je nach (Rest-)Laufzeit 
der festverzinslichen Wertpapiere unter-
schiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere 
mit kürzeren Laufzeiten haben geringere 
Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere 
mit längeren Laufzeiten. Festverzinsliche 
Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben 
demgegenüber in der Regel geringere Ren-
diten als festverzinsliche Wertpapiere mit 
längeren Laufzeiten. Geldmarktinstrumente 
besitzen aufgrund ihrer kurzen Laufzeit von 
maximal 397 Tagen tendenziell geringere 
Kursrisiken. Daneben können sich die Zinss-
ätze verschiedener, auf die gleiche Währung 
lautender zinsbezogener Finanzinstrumente 
mit vergleichbarer Restlaufzeit unterschied-
lich entwickeln. 

Kursänderungsrisiko von Wandel- und 
Optionsanleihen 

Wandel –und Optionsanleihen verbriefen 
das Recht, die Anleihe in Aktien umzutau-
schen oder Aktien zu erwerben. Die Ent-
wicklung des Werts von Wandel- und Opti-
onsanleihen ist daher abhängig von der 
Kursentwicklung der Aktie als Basiswert. Die 
Risiken der Wertentwicklung der zugrunde 
liegenden Aktien können sich daher auch 
auf die Wertentwicklung der Wandel- und 
Optionsanleihe auswirken. Optionsanleihen, 
die dem Emittenten das Recht einräumen 
dem Anleger statt der Rückzahlung eines 
Nominalbetrags eine im Vorhinein festgeleg-
te Anzahl von Aktien anzudienen (Reverse 
Convertibles), sind in verstärktem Maße von 
dem entsprechenden Aktienkurs abhängig. 

Risiken im Zusammenhang mit Derivat-
geschäften 

Die Gesellschaft darf für den Fonds Derivat-
geschäfte abschließen. Der Kauf und Ver-
kauf von Optionen sowie der Abschluss von 

Terminkontrakten oder Swaps sind mit fol-
genden Risiken verbunden: 

‡ Kursänderungen des Basiswertes können 
den Wert eines Optionsrechts oder Ter-
minkontraktes vermindern. Vermindert 
sich der Wert bis zur Wertlosigkeit, kann 
die Gesellschaft gezwungen sein, die er-
worbenen Rechte verfallen zu lassen. 
Durch Wertänderungen des einem Swap 
zugrunde liegenden Vermögenswertes 
kann der Fonds ebenfalls Verluste erlei-
den. 

‡ Durch die Hebelwirkung von Optionen 
kann der Wert des Fondsvermögens stär-
ker beeinflusst werden, als dies beim 
unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der 
Fall ist. Das Verlustrisiko kann bei Ab-
schluss des Geschäfts nicht bestimmbar 
sein. 

‡ Ein liquider Sekundärmarkt für ein be-
stimmtes Instrument zu einem gegebe-
nen Zeitpunkt kann fehlen. Eine Position 
in Derivaten kann dann unter Umständen 
nicht wirtschaftlich neutralisiert (ge-
schlossen) werden. 

‡ Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, 
dass die Option nicht ausgeübt wird, weil 
sich die Preise der Basiswerte nicht wie 
erwartet entwickeln, so dass die vom 
Fonds gezahlte Optionsprämie verfällt. 
Beim Verkauf von Optionen besteht die 
Gefahr, dass der Fonds zur Abnahme von 
Vermögenswerten zu einem höheren als 
dem aktuellen Marktpreis, oder zur Liefe-
rung von Vermögenswerten zu einem 
niedrigeren als dem aktuellen Marktpreis 
verpflichtet. Der Fonds erleidet dann ei-
nen Verlust in Höhe der Preisdifferenz 
minus der eingenommenen Optionsprä-
mie. 

‡ Bei Terminkontrakten besteht das Risiko, 
dass die Gesellschaft für Rechnung des 
Fonds verpflichtet ist, die Differenz zwi-
schen dem bei Abschluss zugrunde ge-
legten Kurs und dem Marktkurs zum 
Zeitpunkt der Glattstellung bzw. Fälligkeit 
des Geschäftes zu tragen. Damit würde 
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der Fonds Verluste erleiden. Das Risiko 
des Verlusts ist bei Abschluss des Termin-
kontrakts nicht bestimmbar.  

‡ Der gegebenenfalls erforderliche Ab-
schluss eines Gegengeschäfts (Glattstel-
lung) ist mit Kosten verbunden. 

‡ Die von der Gesellschaft getroffenen 
Prognosen über die künftige Entwicklung 
von zugrunde liegenden Vermögensge-
genständen, Zinssätzen, Kursen und De-
visenmärkten können sich im Nachhinein 
als unrichtig erweisen. 

‡ Die den Derivaten zugrunde liegenden 
Vermögensgegenstände können zu ei-
nem an sich günstigen Zeitpunkt nicht 
gekauft bzw. verkauft werden oder müs-
sen zu einem ungünstigen Zeitpunkt ge-
kauft bzw. verkauft werden. 

‡ Durch die Verwendung von Derivaten 
können potenzielle Verlust entstehen, die 
unter Umständen nicht vorhersehbar sind 
und sogar die Einschusszahlungen über-
schreiten können. 

Bei außerbörsliche Geschäfte, sogenannten 
over-the-counter (OTC)–Geschäfte, können 
folgende Risiken auftreten: 

‡ Es kann ein organisierter Markt fehlen, so 
dass die Gesellschaft die für Rechnung 
des Fonds am OTC-Markt erworbenen 
Finanzinstrumente schwer oder gar nicht 
veräußern kann.  

‡ Der Abschluss eines Gegengeschäfts 
(Glattstellung) kann aufgrund der indivi-
duellen Vereinbarung schwierig, nicht 
möglich oder mit erheblichen Kosten 
verbunden sein. 

Risiken bei Wertpapier-
Darlehensgeschäften 

Gewährt die Gesellschaft für Rechnung des 
Fonds ein Darlehen über Wertpapiere, so 
überträgt sie diese an einen Darlehensneh-
mer, der nach Beendigung des Geschäfts 
Wertpapiere in gleicher Art, Menge und Gü-

te zurück überträgt (Wertpapierdarlehen). 
Die Gesellschaft hat während der Ge-
schäftsdauer keine Verfügungsmöglichkeit 
über verliehene Wertpapiere. Verliert das 
Wertpapier während der Dauer des Ge-
schäfts an Wert und die Gesellschaft will das 
Wertpapier insgesamt veräußern, so muss 
sie das Darlehensgeschäft kündigen und 
den üblichen Abwicklungszyklus abwarten, 
wodurch ein Verlustrisiko für den Fonds ent-
stehen kann. 

Risiken bei Pensionsgeschäften 

Gibt die Gesellschaft Wertpapiere in Pensi-
on, so verkauft sie diese und verpflichtet 
sich, sie gegen Aufschlag nach Ende der 
Laufzeit zurückzukaufen. Der zum Laufzeit-
ende vom Verkäufer zu zahlende Rückkauf-
preis nebst Aufschlag wird bei Abschluss des 
Geschäftes festgelegt. Sollten die in Pension 
gegebenen Wertpapiere während der Ge-
schäftslaufzeit an Wert verlieren und die Ge-
sellschaft sie zur Begrenzung der Wertverlus-
te veräußern wollen, so kann sie dies nur 
durch die Ausübung des vorzeitigen Kündi-
gungsrechts tun. Die vorzeitige Kündigung 
des Geschäfts kann mit finanziellen Einbu-
ßen für den Fonds einhergehen. Zudem 
kann sich herausstellen, dass der zum Lauf-
zeitende zu zahlende Aufschlag höher ist als 
die Erträge, die die Gesellschaft durch die 
Wiederanlage der erhaltenen Barmittel er-
wirtschaftet hat.  

Nimmt die Gesellschaft Wertpapiere in Pen-
sion, so kauft sie diese und muss sie am En-
de einer Laufzeit wieder verkaufen. Der 
Rückkaufpreis wird bereits bei Geschäftsab-
schluss festgelegt. Die in Pension genom-
menen Wertpapiere dienen als Sicherheiten 
für die Bereitstellung der Liquidität an den 
Vertragspartner. Etwaige Wertsteigerungen 
der Wertpapiere kommen dem Fonds nicht 
zugute.  

Risiken im Zusammenhang mit dem 
Empfang von Sicherheiten 

Die Gesellschaft erhält für Derivatgeschäfte, 
Wertpapierdarlehens- und Pensionsgeschäf-
te Sicherheiten. Derivate, verliehene Wert-

papiere oder in Pension gegebene Wertpa-
piere können im Wert steigen. Die gestellten 
Sicherheiten könnten dann nicht mehr aus-
reichen, um den Lieferungs- bzw. Rücküber-
tragungsanspruch der Gesellschaft gegen-
über dem Kontrahenten in voller Höhe 
abzudecken. 

Die Gesellschaft kann Barsicherheiten auf 
Sperrkonten, in Staatsanleihen hoher Quali-
tät oder in Geldmarktfonds mit kurzer Lauf-
zeitstruktur anlegen. Das Kreditinstitut, bei 
dem die Bankguthaben verwahrt werden, 
kann jedoch ausfallen. Staatsanleihen und 
Geldmarktfonds können sich negativ entwi-
ckeln. Bei Beendigung des Geschäfts könn-
ten die angelegten Sicherheiten nicht mehr 
in voller Höhe verfügbar sein, obwohl sie 
von der Gesellschaft für den Fonds in der ur-
sprünglich gewährten Höhe wieder zurück 
gewährt werden müssen. Die Gesellschaft 
kann dann verpflichtet sein, für Rechnung 
des Fonds die Sicherheiten auf den gewähr-
ten Betrag aufzustocken und somit den 
durch die Anlage erlittenen Verlust auszu-
gleichen. 

Risiko bei Verbriefungspositionen ohne 
Selbstbehalt 

Der Fonds darf Wertpapiere, die Kredite ver-
briefen (Kreditverbriefungspositionen) und 
nach dem 1. Januar 2011 emittiert wurden, 
nur noch erwerben, wenn der Kreditgeber 
mindestens 5 Prozent des Volumens der 
Verbriefung als sogenannten Selbstbehalt 
zurückbehält und weitere Vorgaben einhält. 
Die Gesellschaft ist daher verpflichtet, im In-
teresse der Anleger Maßnahmen zur Abhilfe 
einzuleiten, wenn Kreditverbriefungen, die 
nach diesem Stichtag emittiert wurden, die-
sen EU-Standards nicht entsprechen. Im 
Rahmen dieser Abhilfemaßnahmen könnte 
die Gesellschaft gezwungen sein, solche 
Kreditverbriefungspositionen zu veräußern. 
Aufgrund rechtlicher Vorgaben für Banken, 
Fondsgesellschaften und künftig möglich-
erweise auch für Versicherungen besteht das 
Risiko, dass die Gesellschaft solche im Fonds 
gehaltenen Kreditverbriefungspositionen 
nicht oder nur unter starken Abschlägen 
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bzw. mit großer zeitlicher Verzögerung ver-
kaufen kann.  

Inflationsrisiko 

Die Inflation beinhaltet ein Abwertungsrisiko 
für alle Vermögensgegenstände. Dies gilt 
auch für die im Fonds gehaltenen Vermö-
gensgegenstände. Die Inflationsrate kann 
über dem Wertzuwachs des Fonds liegen.  

Währungsrisiko 

Vermögenswerte des Fonds können in einer 
anderen Währung als der Fondswährung 
angelegt sein. Der Fonds erhält die Erträge, 
Rückzahlungen und Erlöse aus solchen An-
lagen in der anderen Währung. Fällt der 
Wert dieser Währung gegenüber der 
Fondswährung, so reduziert sich der Wert 
solcher Anlagen und somit auch der Wert 
des Fondsvermögens. 

Konzentrationsrisiko 

Erfolgt eine Konzentration der Anlage in be-
stimmte Vermögensgegenstände oder 
Märkte, dann ist der Fonds von der Entwick-
lung dieser Vermögensgegenstände oder 
Märkte besonders stark abhängig. 

Risiken im Zusammenhang mit der In-
vestition in Investmentanteile 

Die Risiken der Anteile an anderen Invest-
mentvermögen, deren Anteile für den Fonds 
erworben werden (sogenannte „Zielfonds“), 
stehen in engem Zusammenhang mit den 
Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen 
Vermögensgegenstände bzw. der von die-
sen Zielfonds verfolgten Anlagestrategien. 
Da die Manager der einzelnen Zielfonds 
voneinander unabhängig handeln, kann es 
aber auch vorkommen, dass mehrere Ziel-
fonds gleiche oder einander entgegenge-
setzte Anlagestrategien verfolgen. Hierdurch 
können bestehende Risiken kumulieren, und 
eventuelle Chancen können sich gegenei-
nander aufheben. Es ist der Gesellschaft im 
Regelfall nicht möglich, das Management 
der Zielfonds zu kontrollieren. Deren Anla-
geentscheidungen müssen nicht zwingend 

mit den Annahmen oder Erwartungen der 
Gesellschaft übereinstimmen. Der Gesell-
schaft wird die aktuelle Zusammensetzung 
der Zielfonds oftmals nicht zeitnah bekannt 
sein. Entspricht die Zusammensetzung nicht 
ihren Annahmen oder Erwartungen, so 
kann sie gegebenenfalls erst deutlich verzö-
gert reagieren, indem sie Zielfondsanteile 
zurückgibt. 

Offene Investmentvermögen, an denen der 
Fonds Anteile erwirbt, könnten zudem zeit-
weise die Rücknahme der Anteile aussetzen. 
Dann ist die Gesellschaft daran gehindert, 
die Anteile an dem Zielfonds zu veräußern, 
indem sie diese Auszahlung des Rücknah-
mepreises bei der Verwaltungsgesellschaft 
oder Verwahrstelle des Zielfonds zurückgibt. 

Risiken aus dem Anlagespektrum 

Die folgende Formulierung kann aufge-
nommen werden, wenn für den Fonds keine 
Spezialisierung vorsehen. 

Unter Beachtung der durch das Gesetz und 
die Anlagebedingungen vorgegebenen An-
lagegrundsätze und -grenzen, die für den 
Fonds einen sehr weiten Rahmen vorsehen, 
kann die tatsächliche Anlagepolitik auch da-
rauf ausgerichtet sein, schwerpunktmäßig 
Vermögensgegenstände z.B. nur weniger 
Branchen, Märkte oder Regionen/Länder zu 
erwerben. Diese Konzentration auf wenige 
spezielle Anlagesektoren kann mit Risiken 
(z.B. Marktenge, hohe Schwankungsbreite 
innerhalb bestimmter Konjunkturzyklen) 
verbunden sein. Über den Inhalt der Anla-
gepolitik informiert der Jahresbericht nach-
träglich für das abgelaufene Berichtsjahr. 

6.3.  Risiken der eingeschränkten oder 
erhöhten Liquidität des Fonds 
(Liquiditätsrisiko) 

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, 
die die Liquidität des Fonds beeinträchtigen 
können. Dies kann dazu führen, dass der 
Fonds seinen Zahlungsverpflichtungen vo-
rübergehend oder dauerhaft nicht nach-
kommen kann bzw. dass die Gesellschaft 
die Rückgabeverlangen von Anlegern vo-
rübergehend oder dauerhaft nicht erfüllen 

kann. Der Anleger könnte gegebenenfalls 
die von ihm geplante Haltedauer nicht reali-
sieren und ihm könnte das investierte Kapi-
tal oder Teile hiervon für unbestimmte Zeit 
nicht zur Verfügung stehen. Durch die Ver-
wirklichung der Liquiditätsrisiken könnte zu-
dem der Nettoinventarwert des Fonds und 
damit der Anteilwert sinken, etwa wenn die 
Gesellschaft gezwungen ist, bei entspre-
chender gesetzlicher Zulässigkeit, Vermö-
gensgegenstände für den Fonds unter Ver-
kehrswert zu veräußern. 

Risiko aus der Anlage in Vermögensge-
genstände 

Für den Fonds dürfen auch Vermögensge-
genstände erworben werden, die nicht an 
einer Börse zugelassen oder an einem ande-
ren organisierten Markt zugelassen oder in 
diesen einbezogen sind. Diese Vermögens-
gegenstände können gegebenenfalls nur 
mit hohen Preisabschlägen, zeitlicher Verzö-
gerung oder gar nicht weiterveräußert wer-
den. Auch an einer Börse zugelassene Ver-
mögensgegenstände können abhängig von 
der Marktlage, dem Volumen, dem Zeitrah-
men und den geplanten Kosten gegebenen-
falls nicht oder nur mit hohen Preisabschlä-
gen veräußert werden. Obwohl für den 
Fonds nur Vermögensgegenstände erwor-
ben werden dürfen, die grundsätzlich jeder-
zeit liquidiert werden können, kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass diese zeitweise 
oder dauerhaft nur unter Realisierung von 
Verlusten veräußert werden können. 

Risiko durch Finanzierungsliquidität 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
Fonds Kredite aufnehmen. Es besteht das Ri-
siko, dass die Gesellschaft keinen entspre-
chenden Kredit oder diesen nur zu wesent-
lich ungünstigeren Konditionen aufnehmen 
kann. Kredite mit einer variablen Verzinsung 
können sich durch steigende Zinssätze zu-
dem negativ auswirken. Unzureichende Fi-
nanzierungsliquidität kann sich auf die Li-
quidität des Fonds auswirken, mit der Folge, 
dass die Gesellschaft gezwungen sein kann, 
Vermögensgegenstände vorzeitig oder zu 
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schlechteren Konditionen als geplant zu ver-
äußern. 

Risiken durch vermehrte Rückgaben  
oder Zeichnungen 

Durch Kauf- und Verkaufsaufträge von An-
legern fließt dem Fondsvermögen Liquidität 
zu bzw. vom Fondsvermögen Liquidität ab. 
Die Zu- und Abflüsse können nach Saldie-
rung zu einem Nettozu- oder -abfluss der li-
quiden Mittel des Fonds führen. Dieser Net-
tozu- oder –abfluss kann den Fondsmanager 
veranlassen, Vermögensgegenstände zu 
kaufen oder zu verkaufen, wodurch Trans-
aktionskosten entstehen. Dies gilt insbeson-
dere, wenn durch die Zu- oder Abflüsse eine 
von der Gesellschaft für den Fonds vorgese-
hene Quote liquider Mittel über- bzw. unter-
schritten wird. Die hierdurch entstehenden 
Transaktionskosten werden dem Fondsver-
mögen belastet und können die Wertent-
wicklung des Fonds beeinträchtigen. Bei Zu-
flüssen kann sich eine erhöhte 
Fondsliquidität belastend auf die Rendite 
Wertentwicklung des Fonds auswirken, 
wenn die Gesellschaft die Mittel nicht zu 
adäquaten Bedingungen anlegen kann. 

Risiko bei Feiertagen in bestimmten Re-
gionen/Ländern 

Nach der Anlagestrategie sollen Investitio-
nen für den Fonds insbesondere in bestimm-
ten Regionen/Ländern getätigt werden. 
Aufgrund lokaler Feiertage in diesen Regio-
nen/Ländern kann es zu Abweichungen 
zwischen den Handelstagen an Börsen die-
ser Regionen/Länder und Bewertungstagen 
des Fonds kommen. Der Fonds kann mög-
licherweise an einem Tag, der kein Bewer-
tungstag ist, auf Marktentwicklungen in den 
Regionen/Ländern nicht am selben Tag rea-
gieren oder an einem Bewertungstag, der 
kein Handelstag in diesen Regionen/Ländern 
ist, auf dem dortigen Markt nicht handeln. 
Hierdurch kann der Fonds gehindert sein, 
Vermögensgegenstände in der erforderli-
chen Zeit zu veräußern. Dies kann die Fähig-
keit des Fonds nachteilig beeinflussen, 
Rückgabeverlangen oder sonstigen Zah-
lungsverpflichtungen nachzukommen. 

6.4.  Kontrahentenrisiko inklusive 
Kredit- und Forderungsrisiko 

Kontrahentenrisiko ist das Verlustrisiko für 
ein Investmentvermögen, das aus der Tatsa-
che resultiert, dass die Gegenpartei eines 
Geschäfts bei der Abwicklung von Leis-
tungsansprüchen ihren Verpflichtungen 
möglicherweise nicht nachkommen kann. 

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, 
die sich für den Fonds im Rahmen einer Ver-
tragsbindung mit einer anderen Partei (so-
genannte Gegenpartei) ergeben können. 
Dabei besteht das Risiko, dass der Vertrags-
partner seinen Verpflichtungen aus dem Ver-
trag nicht mehr nachkommen kann. Diese 
Risiken können die Wertentwicklung des 
Fonds beeinträchtigen und sich damit auch 
nachteilig auf den Anteilwert und das vom 
Anleger investierte Kapital auswirken.  

Adressenausfallrisiko / Gegenpartei-
Risiken (außer zentrale Kontrahenten) 

Durch den Ausfall eines Ausstellers (nachfol-
gend „Emittent“) oder eines Vertragspart-
ners (Kontrahenten), gegen den der Fonds 
Ansprüche hat, können für den Fonds Ver-
luste entstehen. Das Emittentenrisiko be-
schreibt die Auswirkung der besonderen 
Entwicklungen des jeweiligen Emittenten, 
die neben den allgemeinen Tendenzen der 
Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpa-
piers einwirken. Auch bei sorgfältiger Aus-
wahl der Wertpapiere kann nicht ausge-
schlossen werden, dass Verluste durch 
Vermögensverfall von Emittenten eintreten. 
Die Partei eines für Rechnung des Fonds ge-
schlossenen Vertrags kann teilweise oder 
vollständig ausfallen (Kontrahentenrisiko). 
Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung 
des Fonds geschlossen werden. 

Risiko durch zentrale Kontrahenten 

Ein zentraler Kontrahent (Central Counter-
party – „CCP“) tritt als zwischengeschaltete 
Institution in bestimmte Geschäfte für den 
Fonds ein, insbesondere in Geschäfte über 
derivative Finanzinstrumente. In diesem Fall 
wird er als Käufer gegenüber dem Verkäufer 
und als Verkäufer gegenüber dem Käufer 

tätig. Ein CCP sichert seine Gegenparteiaus-
fallrisiken durch eine Reihe von Schutzme-
chanismen ab, die es ihm jederzeit ermögli-
chen, Verluste aus den eingegangen 
Geschäften auszugleichen, etwa durch so-
genannte Einschusszahlungen (z.B. Besiche-
rungen). Es kann trotz dieser Schutzmecha-
nismen nicht ausgeschlossen werden, dass 
ein CCP ausfällt, wodurch auch Ansprüche 
der Gesellschaft für den AIF betroffen sein 
können. Hierdurch können Verluste für den 
Fonds entstehen, die nicht abgesichert sind.  

Adressenausfallrisiken bei Pensions-
geschäften 

Bei Pensionsgeschäften erfolgt die Stellung 
der Sicherheiten durch die Gegenleistung 
des Vertragspartners. Bei einem Ausfall des 
Vertragspartners während der Laufzeit des 
Pensionsgeschäfts hat die Gesellschaft ein 
Verwertungsrecht hinsichtlich der in Pension 
genommenen Wertpapiere bzw. Barmittel. 
Ein Verlustrisiko für den Fonds kann daraus 
folgen, dass die gestellten Sicherheiten we-
gen der zwischenzeitlichen Verschlechterung 
der Bonität des Emittenten bzw. steigender 
Kurse der in Pension gegebenen Wertpapie-
re nicht mehr ausreichen, um den Rücküber-
tragungsanspruch der Gesellschaft der vol-
len Höhe nach abzudecken.  

Adressenausfallrisiken bei Wertpapier-
Darlehensgeschäften 

Gewährt die Gesellschaft für Rechnung des 
Fonds ein Darlehen über Wertpapiere, so 
muss sie sich gegen den Ausfall des Ver-
tragspartners ausreichende Sicherheiten 
gewähren lassen. Der Umfang der Sicher-
heitsleistung entspricht mindestens dem 
Kurswert der als Wertpapier-Darlehen über-
tragenen Wertpapiere. Der Darlehensneh-
mer hat weitere Sicherheiten zu stellen, 
wenn der Wert der als Darlehen gewährten 
Wertpapiere steigt, die Qualität der gestell-
ten Sicherheiten abnimmt oder eine Ver-
schlechterung seiner wirtschaftlichen Ver-
hältnisse eintritt und die bereits gestellten 
Sicherheiten nicht ausreichen. Kann der Dar-
lehensnehmer dieser Nachschusspflicht nicht 
nachkommen, so besteht das Risiko, dass 
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der Rückübertragungsanspruch bei Ausfall 
des Vertragspartners nicht vollumfänglich 
abgesichert ist. Werden die Sicherheiten bei 
einer anderen Einrichtung als der Verwahr-
stelle des Fonds verwahrt, besteht zudem 
das Risiko, dass diese bei Ausfall des Entlei-
hers gegebenenfalls nicht sofort bzw. nicht 
in vollem Umfang verwertet werden kön-
nen. 

Operationelle und sonstige Risiken des 
Fonds 

Operationelles Risiko ist das Verlustrisiko für 
ein Investmentvermögen, das aus unzu-
reichenden internen Prozessen sowie aus 
menschlichem oder Systemversagen bei der 
KVG oder aus externen Ereignissen resultiert 
und Rechts-, Dokumentations- und Reputa-
tionsrisiken sowie Risiken einschließt, die aus 
den für ein Investmentvermögen betriebe-
nen Handels-, Abrechnungs- und Bewer-
tungsverfahren resultieren. 

Im Folgenden werden Risiken dargestellt, die 
sich beispielsweise aus unzureichenden in-
ternen Prozessen sowie aus menschlichem 
oder Systemversagen bei der Gesellschaft 
oder externen Dritten ergeben können. Die-
se Risiken können die Wertentwicklung des 
Fonds beeinträchtigen und sich damit auch 
nachteilig auf den Anteilwert und auf das 
vom Anleger investierte Kapital auswirken.  

6.5.  Operationelle und sonstige 
Risiken des Fonds 
 

Risiken durch kriminelle Handlungen, 
Missstände oder Naturkatastrophen 

Der Fonds kann Opfer von Betrug oder an-
deren kriminellen Handlungen werden. Er 
kann Verluste durch Missverständnisse oder 
Fehler von Mitarbeitern der Gesellschaft o-
der externer Dritter erleiden oder durch äu-
ßere Ereignisse wie z.B. Naturkatastrophen 
geschädigt werden. 

Länder- oder Transferrisiko 

Es besteht das Risiko, dass ein ausländischer 
Schuldner trotz Zahlungsfähigkeit aufgrund 

fehlender Transferfähigkeit der Währung 
oder -bereitschaft seines Sitzlandes, oder aus 
anderen Gründen, Leistungen nicht fristge-
recht, überhaupt nicht oder nur in einer an-
deren Währung erbringen kann. So können 
z.B. Zahlungen, auf die die Gesellschaft für 
Rechnung des Fonds Anspruch hat, ausblei-
ben, in einer Währung erfolgen, die auf-
grund von Devisenbeschränkungen nicht 
(mehr) konvertierbar ist, oder in einer ande-
ren Währung erfolgen. Zahlt der Schuldner 
in einer anderen Währung, so unterliegt die-
se Position dem oben dargestellten Wäh-
rungsrisiko.  

Rechtliche und politische Risiken  

Für den Fonds dürfen Investitionen in 
Rechtsordnungen getätigt werden, bei de-
nen deutsches Recht keine Anwendung fin-
det bzw. im Fall von Rechtsstreitigkeiten der 
Gerichtsstand außerhalb Deutschlands ist. 
Hieraus resultierende Rechte und Pflichten 
der Gesellschaft für Rechnung des Fonds 
können von denen in Deutschland zum 
Nachteil des Fonds bzw. des Anlegers ab-
weichen. Politische oder rechtliche Entwick-
lungen einschließlich der Änderungen von 
rechtlichen Rahmenbedingungen in diesen 
Rechtsordnungen können von der Gesell-
schaft nicht oder zu spät erkannt werden 
oder zu Beschränkungen hinsichtlich er-
werbbarer oder bereits erworbener Vermö-
gensgegenstände führen. Diese Folgen kön-
nen auch entstehen, wenn sich die 
rechtlichen Rahmenbedingungen für die 
Gesellschaft und/oder die Verwaltung des 
Fonds in Deutschland ändern. 

Änderung der steuerlichen Rahmenbe-
dingungen, steuerliches Risiko 

Die steuerlichen Ausführungen gehen von 
der derzeit bekannten Rechtslage aus. Sie 
richten sich an in Deutschland unbeschränkt 
einkommensteuerpflichtige oder unbe-
schränkt körperschaftsteuerpflichtige Perso-
nen. Es kann jedoch keine Gewähr dafür 
übernommen werden, dass sich die steuerli-
che Beurteilung durch Gesetzgebung, 
Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzver-
waltung nicht ändert. 

Eine Änderung fehlerhaft festgestellter Be-
steuerungsgrundlagen des Fonds für voran-
gegangene Geschäftsjahre (z.B. aufgrund 
von steuerlichen Außenprüfungen) kann für 
den Fall einer für den Anleger steuerlich 
grundsätzlich nachteiligen Korrektur zur Fol-
ge haben, dass der Anleger die Steuerlast 
aus der Korrektur für vorangegangene Ge-
schäftsjahre zu tragen hat, obwohl er unter 
Umständen zu diesem Zeitpunkt nicht in 
dem Fonds investiert war. Umgekehrt kann 
für den Anleger der Fall eintreten, dass ihm 
eine steuerlich grundsätzlich vorteilhafte 
Korrektur für das aktuelle und für vorange-
gangene Geschäftsjahre, in denen er an 
dem Fonds beteiligt war, nicht mehr zu-
gutekommt, weil er seine Anteile vor Um-
setzung der Korrektur zurückgegeben oder 
veräußert hat. 

Zudem kann eine Korrektur von Steuerdaten 
dazu führen, dass steuerpflichtige Erträge 
bzw. steuerliche Vorteile in einem anderen 
als eigentlich zutreffenden Veranlagungs-
zeitraum tatsächlich steuerlich veranlagt 
werden und sich dies beim einzelnen Anle-
ger negativ auswirkt. 

Schlüsselpersonenrisiko 

Fällt das Anlageergebnis des Fonds in einem 
bestimmten Zeitraum sehr positiv aus, hängt 
dieser Erfolg möglicherweise auch von der 
Eignung der handelnden Personen und da-
mit den richtigen Entscheidungen des Ma-
nagements ab. Die personelle Zusammen-
setzung des Fondsmanagements kann sich 
jedoch verändern. Neue Entscheidungsträ-
ger können dann möglicherweise weniger 
erfolgreich agieren. 

Verwahrrisiko 

Mit der Verwahrung von Vermögensgegen-
ständen insbesondere im Ausland ist ein 
Verlustrisiko verbunden, das aus Insolvenz, 
Sorgfaltspflichtverletzungen bzw. höherer 
Gewalt resultieren kann. 

Die Gesellschaft kann mit der Verwahrstelle 
eine Haftungsbefreiung für das Abhanden-
kommen von Finanzinstrumenten vereinba-
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ren, die von einem Unterverwahrer verwahrt 
werden. Sofern dies zwischen Gesellschaft 
und Verwahrstelle vereinbart ist und die Vo-
raussetzungen der Haftungsbefreiung vor-
liegen, kann die Gesellschaft Ersatzansprü-
che wegen des Abhandenkommens von bei 
einem Unterverwahrer verwahrten Finanzin-
strumenten nur gegen den jeweiligen Un-
terverwahrer geltend machen, nicht gegen 
die Verwahrstelle. 

Risiken aus Handels- und Clearingme-
chanismen (Abwicklungsrisiko) 

Bei der Abwicklung von Wertpapiergeschäf-
ten über ein elektronisches System besteht 
das Risiko, dass eine der Vertragsparteien 
verzögert oder nicht vereinbarungsgemäß 
zahlt oder die Wertpapiere nicht fristgerecht 
liefert.  

7.  Erläuterung des Risikoprofils des 
Fonds 

Der Fonds ist ein börsengehandelter Index-
fonds (Exchange Traded Fund). Ziel des 
Fondsmanagements ist die möglichst exakte 
Abbildung der Wertentwicklung des zu 
Grunde liegenden Index. Hierzu wird eine 
möglichst hohe Investitionsquote in die 
Wertpapiere des Index angestrebt. Grundla-
ge hierfür ist, dass die Entscheidungen über 
den Erwerb oder die Veräußerung von Ver-
mögensgegenständen sowie deren Gewich-
tung im Fonds vom zu Grunde liegenden 
Index abhängig sind. Im Falle einer negati-
ven Marktbewegung werden vom Fonds-
management keine Vorkehrungen getroffen 
um mögliche Verluste zu minimieren. 

8.  Erhöhte Volatilität 

Der Fonds weist aufgrund seiner Zusam-
mensetzung eine erhöhte Volatilität auf, d.h. 
die Anteilwerte können auch innerhalb kur-
zer Zeiträume erheblichen Schwankungen 
nach oben und nach unten unterworfen 
sein.  

9.  Profil des typischen Anlegers 

Die Anlage in den Deka MDAX® UCITS ETF 
ist nur für erfahrene Anleger geeignet, die in 
der Lage sind, die Risiken und den Wert der 
Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss be-
reit und in der Lage sein, erhebliche Wert-
schwankungen der Anteile und gegebenen-
falls einen erheblichen Kapitalverlust 
hinzunehmen. Der Anlagehorizont sollte bei 
mindestens fünf Jahren liegen.  

10.  Anlageziele, -strategie, -grundsätze 
und -grenzen 

10.1.  Anlageziel und -strategie 
Die Auswahl der für das Sondervermögen 
vorgesehenen Vermögensgegenstände ist 
darauf gerichtet, unter Wahrung einer an-
gemessenen Risikomischung den MDAX® 
(Performance-Index) nachzubilden. Der In-
dex enthält 50 Prime-Standard-Werte aus 
klassischen Branchen, die den 30 DAX®-
notierten Unternehmen hinsichtlich 
Marktkapitalisierung und Börsenumsatz fol-
gen. Der Index spiegelt somit die Wertent-
wicklung der so genannten Midcaps, der 
mittelgroßen Industriewerte, wider. Informa-
tionen zu den Basiswerten sind unter 
www.deka-etf.de erhältlich. Das Sonder-
vermögen strebt dabei als Anlageziel die Er-
zielung einer Wertentwicklung an, welche 
die des zugrunde liegenden Index wider-
spiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte 
Nachbildung des Index angestrebt. Erträge 
werden wieder angelegt. 

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidun-
gen über den Erwerb oder die Veräußerung 
von Vermögensgegenständen sowie über 
deren Gewichtung im Sondervermögen von 
dem zugrunde liegenden Index abhängig 
sind (passives Management).  

Dabei ist allerdings zu beachten, dass der 
exakten Nachbildung des Index bestimmte 
Faktoren entgegenstehen. Transaktionskos-
ten und Verwaltungskosten, die sich wert-
mindernd auf die Anteilspreisentwicklung 
auswirken, werden beispielsweise nicht in 
die Berechnung des Index einbezogen.  

Die Indexzusammensetzung wird durch den 
Indexanbieter jährlich angepasst. Durch die 
Nachbildung dieser Änderungen im Fonds 
können Transaktionskosten entstehen. 

Es kann keine Zusicherung gegeben 
werden, dass die Ziele der Anlagepolitik 
tatsächlich erreicht werden. 

10.2.  Anlagegrundsätze und -grenzen 
 

Allgemeines 

Die Gesellschaft darf für das Sondervermö-
gen nur Vermögensgegenstände erwerben, 
die darauf gerichtet sind, unter Wahrung ei-
ner angemessenen Risikomischung einen 
von der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht anerkannten Wertpapierindex 
nachzubilden. Zur möglichst genauen Nach-
bildung ist es erforderlich, dass die Gesell-
schaft sämtliche Veränderungen des zu-
grunde liegenden Index (z.B. durch 
Neuaufnahme von Wertpapieren) im Son-
dervermögen nachvollzieht. Es liegt im allei-
nigen Ermessen der Gesellschaft, in wel-
chem Zeitpunkt das Sondervermögen 
angepasst wird und ob eine Anpassung des 
Sondervermögens unter Beachtung des An-
lageziels angemessen ist.  

Gemäß § 209 KAGB ist ein Index anzuer-
kennen, wenn  

‡ die Zusammensetzung des Index hinrei-
chend diversifiziert ist, 

‡ er eine adäquate Bezugsgrundlage für 
den Markt darstellt, auf den er sich be-
zieht und 

‡ er in angemessener Weise veröffentlicht 
wird. 

Diese Voraussetzungen sind für den zu-
grunde liegenden Index erfüllt.  

Aufgrund der Bindung des Sonderver-
mögens an den Index und der dadurch 
möglichen Überschreitung bestimmter 
Aussteller- und Anlagegrenzen gilt der 
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Grundsatz der Risikomischung für das 
Sondervermögen nur eingeschränkt. 

Die Gesellschaft darf für das Sondervermö-
gen folgende Vermögensgegenstände er-
werben, die darauf gerichtet sind, den zu-
grunde liegenden Index abzubilden:  

1. Wertpapiere  

2. Geldmarktinstrumente 

3. Bankguthaben 

4. Investmentanteile 

5. Derivate 

6. Sonstige Anlageinstrumente.  

Bei der Auswahl der Vermögensgegenstän-
de für das Sondervermögen werden aus-
schließlich Wertpapiere, die im Wertpapie-
rindex enthalten sind oder im Zuge von 
Indexänderungen in diesen aufgenommen 
werden (nachfolgend als „Indexwertpapie-
re” bezeichnet), Wertpapiere, die auf diese 
Indexwertpapiere oder den zugrunde lie-
genden Index begeben werden sowie Deri-
vate auf Vermögensgegenstände gemäß 
§ 197 Absatz 1 KAGB und Investmentantei-
le gemäß § 8 der Allgemeinen Anlagebe-
dingungen erworben. 

Duplizierungsgrad 

Bei der Nachbildung des zugrunde liegen-
den Index ist im Sinne einer direkten Dupli-
zierung des Index den Anlagen in Index-
wertpapieren der Vorrang gegenüber 
Anlagen in anderen zur Indexnachbildung 
dienlichen Vermögenswerten einzuräumen. 
Eine Nachbildung des zugrunde liegenden 
Index durch Wertpapiere oder Derivate, die 
den Index mittelbar nachbilden, ist nur zum 
Zwecke der Einhaltung der Grenzen des 
§ 11 Absatz 6 der Allgemeinen Anlagebe-
dingungen geboten. 

Um den Wertpapierindex nachzubilden, darf 
der Anteil der im Sondervermögen befindli-
chen Vermögensgegenstände im Sinne des 

§ 4 Absatz 3 Satz 1 der Allgemeinen Anla-
gebedingungen einen Duplizierungsgrad 
von 95 % nicht unterschreiten. Derivate sind 
mit ihrem Wert gemäß der nach § 197 Ab-
satz 3 KAGB erlassenen Rechtsverordnung 
über Risikomanagement und Risikomessung 
beim Einsatz von Derivaten in Sonderver-
mögen nach dem Investmentgesetz (Deri-
vateV) auf den Duplizierungsgrad anzurech-
nen. 

Der Duplizierungsgrad drückt den Anteil der 
Wertpapiere und Derivate gemäß § 197 Ab-
satz 1 KAGB im Sondervermögen aus, der 
hinsichtlich der Gewichtung mit dem Wert-
papierindex übereinstimmt. Der Duplizie-
rungsgrad ist definiert als die Differenz zwi-
schen 100 und der durch zwei geteilten, auf 
alle Wertpapiere und anzurechnenden Wer-
te auf Derivate gemäß § 197 Absatz 1 
KAGB im Sondervermögen, und auf alle 
Wertpapiere im Index aufsummierten Be-
tragsdifferenzen zwischen dem Gewicht der 
Wertpapiere im Index und dem anzurech-
nenden Gewicht der Wertpapiere in der 
Summe der anzurechnenden Werte des 
Sondervermögens. Nähere Angaben zur Be-
rechnung des Duplizierungsgrades ergeben 
sich aus § 4 Absatz 5 der Allgemeinen Anla-
gebedingungen.  

Anlagegrenzen 

Das Sondervermögen muss zu mindestens 
95 % des Wertes des Sondervermögens in 
Indexwertpapieren, Wertpapieren, die auf 
diese Indexwertpapiere oder den zugrunde 
liegenden Index begeben werden sowie in 
Derivaten auf Vermögensgegenstände ge-
mäß § 197 Absatz 1 KAGB und Investmen-
tanteilen gemäß § 8 der Allgemeinen Anla-
gebedingungen auf den zugrunde 
liegenden Index angelegt sein. 

10.3.  Prognostizierter Tracking Error 
Die Gesellschaft errechnet einen prognosti-
zierten Tracking Error unter normalen 
Marktbedingungen, die Angabe erfolgt als 
Bandbreite. Unter Tracking Error versteht 
man die Volatilität der Differenz zwischen 
der Rendite des Fonds, der einen Index 
nachbildet und der Rendite des nachgebilde-

ten Index. Die Ermittlung der Rendite des 
Fonds erfolgt gemäß der BVI-Methode. Die 
BVI-Methode unterstellt eine unverzügliche 
Wiederanlage der Ausschüttungen und ab-
geführten Steuern durch den Fondseigen-
tümer zum gültigen Fondspreis. Die Rendite 
des nachgebildeten Index wird auf Basis des 
Performance-Index ermittelt. Dies gilt auch 
für Sondervermögen, die einen Preisindex 
abbilden. Für die Ermittlung des prognosti-
zierten Tracking Error wird auf historische 
Daten des Fonds (sofern vorhanden) und 
des Index zurückgegriffen. Auf Basis der 
vergangenen Geschäftsjahre wird ein an-
nualisierter Mittelwert des historischen Tra-
cking-Error ermittelt. Ausgehend von diesem 
Mittelwert erfolgt für die Untergrenze der 
Bandbreite ein Abschlag von 50 % des Mit-
telwertes, maximal jedoch 20 Bp. Für die 
Obergrenze der Bandbreite erfolgt ein Auf-
schlag von 50 % des Mittelwertes, max je-
doch 20 Bp. 

Der prognostizierte Tracking Error be-
trägt derzeit: 0,01% bis 0,41% 

10.4.  Vermögensgegenstände 
Die Gesellschaft kann für Rechnung des 
Fonds folgende Vermögensgegenstände 
erwerben  

Wertpapiere 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Son-
dervermögens Wertpapiere in- und auslän-
discher Aussteller erwerben,  

1. wenn sie an einer Börse in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union („EU“) 
oder in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum („EWR“) zum Handel 
zugelassen oder in einem dieser Staaten 
an einem anderen organisierten Markt 
zugelassen oder in diesen einbezogen 
sind,  

2. wenn sie ausschließlich an einer Börse 
außerhalb der Mitgliedstaaten der EU 
oder außerhalb der anderen Vertrags-
staaten des Abkommens über den EWR 
zum Handel zugelassen oder in einem 
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dieser Staaten an einem anderen organi-
sierten Markt zugelassen oder in diesen 
einbezogen sind, sofern die BaFin die 
Wahl dieser Börse oder dieses organisier-
ten Marktes zugelassen hat. 

Wertpapiere aus Neuemissionen dürfen er-
worben werden, wenn nach ihren Ausgab-
ebedingungen die Zulassung an oder Einbe-
ziehung in eine der unter 1. und 2. 
genannten Börsen oder organisierten Märk-
te beantragt werden muss, und die Zulas-
sung oder Einbeziehung innerhalb eines Jah-
res nach Ausgabe erfolgt.  

Als Wertpapiere in diesem Sinne gelten auch 

‡ Anteile an geschlossenen Investmentver-
mögen in Vertrags- oder Gesellschafts-
form, die einer Kontrolle durch die An-
teilseigner unterliegen (sog. 
Unternehmenskontrolle), d.h. die An-
teilseigner müssen Stimmrechte in Bezug 
auf wesentliche Entscheidungen haben, 
sowie das Recht die Anlagepolitik mittels 
angemessener Mechanismen zu kontrol-
lieren. Das Investmentvermögen muss 
zudem von einem Rechtsträger verwaltet 
werden, der den Vorschriften für den An-
legerschutz unterliegt, es sei denn das In-
vestmentvermögen ist in Gesellschafts-
form aufgelegt und die Tätigkeit der 
Vermögensverwaltung wird nicht von ei-
nem anderen Rechtsträger wahrgenom-
men. 

‡ Finanzinstrumente, die durch andere 
Vermögenswerte besichert oder an die 
Entwicklung anderer Vermögenswerte 
gekoppelt sind. Soweit in solche Finan-
zinstrumente Komponenten von Deriva-
ten eingebettet sind, gelten weitere An-
forderungen, damit die Gesellschaft diese 
als Wertpapiere erwerben darf.  

Die Wertpapiere dürfen nur unter folgenden 
Voraussetzungen erworben werden:   

‡ Der potentielle Verlust, der dem Fonds 
entstehen kann, darf den Kaufpreis des 
Wertpapiers nicht übersteigen. Eine 
Nachschusspflicht darf nicht bestehen.  

‡ Die Liquidität des vom Fonds erworbenen 
Wertpapiers darf nicht dazu führen, dass 
der Fonds den gesetzlichen Vorgaben 
über die Rücknahme von Anteilen nicht 
mehr nachkommen kann. Dies gilt unter 
Berücksichtigung der gesetzlichen Mög-
lichkeit, in besonderen Fällen die An-
teilrücknahme aussetzen zu können (vgl. 
den Abschnitt „Anteile – Ausgabe und 
Rücknahme von Anteilen sowie – Aus-
setzung der Anteilrücknahme“). 

‡ Eine verlässliche Bewertung des Wertpa-
piers durch exakte, verlässliche und gän-
gige Preise muss verfügbar sein; diese 
müssen entweder Marktpreise sein oder 
von einem Bewertungssystem gestellt 
werden, das von dem Emittenten des 
Wertpapiers unabhängig ist. 

‡ Über das Wertpapier müssen angemesse-
ne Informationen vorliegen, entweder in 
Form von regelmäßigen, exakten und 
umfassenden Informationen des Marktes 
über das Wertpapier oder in Form eines 
gegebenenfalls dazugehörigen Portfolios. 

‡ Das Wertpapier ist handelbar. 

‡ Der Erwerb des Wertpapiers steht im Ein-
klang mit den Anlagezielen bzw. der An-
lagestrategie des Fonds. 

‡ Die Risiken des Wertpapiers werden durch 
das Risikomanagement des Fonds in an-
gemessener Weise erfasst.  

Wertpapiere dürfen zudem in folgender 
Form erworben werden: 

‡ • Aktien, die dem Fonds bei einer Kapital-
erhöhung aus Gesellschaftsmitteln zu-
stehen. 

‡ • Wertpapiere, die in Ausübung von zum 
Fonds gehörenden Bezugsrechten er-
worben werden. Als Wertpapiere in die-
sem Sinn dürfen für den Fonds auch Be-
zugsrechte erworben werden, sofern sich 
die Wertpapiere, aus denen die Bezugs-
rechte herrühren, im Fonds befinden 
können. 

Geldmarktinstrumente 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
Fonds in Geldmarktinstrumente investieren, 
die üblicherweise auf dem Geldmarkt ge-
handelt werden, sowie in verzinsliche Wert-
papiere, die alternativ 

‡ zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für den 
Fonds eine Laufzeit oder Restlaufzeit von 
höchstens 397 Tagen haben.  

‡ zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für den 
Fonds eine Laufzeit oder Restlaufzeit ha-
ben, die länger als 397 Tage ist, deren 
Verzinsung aber nach den Emissionsbe-
dingungen regelmäßig, mindestens ein-
mal in 397 Tagen marktgerecht ange-
passt werden muss. 

‡ deren Risikoprofil dem Risikoprofil von 
Wertpapieren entspricht, die das Kriteri-
um der Restlaufzeit oder das der Zinsan-
passung erfüllen.   

Für den Fonds dürfen Geldmarktinstrumente 
erworben werden, wenn sie 

1. an einer Börse in einem Mitgliedstaat der 
EU oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den EWR zum 
Handel zugelassen oder in einem dieser 
Staaten an einem anderen organisierten 
Markt zugelassen oder in diesen einbe-
zogen sind,  

2. ausschließlich an einer Börse außerhalb 
der Mitgliedstaaten der EU oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den EWR zum Handel zugelassen 
oder in einem dieser Staaten an einem 
organisierten Markt zugelassen oder in 
diesen einbezogen sind, sofern die BaFin 
die Wahl dieser Börse oder dieses Mark-
tes zugelassen hat,  

3. von der EU, dem Bund, einem Sonder-
vermögen des Bundes, einem Land, ei-
nem anderen Mitgliedstaat oder einer 
anderen zentralstaatlichen, regionalen 
oder lokalen Gebietskörperschaft oder 
der Zentralbank eines Mitgliedstaats der 
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EU, der Europäischen Zentralbank oder 
der Europäischen Investitionsbank, einem 
Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundes-
staat ist, einem Gliedstaat dieses Bundes-
staates oder von einer internationalen öf-
fentlich-rechtlichen Einrichtung, der 
mindestens ein Mitgliedstaat der EU an-
gehört, begeben oder garantiert werden, 

4. von einem Unternehmen begeben wer-
den, dessen Wertpapiere auf den unter 
den Nummern 1 und 2 bezeichneten 
Märkten gehandelt werden, 

5. von einem Kreditinstitut begeben oder 
garantiert werden, das nach dem Recht 
der EU festgelegten Kriterien einer Auf-
sicht unterstellt ist, oder einem Kreditin-
stitut, das Aufsichtsbestimmungen, die 
nach Auffassung der BaFin denjenigen 
des Gemeinschaftsrechts gleichwertig 
sind, unterliegt und diese einhält, 

6. von anderen Emittenten begeben wer-
den und es sich bei dem jeweiligen Emit-
tenten 

a) um ein Unternehmen mit einem Eigenka-
pital von mindestens 10 Millionen Euro 
handelt, das seinen Jahresabschluss nach 
der Europäischen Richtlinie über den Jah-
resabschluss von Kapitalgesellschaften er-
stellt und veröffentlicht, oder  

b) um einen Rechtsträger handelt, der inner-
halb einer eine oder mehrere börsenno-
tierte Gesellschaften umfassenden Unter-
nehmensgruppe für die Finanzierung 
dieser Gruppe zuständig ist, oder  

c) um einen Rechtsträger handelt, der 
Geldmarktinstrumente emittiert, die durch 
Verbindlichkeiten unterlegt sind, durch 
Nutzung einer von einer Bank eingeräum-
ten Kreditlinie. Dies sind Produkte, bei de-
nen Kreditforderungen von Banken in 
Wertpapieren verbrieft werden (soge-
nannte Asset Backed Securities).  

Sämtliche genannten Geldmarktinstrumente 
dürfen nur erworben werden, wenn sie li-
quide sind und sich ihr Wert jederzeit genau 

bestimmten lässt. Liquide sind Geldmarktin-
strumente, die sich innerhalb hinreichend 
kurzer Zeit mit begrenzten Kosten veräußern 
lassen. Hierbei ist die Verpflichtung der Ge-
sellschaft zu berücksichtigen, Anteile am 
Fonds auf Verlangen der Anleger zurückzu-
nehmen und hierfür in der Lage zu sein, sol-
che Geldmarktinstrumente entsprechend 
kurzfristig veräußern zu können. Für die 
Geldmarktinstrumente muss zudem ein 
exaktes und verlässliches Bewertungssystem 
existieren, das die Ermittlung des Nettobe-
standswerts des Geldmarktinstruments er-
möglicht oder auf Marktdaten oder Bewer-
tungsmodellen basiert, wie Systeme, die 
Anschaffungskosten fortführen. Das Merk-
mal der Liquidität gilt für Geldmarktinstru-
mente als erfüllt, wenn diese an einem or-
ganisierten Markt innerhalb des EWR 
zugelassen oder in diesen einbezogen sind 
oder an einem organisierten Markt außer-
halb des EWR zugelassen oder in diesen 
einbezogen sind, sofern die BaFin die Wahl 
dieses Marktes zugelassen hat.   

Für Geldmarktinstrumente, die nicht an ei-
ner Börse notiert oder an einem geregelten 
Markt zum Handel zugelassen sind (siehe 
oben unter Nummer 3 bis 6), muss zudem 
die Emission oder der Emittent dieser In-
strumente Vorschriften über den Einlagen- 
und Anlegerschutz unterliegen. So müssen 
für diese Geldmarktinstrumente angemes-
sene Informationen vorliegen, die eine an-
gemessene Bewertung der mit den Instru-
menten verbundenen Kreditrisiken 
ermöglichen und die Geldmarktinstrumente 
müssen frei übertragbar sein. Die Kreditrisi-
ken können etwa durch eine Kreditwürdig-
keitsprüfung einer Rating-Agentur bewertet 
werden.  

Für diese Geldmarktinstrumente gelten wei-
terhin die folgenden Anforderungen, es sei 
denn, sie sind von der Europäischen Zentral-
bank oder der Zentralbank eines Mitglied-
staates der EU begeben oder garantiert 
worden: 

‡ Werden sie von folgenden (oben unter Nr. 
3 genannten) Einrichtungen begeben 
oder garantiert: 

– der EU,  

– dem Bund,  

– einem Sondervermögen des Bun-
des,  

– einem Land,  

– einem anderen Mitgliedstaat, 

– einer anderen zentralstaatlichen 
Gebietskörperschaft,  

– der Europäischen Investitionsbank,  

– einem Drittstaat oder, sofern dieser 
ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat dieses 
Bundesstaates  

– einer internationalen öffentlich-
rechtlichen Einrichtung, der mindestens ein 
Mitgliedstaat der EU angehört,  

müssen angemessene Informationen über 
die Emission bzw. das Emissionsprogramm 
oder über die rechtliche und finanzielle Situ-
ation des Emittenten vor der Emission des 
Geldmarktinstruments vorliegen.   

‡ Werden sie von einem im EWR beaufsich-
tigten Kreditinstitut begeben oder garan-
tiert (s.o. unter Nummer 5), so müssen 
angemessene Informationen über die 
Emission bzw. das Emissionsprogramm 
oder über die rechtliche und finanzielle 
Situation des Emittenten vor der Emission 
des Geldmarktinstruments vorliegen, die 
in regelmäßigen Abständen und bei sig-
nifikanten Begebenheiten aktualisiert 
werden. Zudem müssen über die Emissi-
on bzw. das Emissionsprogramm Daten 
(z.B. Statistiken) vorliegen, die eine an-
gemessene Bewertung der mit der Anla-
ge verbundenen Kreditrisiken ermögli-
chen.  

‡ Werden sie von einem Kreditinstitut be-
geben, das außerhalb des EWR Auf-
sichtsbestimmungen unterliegt, die nach 
Ansicht der BaFin den Anforderungen in-
nerhalb des EWR an ein Kreditinstitut 
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gleichwertig sind, so ist eine der folgende 
Voraussetzungen zu erfüllen:  

– Das Kreditinstitut unterhält einen 
Sitz in einem zur sogenannten Zehner-
gruppe (Zusammenschluss der wichtigsten 
führenden Industrieländer – G10) gehören-
den Mitgliedstaat der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (nachfolgend „OECD“). 

– Das Kreditinstitut verfügt mindes-
tens über ein Rating mit einer Benotung, 
die als sogenanntes „Investment-Grade“ 
qualifiziert. Als „Investment-Grade“ be-
zeichnet man eine Benotung mit „BBB“ 
bzw. „Baa“ oder besser im Rahmen der 
Kreditwürdigkeitsprüfung durch eine Ra-
ting-Agentur. 

– Mittels einer eingehenden Analyse 
des Emittenten kann nachgewiesen wer-
den, dass die für das Kreditinstitut gelten-
den Aufsichtsbestimmungen mindestens so 
streng sind wie die des Rechts der EU. 

‡ Für die übrigen Geldmarktinstrumente, 
die nicht an einer Börse notiert oder ei-
nem geregelten Markt zum Handel zuge-
lassen sind (siehe oben unter Nummer 4 
und 6 sowie die übrigen unter Nummer 
3 genannten), müssen angemessene In-
formationen über die Emission bzw. das 
Emissionsprogramm sowie über die 
rechtliche und finanzielle Situation des 
Emittenten vor der Emission des Geld-
marktinstruments vorliegen, die in re-
gelmäßigen Abständen und bei signifi-
kanten Begebenheiten aktualisiert und 
durch qualifizierte, vom Emittenten wei-
sungsunabhängige Dritte, geprüft wer-
den. Zudem müssen über die Emission 
bzw. das Emissionsprogramm Daten (z.B. 
Statistiken) vorliegen, die eine angemes-
sene Bewertung der mit der Anlage ver-
bundenen Kreditrisiken ermöglicht. 

Bankguthaben 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
Fonds nur Bankguthaben halten, die eine 

Laufzeit von höchstens zwölf Monaten ha-
ben. 

Diese Guthaben sind auf Sperrkonten bei 
Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitglied-
staat der EU oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den EWR 
zu führen. Sie können auch bei Kreditinstitu-
ten mit Sitz in einem Drittstaat unterhalten 
werden, dessen Aufsichtsbestimmungen 
nach Auffassung der BaFin denjenigen des 
Rechts der EU gleichwertig sind. Die Bank-
guthaben dürfen auch auf Fremdwährung 
lauten. 

Anlagegrenzen für Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente auch unter Ein-
satz von Derivaten sowie Bankgutha-
ben 

Die Gesellschaft hat bei der Verwaltung des 
Sondervermögens die im KAGB und in den 
Anlagebedingungen festgelegten Grenzen 
und Beschränkungen zu beachten. 

In Wertpapieren eines Ausstellers (Schuld-
ners) darf die Gesellschaft bis zu 20 % des 
Wertes des Sondervermögens anlegen. Die-
se Grenze darf für Wertpapiere eines 
Schuldners bis zu 35 % des Wertes des 
Sondervermögens angehoben werden, wo-
bei jedoch eine Anlage bis zu dieser Grenze 
nur bei einem einzigen Aussteller (Schuld-
ner) zulässig ist.  

Bei Vermögensgegenständen die sich auf 
den zugrunde liegenden Index beziehen, ist 
der Kurswert der Indexwertpapiere anteilig 
auf die jeweiligen Ausstellergrenzen anzu-
rechnen. Entsprechendes gilt für Vermö-
gensgegenstände, die sich auf ein einzelnes 
Indexwertpapier oder einen Korb von In-
dexwertpapieren beziehen. Derivate und Fi-
nanzinstrumente mit derivativer Komponen-
te sind entsprechend den §§ 18 ff. 
DerivateV auf die Ausstellergrenzen anzu-
rechnen.  

Das Sondervermögen muss zu mindestens 
95 % des Wertes des Sondervermögens in 
Indexwertpapieren, Wertpapieren, die auf 
diese Indexwertpapiere oder den zugrunde 

liegenden Index begeben werden sowie in 
Derivaten auf Vermögensgegenstände ge-
mäß § 197 Absatz 1 KAGB und Investmen-
tanteilen gemäß § 8 der Allgemeinen Anla-
gebedingungen auf den zugrunde 
liegenden Index angelegt sein. 

Sonstige Vermögensgegenstände und 
deren Anlagegrenzen  

Bis zu 10 % des Wertes des Fonds darf die 
Gesellschaft insgesamt in folgende sonstige 
Vermögensgegenstände anlegen: 

‡ Wertpapiere, die nicht zum Handel an ei-
ner Börse zugelassen oder an einem an-
deren organisierten Markt zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind, jedoch 
grundsätzlich die Kriterien für Wertpapie-
re erfüllen. Abweichend von den gehan-
delten bzw. zugelassenen Wertpapieren 
muss die verlässliche Bewertung für diese 
Wertpapiere in Form einer in regelmäßi-
gen Abständen durchgeführten Bewer-
tung verfügbar sein, die aus Informatio-
nen des Emittenten oder aus einer 
kompetenten Finanzanalyse abgeleitet 
wird. Angemessene Information über das 
nicht zugelassene bzw. nicht einbezoge-
ne Wertpapier muss in Form einer regel-
mäßigen und exakten Information durch 
den Fonds vorliegen oder es muss gege-
benenfalls das zugehörige Portfolio ver-
fügbar sein. 

‡ Geldmarktinstrumente von Emittenten, 
die nicht den oben genannten Anforde-
rungen genügen, wenn sie liquide sind 
und sich ihr Wert jederzeit genau be-
stimmten lässt. Liquide sind Geldmarktin-
strumente, die sich innerhalb hinreichend 
kurzer Zeit mit begrenzten Kosten veräu-
ßern lassen. Hierbei ist die Verpflichtung 
der Gesellschaft zu berücksichtigen, An-
teile am Fonds auf Verlangen der Anleger 
zurückzunehmen und hierfür in der Lage 
zu sein, solche Geldmarktinstrumente 
entsprechend kurzfristig veräußern zu 
können. Für die Geldmarktinstrumente 
muss zudem ein exaktes und verlässliches 
Bewertungssystem existieren, das die Er-
mittlung des Nettobestandswerts des 
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Geldmarktinstruments ermöglicht oder 
auf Marktdaten oder Bewertungsmodel-
len basiert, wie Systeme, die Anschaf-
fungskosten fortführen. Das Merkmal der 
Liquidität gilt für Geldmarktinstrumente 
erfüllt, wenn diese an einem organisier-
ten Markt innerhalb des EWR zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind oder an 
einem organisierten Markt außerhalb des 
EWR zugelassen oder in diesen einbezo-
gen sind, sofern die BaFin die Wahl die-
ses Marktes zugelassen hat.  

‡ Aktien aus Neuemissionen, wenn nach 
deren Ausgabebedingungen 

– deren Zulassung an einer Börse in 
einem Mitgliedstaat der EU oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den EWR zum Handel oder deren Zu-
lassung an einem organisierten Markt oder 
deren Einbeziehung in diesen in einem 
Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den 
EWR nach den Ausgabebedingungen zu 
beantragen ist, sofern 

– deren Zulassung an einer Börse 
zum Handel oder deren Zulassung an ei-
nem organisierten Markt oder die Einbezie-
hung in diesen außerhalb der Mitgliedstaa-
ten der EU oder außerhalb der anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den 
EWR nach den Ausgabebedingungen zu 
beantragen ist, sofern die Wahl dieser Bör-
se oder dieses organisierten Marktes von 
der BaFin zugelassen ist und  

die Zulassung oder Einbeziehung innerhalb 
eines Jahres nach der Ausgabe erfolgt.  

‡ Schuldscheindarlehen, die nach dem Er-
werb für den Fonds mindestens zweimal 
abgetreten werden können und von ei-
ner der folgenden Einrichtungen gewährt 
wurden: 

a) dem Bund, einem Sondervermögen des 
Bundes, einem Land, der EU oder einem 
Mitgliedstaat der OECD, 

b) einer anderen inländischen Gebietskör-
perschaft oder einer Regionalregierung 
oder örtlichen Gebietskörperschaft eines 
anderen Mitgliedstaats der EU oder eines 
anderen Vertragsstaats des Abkommens 
über den EWR, sofern die Forderung nach 
der Verordnung über Aufsichtsanforde-
rungen an Kreditinstitute und Wertpapier-
firmen in derselben Weise behandelt wer-
den kann wie eine Forderung an den 
Zentralstaat, auf dessen Hoheitsgebiet die 
Regionalregierung oder die Gebietskör-
perschaft ansässig ist, 

c) sonstigen Körperschaften oder Anstalten 
des öffentlichen Rechts mit Sitz im Inland 
oder in einem anderen Mitgliedstaat der 
EU oder einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den EWR, 

d) Unternehmen, die Wertpapiere ausgege-
ben haben, die an einem organisierten 
Markt innerhalb des EWR zum Handel 
zugelassen sind oder die an einem sonsti-
gen geregelten Markt im Sinne der Richt-
linie über Märkte für Finanzinstrumente  
in der jeweils geltenden Fassung erfüllt, 
zum Handel zugelassen sind, oder 

e) anderen Schuldnern, sofern eine der in 
Buchstabe a) bis c) bezeichneten Stellen 
die Gewährleistung für die Verzinsung 
und Rückzahlung übernommen hat. 

Investmentanteile 

Die Gesellschaft darf bis zu 10 % des Wer-
tes des Fonds in Anteile an Zielfonds inves-
tieren, sofern diese offene in- und ausländi-
sche Investmentvermögen sind. Die 
Zielfonds dürfen nach ihren Anlagebedin-
gungen oder ihrer Satzung höchstens bis zu 
10 % in Anteile an anderen offenen Invest-
mentvermögen investieren. Für Anteile an 
AIF gelten darüber hinaus folgende Anfor-
derungen: 

‡ Der Zielfonds muss nach Rechtsvorschrif-
ten zugelassen worden sein, die ihn einer 
wirksamen öffentlichen Aufsicht zum 
Schutz der Anleger unterstellen, und es 
muss eine ausreichende Gewähr für eine 

befriedigende Zusammenarbeit zwischen 
den Aufsichtsbehörden bestehen. 

‡ Das Schutzniveau der Anleger muss 
gleichwertig zu dem Schutzniveau eines 
Anlegers in einem inländischen OGAW 
sein, insbesondere im Hinblick auf Tren-
nung von Verwaltung und Verwahrung 
der Vermögensgegenstände, für die Kre-
ditaufnahme und -gewährung sowie für 
Leerverkäufe von Wertpapieren und 
Geldmarktinstrumenten. 

‡ Die Geschäftstätigkeit des Zielfonds muss 
Gegenstand von Jahres- und Halbjahres-
berichten sein und den Anlegern erlau-
ben, sich ein Urteil über das Vermögen 
und die Verbindlichkeiten sowie die Er-
träge und die Transaktionen im Berichts-
zeitraum zu bilden. 

‡ Der Zielfonds muss ein Publikumsfonds 
sein, bei dem die Anzahl der Anteile nicht 
zahlenmäßig begrenzt ist und die Anle-
ger ein Recht zur Rückgabe der Anteile 
haben. 

In Anteile an einem einzigen Zielfonds dür-
fen nur bis zu 20 % des Wertes des Fonds 
angelegt werden. In AIF dürfen insgesamt 
nur bis zu 30 % des Wertes des Fonds ange-
legt werden. Die Gesellschaft darf für Rech-
nung des Fonds nicht mehr als 25 % der 
ausgegebenen Anteile eines Zielfonds er-
werben.  

Zielfonds können im gesetzlichen Rahmen 
zeitweise die Rücknahme von Anteilen aus-
setzen. Dann kann die Gesellschaft die An-
teile an dem Zielfonds nicht bei der Verwal-
tungsgesellschaft oder Verwahrstelle des 
Zielfonds gegen Auszahlung des Rücknah-
mepreises zurückgeben (siehe auch den Ab-
schnitt „Risikohinweise – Risiken im Zusam-
menhang mit der Investition in 
Investmentanteile“). Auf der Homepage der 
Gesellschaft (www.deka-etf.de) ist aufge-
führt, ob und in welchem Umfang der 
Fonds Anteile von Zielfonds hält, die derzeit 
die Rücknahme von Anteilen ausgesetzt ha-
ben. 
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Derivate 

Die Gesellschaft darf für den Fonds als 
Teil der Anlagestrategie Geschäfte mit 
Derivaten tätigen. Dies schließt Ge-
schäfte mit Derivaten zur effizienten 
Portfoliosteuerung und zur Erzielung 
von Zusatzerträgen, d.h. auch zu speku-
lativen Zwecken, ein. Dadurch kann sich 
das Verlustrisiko des Fonds zumindest 
zeitweise erhöhen.  

Ein Derivat ist ein Instrument, dessen Preis 
von den Kursschwankungen oder den Preis-
erwartungen anderer Vermögensgegen-
stände („Basiswert“) abhängt. Die nachfol-
genden Ausführungen beziehen sich sowohl 
auf Derivate als auch auf Finanzinstrumente 
mit derivativer Komponente (nachfolgend 
zusammen „Derivate“). 

Durch den Einsatz von Derivaten darf sich 
das Marktrisiko des Fonds höchstens ver-
doppeln („Marktrisikogrenze“). Marktrisiko 
ist das Verlustrisiko, das aus Schwankungen 
beim Marktwert von im Fonds gehaltenen 
Vermögensgegenständen resultiert, die auf 
Veränderungen von variablen Preisen bzw. 
Kursen des Marktes wie Zinssätzen, Wech-
selkursen, Aktien- und Rohstoffpreisen oder 
auf Veränderungen bei der Bonität eines 
Emittenten zurückzuführen sind. Die Gesell-
schaft hat die Marktrisikogrenze laufend 
einzuhalten. Die Auslastung der Marktrisi-
kogrenze hat sie täglich nach gesetzlichen 
Vorgaben zu ermitteln; diese ergeben sich 
aus der Verordnung über Risikomanage-
ment und Risikomessung beim Einsatz von 
Derivaten, Wertpapier-Darlehen und Pensi-
onsgeschäften in Investmentvermögen nach 
dem Kapitalanlagegesetzbuch (nachfolgend 
„Derivateverordnung“). 

Zur Ermittlung der Auslastung der Marktrisi-
kogrenze wendet die Gesellschaft den so-
genannten einfachen Ansatz im Sinne der 
Derivateverordnung an. Sie summiert die 
Anrechnungsbeträge aller Derivate sowie 
Wertpapierdarlehen und Pensionsgeschäfte 
auf, die zur Steigerung des Investitionsgra-
des führen. Als Anrechnungsbetrag für Deri-
vate und Finanzinstrumente derivativen 

Komponenten wird grundsätzlich der 
Marktwert des Basiswerts zugrunde gelegt.  
Die Summe der Anrechnungsbeträge für das 
Marktrisiko durch den Einsatz von Derivaten 
und Finanzinstrumenten mit derivativen 
Komponenten darf den Wert des Fondsver-
mögens nicht überschreiten. 

Die Gesellschaft darf regelmäßig nur Deri-
vate erwerben, wenn sie für Rechnung des 
Fonds die Basiswerte dieser Derivate erwer-
ben dürfte oder wenn die Risiken, die diese 
Basiswerte repräsentieren, auch durch Ver-
mögensgegenstände im Investmentvermö-
gen hätten entstehen können, die die Ge-
sellschaft für Rechnung des Fonds erwerben 
darf. Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
Fonds erwerben: 

‡ Grundformen von Derivaten 

‡ Kombinationen aus diesen Derivaten 

‡ Kombinationen aus diesen Derivaten mit 
anderen Vermögensgegenständen, die 
für den Fonds erworben werden dürfen. 

Grundformen von Derivaten sind: 

a) Terminkontrakte auf die Basiswerte nach 
§ 197 Absatz 1 KAGB mit der Ausnahme 
von Investmentanteilen nach § 196 
KAGB; 

b) Optionen oder Optionsscheine auf die Ba-
siswerte nach § 197 Absatz 1 KAGB mit 
der Ausnahme von Investmentanteilen 
nach § 196 KAGB und auf Terminkontrak-
te nach Buchstabe a), wenn sie die fol-
genden Eigenschaften aufweisen: 

aa) eine Ausübung ist entweder während 
der gesamten Laufzeit oder zum Ende 
der Laufzeit möglich und 

bb) der Optionswert hängt zum Aus-
übungszeitpunkt linear von der positi-
ven oder negativen Differenz zwi-
schen Basispreis und Marktpreis des 
Basiswerts ab und wird null, wenn die 
Differenz das andere Vorzeichen hat; 

c) Zinsswaps, Währungsswaps oder Zins-
Währungsswaps; 

d) Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), 
sofern sie die in Buchstabe b) unter Buch-
staben aa) und bb) beschriebenen Eigen-
schaften aufweisen (Swaptions); 

e) Credit Default Swaps dürfen nicht abge-
schlossen werden. 

Terminkontrakte 

Terminkontrakte sind für beide Vertrags-
partner unbedingt verpflichtende Vereinba-
rungen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, 
dem Fälligkeitsdatum, oder innerhalb eines 
bestimmten Zeitraumes, eine bestimmte 
Menge eines bestimmten Basiswerts zu ei-
nem im Voraus bestimmten Preis zu kaufen 
bzw. zu verkaufen.  

Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
Fonds im Rahmen der Anlagegrundsätze 
Terminkontrakte auf für das Sondervermö-
gen erwerbbare Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente sowie auf Finanzindizes 
im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Richtli-
nie 2007/16/EG, Zinssätze, Wechselkurse 
oder Währungen abschließen. 

Optionsgeschäfte 

Optionsgeschäfte beinhalten, dass einem 
Dritten gegen Entgelt (Optionsprämie) das 
Recht eingeräumt wird, während einer be-
stimmten Zeit oder am Ende eines bestimm-
ten Zeitraums zu einem von vornherein ver-
einbarten Preis (Basispreis) die Lieferung 
oder die Abnahme von Vermögensgegen-
ständen oder die Zahlung eines Differenzbe-
trags zu verlangen, oder auch entsprechen-
de Optionsrechte zu erwerben. 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Son-
dervermögens im Rahmen der Anlage-
grundsätze Kaufoptionen und Verkaufsopti-
onen auf Wertpapiere und Geldmarkt-
instrumente sowie auf Finanzindizes im 
Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Richtlinie 
2007/16/EG, Zinssätze, Wechselkurse oder 
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Währungen kaufen und verkaufen sowie 
mit Optionsscheinen handeln.  

Swaps 

Swaps sind Tauschverträge, bei denen die 
dem Geschäft zugrunde liegenden Zah-
lungsströme oder Risiken zwischen den Ver-
tragspartnern ausgetauscht werden. 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Son-
dervermögens im Rahmen der Anlage-
grundsätze Zinsswaps, Währungsswaps und 
Zins-Währungsswaps abschließen.  

Swaptions 

Swaptions sind Optionen auf Swaps. Eine 
Swaption ist das Recht, nicht aber die Ver-
pflichtung, zu einem bestimmten Zeitpunkt 
oder innerhalb einer bestimmten Frist in ei-
nen hinsichtlich der Konditionen genau spe-
zifizierten Swap einzutreten. Im Übrigen gel-
ten die im Zusammenhang mit Options-
geschäften dargestellten Grundsätze.  

Für Rechnung dieses Sondervermögens dür-
fen nur solche Swaptions erworben werden, 
die sich aus den oben beschriebenen Optio-
nen und Swaps zusammensetzen.  

In Wertpapieren verbriefte Finanzin-
strumente 

Die Gesellschaft kann die vorstehend be-
schriebenen Finanzinstrumente auch erwer-
ben, wenn diese in Wertpapieren verbrieft 
sind. Dabei können die Geschäfte, die Fi-
nanzinstrumente zum Gegenstand haben, 
auch nur teilweise in Wertpapieren enthal-
ten sein (z.B. Optionsanleihen). Die Aussa-
gen zu Chancen und Risiken gelten für sol-
che verbrieften Finanzinstrumente 
entsprechend, jedoch mit der Maßgabe, 
dass das Verlustrisiko bei verbrieften Finan-
zinstrumenten auf den Wert des Wertpa-
piers beschränkt ist. 

OTC-Derivatgeschäfte 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
Fonds sowohl Derivatgeschäfte tätigen, die 

an einer Börse zum Handel zugelassen oder 
an einem anderen organisierten Markt zuge-
lassen oder in diesen einbezogen sind, als 
auch außerbörsliche Geschäfte, sogenannte 
over-the-counter (OTC)–Geschäfte. Derivat-
geschäfte, die nicht zum Handel an einer 
Börse zugelassen oder an einem anderen 
organisierten Markt zugelassen oder in die-
sen einbezogen sind, darf die Gesellschaft 
nur mit geeigneten Kreditinstituten oder Fi-
nanzdienstleistungsinstituten auf der Basis 
standardisierter Rahmenverträge tätigen. Bei 
außerbörslich gehandelten Derivaten wird 
das Kontrahentenrisiko bezüglich eines Ver-
tragspartners auf 5 % des Wertes des Fonds 
beschränkt. Ist der Vertragspartner ein Kre-
ditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der 
EU, in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den EWR oder einem Dritt-
staat mit vergleichbarem Aufsichtsniveau, so 
darf das Kontrahentenrisiko bis zu 10 % des 
Wertes des Fonds betragen. Außerbörslich 
gehandelte Derivatgeschäfte, die mit einer 
zentralen Clearingstelle einer Börse oder ei-
nes anderen organisierten Marktes als Ver-
tragspartner abgeschlossen werden, werden 
auf die Kontrahentengrenzen nicht ange-
rechnet, wenn die Derivate einer täglichen 
Bewertung zu Marktkursen mit täglichem 
Margin-Ausgleich unterliegen. Ansprüche 
des Fonds gegen einen Zwischenhändler 
sind jedoch auf die Grenzen anzurechnen, 
auch wenn das Derivat an einer Börse oder 
an einem anderen organisierten Markt ge-
handelt wird. 

Wertpapier-Darlehensgeschäfte 

Die im Fonds gehaltenen Wertpapiere kön-
nen darlehensweise gegen marktgerechtes 
Entgelt an Dritte übertragen werden. Hierbei 
kann der gesamte Bestand des Fonds an 
Wertpapieren nur auf unbestimmte Zeit als 
Wertpapier-Darlehen an Dritte übertragen 
werden. Die Gesellschaft hat jederzeit die 
Möglichkeit, das Darlehensgeschäft zu kün-
digen. Es muss vertraglich vereinbart wer-
den, dass nach Beendigung des Darlehens-
geschäfts dem Fonds Wertpapiere gleicher 
Art, Güte und Menge innerhalb der übli-
chen Abwicklungszeit zurück übertragen 
werden. Voraussetzung für die darlehens-

weise Übertragung von Wertpapieren ist, 
dass dem Fonds ausreichende Sicherheiten 
gewährt werden. Hierzu können Guthaben 
abgetreten oder verpfändet bzw. Wertpa-
piere oder Geldmarktinstrumente übereig-
net oder verpfändet werden. Die Erträge aus 
der Anlage der Sicherheiten stehen dem 
Fonds zu.  

Der Darlehensnehmer ist außerdem ver-
pflichtet, die Zinsen aus darlehensweise er-
haltenen Wertpapieren bei Fälligkeit an die 
Verwahrstelle für Rechnung des Fonds zu 
zahlen. Alle an einen Darlehensnehmer 
übertragenen Wertpapiere dürfen 10 % des 
Wertes des Fonds nicht übersteigen. 

Die Gesellschaft kann für die Anbahnung, 
Durchführung und Abwicklung von Darle-
hensgeschäften die Leistungen Dritter in An-
spruch nehmen. Sofern davon Gebrauch 
gemacht wird, werden Angaben hierzu im 
Jahresbericht des Fonds gemacht. 

Gelddarlehen darf die Gesellschaft Dritten 
für Rechnung des Fonds nicht gewähren. 

Pensionsgeschäfte 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
Fonds Pensionsgeschäfte mit Kreditinstituten 
und Finanzdienstleistungsinstituten mit einer 
Höchstlaufzeit von zwölf Monaten abschlie-
ßen. Dabei kann sie sowohl Wertpapiere des 
Fonds gegen Entgelt auf einen Pensions-
nehmer übertragen (einfaches Pensionsge-
schäft), als auch Wertpapiere im Rahmen 
der jeweils geltenden Anlagegrenzen in Pen-
sion nehmen (umgekehrtes Pensionsge-
schäft). Die Gesellschaft hat die Möglichkeit, 
das Pensionsgeschäft jederzeit zu kündigen; 
dies gilt nicht für Pensionsgeschäfte mit ei-
ner Laufzeit von bis zu einer Woche. Bei 
Kündigung eines einfachen Pensionsge-
schäfts ist die Gesellschaft berechtigt, die in 
Pension gegebenen Wertpapiere zurückzu-
fordern. Die Kündigung eines umgekehrten 
Pensionsgeschäfts kann entweder die Rück-
erstattung des vollen Geldbetrags oder des 
angelaufenen Geldbetrags in Höhe des ak-
tuellen Marktwertes zur Folge haben. Pensi-
onsgeschäfte sind nur in Form sogenannter 
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echter Pensionsgeschäfte zulässig. Dabei 
übernimmt der Pensionsnehmer die Ver-
pflichtung, die Wertpapiere zu einem be-
stimmten oder vom Pensionsgeber zu be-
stimmenden Zeitpunkt zurück zu übertragen 
oder den Geldbetrag samt Zinsen zurückzu-
zahlen. 

10.5.  Sicherheitenstrategie 
Im Rahmen von Derivate-, Wertpapier-
Darlehens- und Pensionsgeschäften nimmt 
die Gesellschaft für Rechnung des Fonds Si-
cherheiten entgegen. Die Sicherheiten die-
nen dazu, das Ausfallrisiko des Vertrags-
partners dieser Geschäfte ganz oder 
teilweise zu reduzieren. 

Arten der zulässigen Sicherheiten 

Die Gesellschaft akzeptiert bei Derivatege-
schäften / Wertpapier-Darlehensgeschäften / 
Pensionsgeschäften folgende Vermögens-
gegenstände als Sicherheiten: Barsicherhei-
ten, Aktien, Investmentanteile, Staatsanlei-
hen, Anleihen anderer Gebietskörper-
schaften und supranationaler Organisa-
tionen, Unternehmensanleihen sowie 
deutsche, öffentliche oder Hypotheken-
pfandbriefe. Weitere Restriktionen hinsicht-
lich zulässiger Währungen, Ratinganfor-
derungen an Emission bzw. Emittent sowie 
Zugehörigkeit zu ausgewählten Indizes (bei 
Aktien) stellen weiterhin sicher, dass aus-
schließlich Sicherheiten hoher Qualität Ver-
wendung finden.  

Umfang der Besicherung 

Wertpapier-Darlehensgeschäfte werden in 
vollem Umfang besichert. Der Kurswert der 
als Darlehen übertragenen Wertpapiere bil-
det dabei zusammen mit den zugehörigen 
Erträgen den Sicherungswert. Die Leistung 
der Sicherheiten durch den Darlehensneh-
mer darf den Sicherungswert zuzüglich ei-
nes marktüblichen Aufschlags nicht unter-
schreiten. 

Im Übrigen müssen Derivate-, Wertpapier-
Darlehens- und Pensionsgeschäfte in einem 
Umfang besichert sein, der sicherstellt, dass 
der Anrechnungsbetrag für das Ausfallrisiko 

des jeweiligen Vertragspartners 5 % des 
Wertes des Fonds nicht überschreitet. Ist der 
Vertragspartner ein Kreditinstitut mit Sitz in 
Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den 
EWR oder in einem Drittstaat, in dem 
gleichwertige Aufsichtsbestimmungen gel-
ten, so darf der Anrechnungsbetrag für das 
Ausfallrisiko zehn Prozent des Wertes des 
Fonds betragen. 

Haircut-Strategie 

Von den gestellten Sicherheiten werden Ab-
schläge (sog. Haircuts) berechnet, um den 
Marktpreisrisiken, Wechselkursrisiken sowie 
Liquiditätsrisiken der zu Grunde liegenden 
Sicherheiten Rechnung zu tragen. Die Ge-
sellschaft verfolgt eine Haircut-Strategie, in 
der abhängig von der Art der jeweiligen Si-
cherheit unterschiedliche Haircuts zu be-
rücksichtigen sind. Die Höhe der Haircuts ist 
so gewählt, dass bei Ausfall eines Kontra-
henten hierdurch innerhalb des Verwer-
tungszeitraums auftretende Wertschwan-
kungen der Sicherheiten in der Regel 
abgedeckt sind.  

Anlage von Barsicherheiten 

Barsicherheiten in Form von Bankguthaben 
dürfen auf Sperrkonten bei der Verwahrstel-
le des Fonds oder mit ihrer Zustimmung bei 
einem anderen Kreditinstitut gehalten wer-
den. Die Wiederanlage darf nur in Staatsan-
leihen von hoher Qualität oder in Geld-
marktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur 
erfolgen. Zudem können Barsicherheiten im 
Wege eines umgekehrten Pensionsgeschäfts 
mit einem Kreditinstitut angelegt werden, 
wenn die Rückforderung des aufgelaufenen 
Guthabens jederzeit gewährleistet ist. 

10.6.  Kreditaufnahme 
Die Aufnahme von kurzfristigen Krediten für 
gemeinschaftliche Rechnung der Anleger ist 
bis zu 10 % des Wertes des Fonds zulässig, 
sofern die Bedingungen der Kreditaufnahme 
marktüblich sind und die Verwahrstelle der 
Kreditaufnahme zustimmt. 

10.7.  Leverage 
Leverage ist jede Methode, mit der die Ge-
sellschaft den Investitionsgrad des Fonds er-
höht (Hebelwirkung). Dies kann durch den 
Abschluss von Wertpapier-Darlehen, in Deri-
vate eingebettete Hebelfinanzierung oder 
auf andere Weise erfolgen. Die Möglichkeit 
der Nutzung von Derivaten und des Ab-
schlusses von Wertpapier-Darlehens-
geschäften wird im Abschnitt „Anlageziele, 
-strategie, -grundsätze und -grenzen – Ver-
mögensgegenstände – Derivate bzw. –
Wertpapier-Darlehensgeschäfte“ dargestellt. 
Die Möglichkeit und zur Kreditaufnahme ist 
im Abschnitt „Anlageziele, -strategie, -
grundsätze und -grenzen – Kreditaufnah-
me“ erläutert. 

Die Gesellschaft kann für den Fonds maxi-
mal bis zur Höhe der Marktrisikogrenze Le-
verage einsetzen (vgl. Abschnitt „Anlagezie-
le, -strategie, -grundsätze und -grenzen – 
Vermögensgegenstände – Derivate“).  

Durch den Einsatz von Derivaten darf sich 
das Marktrisiko höchstens verdoppeln (vgl. 
Abschnitt „Anlageziele, -strategie, -
grundsätze und -grenzen – Vermögensge-
genstände – Derivate“).  

Der Leverage wird berechnet, indem das 
Gesamtexposure des Fonds durch dessen 
Nettoinventarwert dividiert wird. Zur Be-
rechnung des Gesamtexposures wird der 
Nettoinventarwert des Fonds mit allen No-
minalbeträgen der im Fonds eingesetzten 
Derivatgeschäfte aufsummiert. Etwaige Ef-
fekte aus der Wiederanlage von Sicherhei-
ten bei Wertpapier-Darlehen- und Pensions-
geschäften werden mit berücksichtigt. 
Abhängig von den Marktbedingungen kann 
die Hebelwirkung jedoch schwanken, so 
dass es trotz der ständigen Überwachung 
durch die Gesellschaft zu Überschreitungen 
der angestrebten Marke kommen kann. De-
rivate können von der Gesellschaft mit un-
terschiedlicher Zielsetzung eingesetzt wer-
den, etwa zur Absicherung oder zur 
Optimierung der Rendite. Die Berechnung 
des Gesamtexposures unterscheidet jedoch 
nicht zwischen den unterschiedlichen Ziel-
setzungen des Derivateeinsatzes. Aus die-
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sem Grund ist die Summe der Nominalbe-
träge kein Indikator für den Risikogehalt des 
Fonds. 

10.8.  Bewertung 
 

Allgemeine Regeln für die Vermögens-
bewertung 

An einer Börse zugelassene / an einem 
organisierten Markt gehandelte Vermö-
gensgegenstände 
Vermögensgegenstände, die zum Handel an 
einer Börse zugelassen sind oder an einem 
anderen organisierten Markt zugelassen o-
der in diesen einbezogen sind sowie Bezugs-
rechte für den Fonds werden zum letzten 
verfügbaren handelbaren Kurs, der eine ver-
lässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, 
sofern im nachfolgenden Abschnitt „Beson-
dere Regeln für die Bewertung einzelner 
Vermögensgegenstände“ nicht anders an-
gegeben. 

Nicht an Börsen notierte oder an orga-
nisierten Märkten gehandelte Vermö-
gensgegenstände oder Vermögensge-
genstände ohne handelbaren Kurs 
Vermögensgegenstände, die weder zum 
Handel an Börsen zugelassen sind noch in 
einem anderen organisierten Markt zugelas-
sen oder in diesen einbezogen sind oder für 
die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, 
werden zu dem aktuellen Verkehrswert be-
wertet, der bei sorgfältiger Einschätzung 
nach geeigneten Bewertungsmodellen unter 
Berücksichtigung der aktuellen Marktgege-
benheiten angemessen ist, sofern im nach-
folgenden Abschnitt „Besondere Regeln für 
die Bewertung einzelner Vermögensgegen-
stände“ nicht anders angegeben. 

Besondere Regeln für die Bewertung 
einzelne Vermögensgegenstände 

Nichtnotierte Schuldverschreibungen 
und Schuldscheindarlehen 
Für die Bewertung von Schuldverschreibun-
gen, die nicht zum Handel an einer Börse 
zugelassen oder an einem anderen organi-
sierten Markt zugelassen oder in diesen ein-
bezogen sind (z.B. nicht notierte Anleihen, 

Commercial Papers und Einlagenzertifikate), 
und für die Bewertung von Schuldscheindar-
lehen werden die für vergleichbare Schuld-
verschreibungen und Schuldscheindarlehen 
vereinbarten Preise und gegebenenfalls die 
Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Emit-
tenten mit entsprechender Laufzeit und Ver-
zinsung herangezogen, erforderlichenfalls 
mit einem Abschlag zum Ausgleich der ge-
ringeren Veräußerbarkeit. 

Optionsrechte und Terminkontrakte  

Die zu dem Fonds gehörenden Optionsrech-
te und Verbindlichkeiten aus einem Dritten 
eingeräumten Optionsrechten, die zum 
Handel an einer Börse zugelassen oder an 
einem anderen organisierten Markt zugelas-
sen oder in diesen einbezogen sind, werden 
zu dem jeweils letzten verfügbaren handel-
baren Kurs, der eine verlässliche Bewertung 
gewährleistet, bewertet. 

Das gleiche gilt für Forderungen und Ver-
bindlichkeiten aus für Rechnung des Fonds 
verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten 
des Fonds geleisteten Einschüsse werden 
unter Einbeziehung der am Börsentag fest-
gestellten Bewertungsgewinne und Bewer-
tungsverluste zum Wert des Fonds hinzuge-
rechnet. 

Bankguthaben, Festgelder, Investmen-
tanteile und Darlehen  

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ih-
rem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zin-
sen bewertet.  

Festgelder werden zum Verkehrswert be-
wertet, sofern das Festgeld jederzeit künd-
bar ist und die Rückzahlung bei der Kündi-
gung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen 
erfolgt.  

Investmentanteile (Anteile an Zielfonds) 
werden grundsätzlich mit ihrem letzten fest-
gestellten Rücknahmepreis angesetzt oder 
zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, 
der eine verlässliche Bewertung gewährleis-
tet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, 
werden Investmentanteile zu dem aktuellen 

Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger 
Einschätzung nach geeigneten Bewer-
tungsmodellen unter Berücksichtigung der 
aktuellen Marktgegebenheiten angemessen 
ist. 

Für Rückerstattungsansprüche aus Darle-
hensgeschäften ist der jeweilige Kurswert 
der als Darlehen übertragenen Vermögens-
gegenstände maßgebend. 

Auf ausländische Währung lautende 
Vermögensgegenstände 

Auf nicht-Fondswährung lautende Vermö-
gensgegenstände werden unter Zugrunde-
legung des Nachmittags-Fixings der The 
WM Company ermittelten Devisenkurses 
der Währung in Fondswährung taggleich 
umgerechnet. 

10.9.  Teilinvestmentvermögen und 
Anteilklassen 

Der Fonds ist nicht Teilinvestmentvermögen 
einer Umbrella-Konstruktion. Alle ausgege-
benen Anteile haben gleiche Rechte. Anteil-
klassen werden derzeit nicht gebildet. 

11.  Anteile 

Die Rechte der Anleger werden bei Errich-
tung des Fonds ausschließlich in Globalur-
kunden verbrieft. Diese Globalurkunden 
werden bei einer Wertpapier-Sammelbank 
verwahrt. Ein Anspruch des Anlegers auf 
Auslieferung einzelner Anteilscheine besteht 
nicht. Der Erwerb von Anteilen ist nur bei 
Depotverwahrung möglich. Die Anteilschei-
ne lauten auf den Inhaber und sind über ei-
nen Anteil oder eine Mehrzahl von Anteilen 
ausgestellt. Mit der Übertragung eines An-
teilscheins gehen auch die darin verbrieften 
Rechte über. 

11.1.  Ausgabe und Rücknahme von 
Anteilen 

Die Gesellschaft lässt keine mit Market Ti-
ming oder ähnlichen Praktiken verbundenen 
Tätigkeiten zu und behält sich bei Verdachts-
fällen das Recht vor, Zeichnungs- und Um-
wandlungsaufträge abzulehnen. Die Gesell-
schaft wird gegebenenfalls die notwendigen 
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Maßnahmen ergreifen, um die anderen An-
leger des Fonds zu schützen. 

Ausgabe von Anteilen 

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist 
grundsätzlich nicht beschränkt. Die Anteile 
können bei einem Designated Sponsor er-
worben werden. Sie werden von der Ver-
wahrstelle zum Ausgabepreis ausgegeben, 
der dem Nettoinventarwert pro Anteil („An-
teilwert“) zuzüglich eines Ausgabeauf-
schlags entspricht. Die Gesellschaft behält 
sich vor, die Ausgabe von Anteilen vorüber-
gehend oder vollständig einzustellen.  

Rücknahme von Anteilen 

Die Anleger können grundsätzlich bewer-
tungstäglich die Rücknahme von Anteilen 
verlangen. Rücknahmeaufträge sind bei der 
Verwahrstelle oder der Gesellschaft selbst zu 
stellen. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die 
Anteile zum jeweils geltenden Rücknahme-
preis, der dem Anteilwert – ggf. abzüglich 
eines Rücknahmeabschlages – entspricht, 
zurückzunehmen. 

Abrechnung bei Anteilausgabe und  
-rücknahme 

Die Gesellschaft trägt dem Grundsatz der 
Anlegergleichbehandlung Rechnung, indem 
sie sicherstellt, dass sich kein Anleger durch 
den Kauf oder Verkauf von Anteilen zu be-
reits bekannten Anteilwerten Vorteile ver-
schaffen kann. Sie setzt deshalb einen tägli-
chen Orderannahmeschluss fest. Mit Blick 
auf die Anteilausgabe setzt die Gesellschaft 
einen täglichen Orderannahmeschluss um 
16:30 Uhr fest. Liegt der Gesellschaft oder 
der Verwahrstelle bis zum Orderannahme-
schluss ein Kaufauftrag vor, so wird dieser 
mit dem diesem Orderannahmeschluss ent-
sprechenden Ausgabepreis des Orderan-
nahmetages abgerechnet, wenn dieser zu-
gleich Börsentag in Frankfurt am Main ist.  

Geht ein Kaufauftrag erst nach dem Order-
annahmeschluss zu, so verschieben sich die 
Ausgabe und Abrechnung auf den nächsten 

Arbeitstag, der Börsentag in Frankfurt am 
Main ist (Order-Abrechnungstag).  

Wenn an einem Order-Abrechnungstag eine 
der Börsen, die für die Berechnung des An-
teilpreises herangezogen werden, den Han-
del für ein Wertpapier im Sondervermögen 
ausgesetzt hat, verschiebt sich die Abrech-
nung auf den nächsten Arbeitstag an dem 
alle Wertpapiere im Sondervermögen an 
den Börsen, die zur Berechnung des Anteil-
preises herangezogen werden, gehandelt 
werden können. 

Der Orderannahmeschluss kann von der Ge-
sellschaft jederzeit geändert werden und 
wird auf der Internetseite www.deka-etf.de 
bekannt gemacht.  

Die Belastung des Gegenwertes erfolgt zwei 
Bankgeschäftstage nach Anteilausgabe. 

Mit Blick auf die Rücknahme von Anteilen 
setzt die Gesellschaft einen täglichen Order-
annahmeschluss um 16:30 Uhr fest. Liegt 
der Gesellschaft oder der Verwahrstelle bis 
zum Orderannahmeschluss ein Verkaufsauf-
trag vor, so wird dieser mit dem diesem Or-
derannahmeschluss entsprechenden Rück-
nahmepreis des Orderannahmetages 
abgerechnet, wenn dieser zugleich Börsen-
tag in Frankfurt am Main ist.  

Geht ein Verkaufsauftrag erst nach dem Or-
derannahmeschluss zu, so verschieben sich 
die Anteilrücknahme und Abrechnung auf 
den nächsten Arbeitstag, der Börsentag in 
Frankfurt am Main ist (Order-
Abrechnungstag).  

Wenn an einem Order-Abrechnungstag eine 
der Börsen, die für die Berechnung des An-
teilpreises herangezogen werden, den Han-
del für ein Wertpapier im Sondervermögen 
ausgesetzt hat, verschiebt sich die Abrech-
nung auf den nächsten Arbeitstag an dem 
alle Wertpapiere im Sondervermögen an 
den Börsen, die zur Berechnung des Anteil-
preises herangezogen werden, gehandelt 
werden können. 

Der Orderannahmeschluss kann von der Ge-
sellschaft jederzeit geändert werden und 
wird auf der Internetseite www.deka-etf.de 
bekannt gemacht.  

Die Gutschrift des Gegenwertes erfolgt zwei 
Bankgeschäftstage nach Rücknahme der 
Anteile. 

Aussetzung der Anteilrücknahme  

Die Gesellschaft kann die Rücknahme der 
Anteile zeitweilig aussetzen, sofern außer-
gewöhnliche Umstände vorliegen, die eine 
Aussetzung unter Berücksichtigung der Inte-
ressen der Anleger erforderlich erscheinen 
lassen. Solche außergewöhnlichen Umstän-
de liegen etwa vor, wenn eine Börse, an der 
ein wesentlicher Teil der Wertpapiere des 
Fonds gehandelt wird, außerplanmäßig ge-
schlossen ist, oder wenn die Vermögensge-
genstände des Fonds nicht bewertet werden 
können. 

Der Gesellschaft bleibt es vorbehalten, die 
Anteile erst dann zu dem dann gültigen 
Rücknahmepreis zurückzunehmen oder um-
zutauschen, wenn sie unverzüglich, jedoch 
unter Wahrung der Interessen aller Anleger, 
Vermögensgegenstände des Fonds veräu-
ßert hat. 

Die Gesellschaft unterrichtet die Anleger 
durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger 
und darüber hinaus in hinreichend verbreite-
ten Wirtschafts- und Tageszeitungen oder 
auf der Internetseite www.deka-etf.de über 
die Aussetzung und die Wiederaufnahme 
der Rücknahme der Anteile. Außerdem 
werden die Anleger über ihre depotführen-
den Stellen in Papierform oder in elektroni-
scher Form informiert. 

11.2.  Liquiditätsmanagement 
Die Gesellschaft hat folgende Grundsätze 
und Verfahren festgelegt, die es ihr ermögli-
chen, die Liquiditätsrisiken zu überwachen: 

Die Gesellschaft legt unter Berücksichtigung 
des Liquiditätsprofils und insbesondere der 
Anlagestrategie eine angemessene Liquidi-
tätshöhe des Investmentvermögens fest. Die 
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Angemessenheit der Liquiditätshöhe wird 
regelmäßig überprüft. 

Die Liquidität des Investmentvermögens so-
wie seiner Anlagen wird durch die von der 
Gesellschaft festgelegten Liquiditätsmess-
vorkehrungen regelmäßig überprüft. Die Li-
quiditätsmessvorkehrungen beinhalten die 
Betrachtung von sowohl quantitativen als 
auch qualitativen Informationen der Anla-
gen des Investmentvermögens. Um die an-
gemessene Liquiditätshöhe des Investment-
vermögens sicherzustellen, führt die 
Gesellschaft ein regelmäßiges Monitoring 
unter Anwendung eines Limitsystems in 
Verbindung mit geeigneten Eskalations-
maßnahmen durch. Die Gesellschaft legt zu 
diesem Zweck für das Investmentvermögen 
adäquate Warnschwellen für die Liquidität 
und Illiquidität fest. Die Verfahren zur Liqui-
ditätssteuerung berücksichtigen und mini-
mieren durch Einschaltung von Market Ma-
kern auch die Risiken, die aus Anteilsschein-
rückgaben entstehen können. 

Die Gesellschaft führt zudem regelmäßig 
Stresstests durch, mit denen sie die Liquidi-
tätsrisiken und insbesondere Sensitivitäten 
des Investmentvermögens bewerten kann. 
Diese werden auf der Grundlage zuverlässi-
ger und aktueller quantitativer oder, falls 
dies nicht angemessen ist, qualitativer In-
formationen durchgeführt. Hierbei werden 
die Anlagestrategie, Rücknahmefristen, Zah-
lungsverpflichtungen und Fristen, innerhalb 
derer die Vermögensgegenstände veräußert 
werden können, sowie Informationen in Be-
zug auf Marktentwicklungen, insbesondere 
Änderungen in Handelsumsätzen, Preis-
spreads, Bonitäten sowie qualitativen Krite-
rien einbezogen. 

Die Gesellschaft überprüft diese Grundsätze 
regelmäßig und aktualisiert sie entspre-
chend. 

11.3.  Börsen und Märkte 
Die Anteile des Fonds können auch über die 
Börse erworben und veräußert werden. 

Allgemeines 

Die Anteile des Fonds sind zum Handel an 
folgenden Börsen zugelassen:  

Frankfurter Wertpapierbörse, Deutsche Bör-
se AG, Neue Börsenstraße 1, 60487 Frank-
furt am Main, Deutschland. 

Baden-Württembergische Wertpapierbörse, 
Börsenstraße 4, 70174 Stuttgart, Deutsch-
land. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
die Anteile ohne Zustimmung der Gesell-
schaft auch an anderen Märkten gehandelt 
werden. Ein Dritter kann ohne Zustimmung 
der Gesellschaft veranlassen, dass die Antei-
le in den Freiverkehr oder einen anderen au-
ßerbörslichen Handel einbezogen werden. 

Der indikative Nettoinventarwert (iNAV) wird 
mindestens minütlich berechnet. Den indika-
tiven Nettoinventarwert lässt die Gesell-
schaft durch einen unabhängigen Dritten, 
die Deutsche Börse AG berechnen. Hierzu 
wird durch die Gesellschaft der Deutsche 
Börse AG die Fondszusammensetzung ge-
meldet. Zur Berechnung des iNAV wird von 
der Deutsche Börse AG während des Bör-
senhandels das Wertpapierportfolio des 
Fonds mit Realtime Kursen bewertet, der 
Baranteil (inklusive Forderungen und Ver-
bindlichkeiten ) hinzugerechnet und durch 
die Anzahl der ausgegebenen Anteile ge-
teilt. Der iNAV stellt zum jeweiligen Berech-
nungszeitpunkt den fairen Wert des Sonder-
vermögens dar. 

Der dem Börsenhandel oder Handel in sons-
tigen Märkten zugrunde liegende Markt-
preis wird nicht ausschließlich durch den 
Wert der im Fonds gehaltenen Vermögens-
gegenstände, sondern auch durch Angebot 
und Nachfrage bestimmt. Daher kann dieser 
Marktpreis von dem ermittelten Anteilpreis 
abweichen. Unter www.deka-etf.definden 
sich Informationen über die Portfoliozu-
sammensetzung und den aktuellen iNAV. 

Der Designated Sponsor 

Der Designated Sponsor – auch Market Ma-
ker genannt – sorgt sowohl auf der Ange-

bots- als auch auf der Nachfrageseite für 
ausreichende Liquidität. Ein Designated 
Sponsor stellt jeweils einen Kaufkurs (Brief-
kurs) und einen Verkaufskurs (Geldkurs), zu 
dem der Anleger jederzeit Anteile erwerben 
bzw. veräußern kann. 

Die Risiken des Börsenhandels 

Die Verpflichtung des Designated Sponsors, 
Liquidität bereitzuhalten, ist auf bestimmte 
Mengen (Mindestquotierungsvolumen) zu 
maximalen Preisspannen begrenzt. Die mi-
nimale Einstelldauer von Nachfrage- und 
Angebotspreisen erstreckt sich in der Regel 
nicht über die gesamte effektive Handelszeit 
der jeweiligen Börse. Dies kann für kurze 
Zeit zu einer Unterbrechung der Kurseinstel-
lung führen. Dadurch kann es zu Orderaus-
führungen kommen, die nicht den festge-
legten Qualitätskriterien der jeweiligen Börse 
entsprechen.  

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 
über die Börse 

Zum Erwerb oder Verkauf eines Anteils des 
Fonds können Anleger über ihre Bank bzw. 
ihren Broker Orders an der jeweiligen Wert-
papierbörse platzieren. Hierdurch entstehen 
dem Anleger in der Regel Kosten, auf wel-
che die Gesellschaft keinen Einfluss hat.  

Bei Erwerb oder Verkauf von Anteilen über 
die Börse fallen weder ein Ausgabeaufschlag 
noch ein Rücknahmeabschlag an. Die übli-
chen Spesen und Gebühren im Rahmen des 
Börsenhandels und der Depotverwahrung 
bleiben davon unberührt.  

11.4.  Faire Behandlung der Anleger 
und Anteilklassen 

Alle ausgegebenen Anteile haben gleiche 
Ausgestaltungsmerkmale. Anteilklassen 
werden nicht gebildet.  

Die Gesellschaft hat die Anleger des Fonds 
fair zu behandeln. Sie darf im Rahmen der 
Steuerung des Liquiditätsrisikos und der 
Rücknahme von Anteilen die Interessen ei-
nes Anlegers oder einer Gruppe von Anle-
gern nicht über die Interessen eines anderen 
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Anlegers oder einer anderen Anlegergruppe 
stellen.  

Zu den Verfahren, mit denen die Gesell-
schaft die faire Behandlung der Anleger si-
cherstellt, siehe Abschnitt „Abrechnung bei 
Anteilausgabe und -rücknahme“ sowie  
„Liquiditätsmanagement“. 

11.5.  Ausgabe- und Rücknahmepreis 
Zur Errechnung des Ausgabepreises und des 
Rücknahmepreises für die Anteile ermittelt 
die Gesellschaft unter Kontrolle der Ver-
wahrstelle bewertungstäglich den Wert der 
zum Fonds gehörenden Vermögensgegen-
stände abzüglich der Verbindlichkeiten (Net-
toinventarwert). Die Teilung des so ermittel-
ten Nettoinventarwerts durch die Anzahl der 
ausgegebenen Anteile ergibt den Wert jedes 
Anteils ("Anteilwert"). 

Bewertungstage für die Anteile des Fonds 
sind alle Börsentage. An gesetzlichen Feier-
tagen in Deutschland, die Börsentage sind, 
sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jah-
res können die Gesellschaft und die Ver-
wahrstelle von einer Ermittlung des Wertes 
absehen. Von einer Anteilpreisermittlung 
wird derzeit an Neujahr, Karfreitag, Oster-
montag, Maifeiertag, Christi Himmelfahrt, 
Pfingstmontag, Fronleichnam, Tag der Deut-
schen Einheit, 24. Dezember, 1. und 2. 
Weihnachtsfeiertag und Silvester abgese-
hen. 

11.6.  Aussetzung der Errechnung des 
Ausgabe- und Rücknahmepreises 

Die Gesellschaft kann die Errechnung des 
Ausgabe- und Rücknahmepreises zeitweilig 
unter denselben Voraussetzungen wie die 
Anteilrücknahme aussetzen. Diese sind im 
Abschnitt„Anteile - Aussetzung der An-
teilrücknahme“ näher erläutert. 

11.7.  Ausgabeaufschlag 
Bei Festsetzung des Ausgabepreises wird 
dem Anteilwert ein Ausgabeaufschlag hin-
zugerechnet. Der Ausgabeaufschlag des 
Fonds beträgt 2 % des Anteilwertes. Es 
steht der Gesellschaft frei, einen niedrigeren 
Ausgabeaufschlag zu berechnen. Der Aus-
gabeaufschlag kann insbesondere bei kurzer 

Anlagedauer die Performance reduzieren 
oder sogar ganz aufzehren. Der Ausgabe-
aufschlag stellt im Wesentlichen eine Vergü-
tung für den Vertrieb der Anteile des Fonds 
dar. Die Gesellschaft kann den Ausgabeauf-
schlag zur Abgeltung von Vertriebsleistun-
gen an etwaige vermittelnde Stellen weiter-
geben. Bei Erwerb von Anteilen über die 
Börse fällt kein Ausgabeaufschlag an. 

11.8.  Rücknahmeabschlag 
Bei Festsetzung des Rücknahmepreises wird 
von dem Anteilwert ein Rücknahmeabschlag 
abgezogen. Der Rücknahmeabschlag be-
trägt 1 % des Anteilwertes. Es steht der Ge-
sellschaft frei, einen niedrigeren Rücknah-
meabschlag zu berechnen. Der 
Rücknahmeabschlag kann insbesondere bei 
kurzer Anlagedauer die Performance redu-
zieren oder sogar ganz aufzehren. Der 
Rücknahmeabschlag steht der Gesellschaft 
zu. Bei Verkauf von Anteilen über die Börse 
fällt kein Rücknahmeabschlag an 

11.9.  Veröffentlichung der Ausgabe- 
und Rücknahmepreise 

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden 
bewertungstäglich auf der Internetseite 
www.deka-etf.de veröffentlicht.  

12.  Kosten 

12.1.  Kosten bei Ausgabe und 
Rücknahme der Anteile 

Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile 
durch die Gesellschaft bzw. durch die Ver-
wahrstelle erfolgt zum Ausgabepreis (An-
teilwert zuzüglich Ausgabeaufschlags) bzw. 
Rücknahmepreis (Anteilwert abzüglich 
Rücknahmeabschlag) ohne Berechnung zu-
sätzlicher Kosten.  

Erwirbt der Anleger Anteile durch Vermitt-
lung Dritter, können diese höhere Kosten als 
den Ausgabeaufschlag berechnen. Gibt der 
Anleger Anteile über Dritte zurück, so kön-
nen diese bei der Rücknahme der Anteile ei-
gene Kosten berechnen. 

12.2.  Verwaltungs- und sonstige 
Kosten 

Die Gesellschaft erhält aus dem Sonderver-
mögen eine Verwaltungsvergütung in Höhe 
von bis zu 0,45 % p.a., derzeit 0,30 % p.a., 
des Sondervermögens. Die Verwaltungsver-
gütung ist auf den börsentäglich ermittelten 
Inventarwert zu berechnen. Die Verwal-
tungsvergütung kann dem Sondervermögen 
jederzeit entnommen werden. 

Darüber hinaus kann die Gesellschaft bis zu 
49 % der Reinerträge aus Wertpapierdarle-
hensgeschäften (Erträge nach Abzug und 
Ausgleich der Kosten in Zusammenhang mit 
diesen Geschäften einschließlich der an Drit-
te zu zahlenden Vergütungen) als pauschale 
Vergütung im Hinblick auf Kosten im Zu-
sammenhang mit der Vorbereitung und 
Durchführung von solchen Geschäften er-
halten.  

Die Verwahrstelle erhält für die Verwaltung 
des Sondervermögens eine Vergütung von 
bis zu 0,0238 % p.a. des Wertes des Son-
dervermögens, mindestens aber 11.424,–
Euro p.a., jeweils inklusive Umsatzsteuer. Die 
Vergütung der Verwahrstelle ist auf den bör-
sentäglich ermittelten Inventarwert zu be-
rechnen. Die Vergütung der Verwahrstelle 
kann dem Sondervermögen jederzeit ent-
nommen werden. 

Neben den vorgenannten Vergütungen 
können Transaktionskosten sowie die fol-
genden Aufwendungen dem Sondervermö-
gen belastet werden: 

a) bankübliche Depot- und Kontogebühren, 
ggf. einschließlich der banküblichen Kos-
ten für die Verwahrung ausländischer 
Wertpapiere im Ausland;  

b) Kosten für den Druck und Versand der für 
die Anleger bestimmten gesetzlich vorge-
schriebenen Verkaufsunterlagen (Jahres- 
und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, 
wesentliche Anlegerinformationen); 

c) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- 
und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und 
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Rücknahmepreise und ggf. der Ausschüt-
tungen und des Auflösungsberichtes; 

d) Kosten der Erstellung und Verwendung 
eines dauerhaften Datenträgers, außer im 
Fall der Informationen über Fondsver-
schmelzungen und der Informationen 
über Maßnahmen im Zusammenhang mit 
Anlagegrenzverletzungen oder Berech-
nungsfehlern bei der Anteilwertermitt-
lung; 

e) Kosten für die Prüfung des Sondervermö-
gens durch den Abschlussprüfer des Son-
dervermögens; 

f) Kosten für die Bekanntmachung der Be-
steuerungsgrundlagen und der Bescheini-
gung, dass die steuerlichen Angaben nach 
den Regeln des deutschen Steuerrechts 
ermittelt wurden; 

g) Kosten für die Geltendmachung und 
Durchsetzung von Rechtsansprüchen 
durch die Gesellschaft für Rechnung des 
Sondervermögens sowie der Abwehr von 
gegen die Gesellschaft zu Lasten des Son-
dervermögens erhobenen Ansprüchen; 

h) Gebühren und Kosten, die von staatlichen 
Stellen in Bezug auf das Sondervermögen 
erhoben werden; 

i) Kosten für Rechts- und Steuerberatung im 
Hinblick auf das Sondervermögen; 

j) Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit 
dem Erwerb und / oder der Verwendung 
bzw. Nennung eines Vergleichsmaßstabes 
oder Finanzindizes anfallen können (Li-
zenzkosten); 

k) Kosten, die im Zusammenhang mit der 
Herbeiführung, Aufrechterhaltung und 
Beendigung von Börsennotierungen der 
Anteile anfallen; 

l) Kosten für die Beauftragung von Stimm-
rechtsbevollmächtigten 

m)Kosten für die Analyse des Anlageerfolges 
des Sondervermögens durch Dritte; 

n) im Zusammenhang mit den an die Gesell-
schaft, die Verwahrstelle und Dritte zu 
zahlenden Vergütungen sowie den vor-
stehend genannten Aufwendungen anfal-
lende Steuern, einschließlich der im Zu-
sammenhang mit der Verwaltung und 
Verwahrung entstehenden Steuern. Ne-
ben den vorgenannten Vergütungen und 
Aufwendungen werden dem Sonderver-
mögen die in Zusammenhang mit dem 
Erwerb und der Veräußerung von Vermö-
gensgegenständen entstehenden Kosten 
(Transaktionskosten) und Steuern belastet. 

Besonderheiten beim Erwerb von In-
vestmentanteilen  

Neben der Vergütung zur Verwaltung des 
Fonds wird eine Verwaltungsvergütung für 
die im Fonds gehaltenen Anteile an Ziel-
fonds berechnet. 

Die laufenden Kosten für die im Fonds ge-
haltenen Anteile werden bei der Berech-
nung der Gesamtkostenquote (sh. Abschnitt 
„Kosten - Gesamtkostenquote“) berücksich-
tigt. 

Im Jahres- und Halbjahresbericht werden die 
Ausgabeaufschläge und Rücknahmeab-
schläge offen gelegt, die dem Fonds im Be-
richtszeitraum für den Erwerb und die Rück-
nahme von Anteilen an Zielfonds berechnet 
worden sind. Ferner wird die Vergütung of-
fen gelegt, die dem Fonds von einer in- oder 
ausländischen Gesellschaft oder einer Ge-
sellschaft, mit der die Gesellschaft durch ei-
ne wesentliche unmittelbare oder mittelbare 
Beteiligung verbunden ist, als Verwaltungs-
vergütung für die im Fonds gehaltenen Ziel-
fondsanteile berechnet wurde.   

12.3.  Gesamtkostenquote 
Im Jahresbericht werden die im Geschäfts-
jahr zu Lasten des Fonds angefallenen Ver-
waltungskosten (ohne Transaktionskosten) 
offen gelegt und als Quote des durchschnitt-
lichen Fondsvolumens ausgewiesen („Total 
Expense Ratio“ – TER oder Gesamtkosten-
quote).  

Die Verwaltungskosten setzen sich zusam-
men aus der Vergütung für die Verwaltung 
des Fonds, der Vergütung der Verwahrstelle 
sowie den Aufwendungen, die dem Son-
dervermögen zusätzlich belastet werden 
können (siehe Abschnitt „Kosten – Verwal-
tungs- und sonstige Kosten“ sowie „Beson-
derheiten beim Erwerb von Investmentantei-
len“). Die Gesamtkostenquote beinhaltet 
keine Nebenkosten und die Kosten, die 
beim Erwerb und der Veräußerung von 
Vermögensgegenständen entstehen (Trans-
aktionskosten). Die Gesamtkostenquote 
wird in den wesentlichen Anlegerinformati-
onen als sogenannte „laufende Kos-
ten“ veröffentlicht. 

13.  Wertentwicklung, Ermittlung und 
Verwendung der Erträge, 
Geschäftsjahr 

13.1.  Wertentwicklung 
Da der Fonds erst am 11.04.2014 aufgelegt 
worden ist, können noch keine Angaben zur 
langfristigen Wertentwicklung des Fonds (10 
Jahre) gemacht werden. Zum Zweck der 
langfristigen Performancedarstellung sind 
die Daten des MDAX-Performanceindex 
dargestellt. 
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4. Frühere Wertentwicklung 
 

 
Der MDAX® Index ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument "Deka MDAX® UCITS ETF" wird von der Deutschen Börse AG nicht  
gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine  
Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index.

 

 

 

 

Die historische Wertentwicklung des 
Fonds ermöglicht keine Prognose für die 
zukünftige Wertentwicklung. Bezüglich 
der Wertentwicklung des Fonds nach 
Auflegung des Verkaufsprospekts ver-
weisen wir auf die entsprechenden ak-
tuellen Angaben im Jahres- und Halb-
jahresbericht sowie auf die Informa-
tionen unter www.deka-etf.de. 

13.2.  Ermittlung der Erträge, 
Ertragsausgleichsverfahren 

Der Fonds erzielt Erträge aus den während 
des Geschäftsjahres angefallenen und nicht 
zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Di-
videnden und Erträgen aus Investmentantei-
len. Hinzu kommen Entgelte aus Darlehens- 
und Pensionsgeschäften. Weitere Erträge 
können aus der Veräußerung von für Rech-
nung des Fonds gehaltenen Vermögensge-
genständen resultieren. 

Die Gesellschaft wendet für den Fonds ein 
sog. Ertragsausgleichsverfahren an. Das be-
deutet, dass die während des Geschäftsjah-
res angefallenen anteiligen Erträge, die der 
Anteilerwerber als Teil des Ausgabepreises 
bezahlen muss und die der Verkäufer von 
Anteilscheinen als Teil des Rücknahmeprei-
ses vergütet erhält, fortlaufend verrechnet 
werden. Bei der Berechnung des Ertragsaus-

gleichs werden die angefallenen Aufwen-
dungen berücksichtigt. 

Das Ertragsausgleichsverfahren dient dazu, 
Schwankungen im Verhältnis zwischen Er-
trägen und sonstigen Vermögensgegen-
ständen auszugleichen, die durch Nettomit-
telzuflüsse oder Nettomittelabflüsse 
aufgrund von Anteilausgaben oder -
rückgaben verursacht werden. Jeder Netto-
mittelzufluss liquider Mittel würde andern-
falls den Anteil der Erträge am Nettoinven-
tarwert des Fonds verringern, jeder Abfluss 
ihn vermehren. 

Im Ergebnis führt das Ertragsausgleichver-
fahren dazu, dass der im Jahresbericht aus-
gewiesene Ertrag je Anteil nicht durch die 
Anzahl der umlaufenden Anteile beeinflusst 
wird. 

13.3.  Ertragsverwendung und 
Geschäftsjahr 
 

Die Gesellschaft legt die während des Ge-
schäftsjahres für Rechnung des Fonds ange-
fallenen und nicht zur Kostendeckung ver-
wendeten Zinsen, Dividenden und sonstigen 
Erträge – unter Berücksichtigung des zuge-
hörigen Ertragsausgleichs – sowie die Ver-
äußerungsgewinne im Fonds wieder an. 

Das Geschäftsjahr des Fonds endet am 
31. Januar. 

14.  Auflösung und Verschmelzung des 
Fonds 

14.1.  Voraussetzungen für die 
Auflösung des Fonds 

Die Anleger sind nicht berechtigt, die Auflö-
sung des Fonds zu verlangen. Die Gesell-
schaft kann ihr Recht zur Verwaltung des 
Fonds kündigen unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von mindestens sechs Mo-
naten durch Bekanntgabe im Bundesanzei-
ger und darüber hinaus im Jahresbericht o-
der Halbjahresbericht. Außerdem werden 
die Anleger über ihre depotführenden Stel-
len in Papierform oder elektronischer Form 
über die Kündigung informiert. Mit dem 
Wirksamwerden der Kündigung erlischt das 
Recht der Gesellschaft, den Fonds zu verwal-
ten. 

Des Weiteren endet das Verwaltungsrecht 
der Gesellschaft, wenn das Insolvenzverfah-
ren über ihr Vermögen eröffnet wird oder 
mit der Rechtskraft des Gerichtsbeschlusses, 
durch den der Antrag auf die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens mangels Masse abge-
wiesen wird.  



 

 29 
 

Mit Erlöschen des Verwaltungsrechts der 
Gesellschaft geht das Verfügungsrecht über 
den Fonds auf die Verwahrstelle über, die 
den Fonds abwickelt und den Erlös an die 
Anleger verteilt, oder mit Genehmigung der 
BaFin einer anderen Kapitalverwaltungsge-
sellschaft die Verwaltung überträgt. 

14.2.  Verfahren bei Auflösung des 
Fonds 

Mit dem Übergang des Verfügungsrechts 
über den Fonds auf die Verwahrstelle wird 
die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 
eingestellt und der Fonds abgewickelt. 

Der Erlös aus der Veräußerung der Vermö-
genswerte des Fonds abzüglich der noch 
durch den Fonds zu tragenden Kosten und 
der durch die Auflösung verursachten Kos-
ten werden an die Anleger verteilt, wobei 
diese in Höhe ihrer jeweiligen Anteile am 
Fonds Ansprüche auf Auszahlung des Liqui-
dationserlöses haben. 

Die Gesellschaft erstellt auf den Tag, an dem 
ihr Verwaltungsrecht erlischt, einen Auflö-
sungsbericht, der den Anforderungen an ei-
nen Jahresbericht entspricht. Spätestens drei 
Monate nach dem Stichtag der Auflösung 
des Fonds wird der Auflösungsbericht im 
Bundesanzeiger bekannt gemacht. Während 
die Verwahrstelle den Fonds abwickelt, er-
stellt sie jährlich sowie auf den Tag, an dem 
die Abwicklung beendet ist, einen Bericht, 
der den Anforderungen an einen Jahresbe-
richt entspricht. Diese Berichte sind ebenfalls 
spätestens drei Monate nach dem Stichtag 
im Bundesanzeiger bekannt zu machen. 

14.3.  Voraussetzungen für die 
Verschmelzung des Fonds 

Alle Vermögensgegenstände dieses Fonds 
dürfen mit Genehmigung der BaFin auf ein 
anderes bestehendes oder durch die Ver-
schmelzung neu gegründetes Investment-
vermögen übertragen werden, welches die 
Anforderungen an einen OGAW erfüllen 
muss, der in Deutschland oder in einem an-
deren EU- oder EWR-Staat aufgelegt wurde. 
Sämtliche Vermögensgegenstände des 
Fonds dürfen auch auf eine bestehende o-
der durch die Verschmelzung neu gegründe-

te inländische Investmentaktiengesellschaft 
mit veränderlichem Kapital übertragen wer-
den. 

Die Übertragung wird zum Geschäftsjahres-
ende des Fonds (Übertragungsstichtag) 
wirksam, sofern kein anderer Übertragungs-
stichtag bestimmt wird. 

14.4.  Rechte der Anleger bei der 
Verschmelzung des Fonds 

Die depotführenden Stellen der Anleger des 
Fonds übermitteln diesen spätestens 37 Tage  
vor dem geplanten Übertragungsstichtag in 
Papierform oder in elektronischer Form In-
formationen zu den Gründen für die Ver-
schmelzung, den potentiellen Auswirkungen 
für die Anleger, deren Rechte in Zusammen-
hang mit der Verschmelzung sowie zu maß-
geblichen Verfahrensaspekten. Die Anleger 
erhalten weiterhin die wesentlichen Anle-
gerinformationen für den Investmentfonds, 
auf den die Vermögensgegenstände des 
Fonds übertragen werden. 

Die Anleger haben bis fünf Arbeitstage vor 
dem geplanten Übertragungsstichtag ent-
weder die Möglichkeit, ihre Anteile (soweit 
üblicherweise ein Rücknahmeabschlag er-
hoben wird: ohne Rücknahmeabschlag) oh-
ne weitere Kosten, mit Ausnahme der Kos-
ten zur Deckung der Auflösung des Fonds, 
zurückzugeben, oder ihre Anteile gegen An-
teile eines anderen offenen Publikums-
Investmentvermögen umzutauschen, das 
ebenfalls von der Gesellschaft oder einem 
Unternehmen desselben Konzerns verwaltet 
wird und dessen Anlagegrundsätze mit de-
nen des Fonds vergleichbar sind.   

Am Übertragungsstichtag werden die Netto-
inventarwerte des Fonds und des überneh-
menden Investmentvermögens berechnet, 
das Umtauschverhältnis wird festgelegt und 
der gesamte Umtauschvorgang wird vom 
Abschlussprüfer geprüft. Das Umtauschver-
hältnis ermittelt sich nach dem Verhältnis 
der Nettoinventarwerte je Anteil des Fonds 
und des übernehmenden Investmentvermö-
gens zum Zeitpunkt der Übernahme. Der 
Anleger erhält die Anzahl von Anteilen an 
dem übernehmenden Investmentvermögen, 

die dem Wert seiner Anteile an dem Fonds 
entspricht.  

Sofern die Anleger von ihrem Rückgabe- 
oder Umtauschrecht keinen Gebrauch ma-
chen, werden sie am Übertragungsstichtag 
Anleger des übernehmenden Investment-
vermögens. Die Gesellschaft kann gegebe-
nenfalls auch mit der Verwaltungsgesell-
schaft des übernehmenden 
Investmentvermögens festlegen, dass den 
Anlegern des Fonds bis zu 10 % des Wertes 
ihrer Anteile in bar ausgezahlt werden. Mit 
der Übertragung aller Vermögenswerte er-
lischt der Fonds. Findet die Übertragung 
während des laufenden Geschäftsjahres des 
Fonds statt, muss die Gesellschaft auf den 
Übertragungsstichtag einen Bericht erstel-
len, der den Anforderungen an einen Jah-
resbericht entspricht.  

Die Gesellschaft macht im Bundesanzeiger 
und darüber hinaus in einer hinreichend 
verbreiteten Wirtschafts- und Tageszeitung 
oder in den in diesem Verkaufsprospekt be-
zeichneten elektronischen Informationsme-
dien bekannt, wenn der Fonds auf ein ande-
res von der Gesellschaft verwaltetes 
Investmentvermögen verschmolzen wurde 
und die Verschmelzung wirksam geworden 
ist. Sollte der Fonds auf ein Investmentver-
mögen verschmolzen werden, das nicht von 
der Gesellschaft verwaltet wird, so über-
nimmt die Verwaltungsgesellschaft die Be-
kanntmachung des Wirksamwerdens der 
Verschmelzung, die das aufnehmende oder 
neu gegründete Investmentvermögen ver-
waltet. 

15.  Auslagerung 

Die Gesellschaft hat folgende Tätigkeiten 
ausgelagert: 

‡ an die Dealis Fund Operations GmbH 
(Dealis), Frankfurt: 

– Fondsbuchhaltung 

‡ an die BNP Paribas Securities Services 
S.C.A., Frankfurt:  
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– Fondsbuchhaltung 

‡ an die DekaBank Deutsche Girozentrale 
Luxemburg S.A.: 

– Zentrale Fondsabwicklung 

‡ an die DekaBank Deutsche Girozentrale, 
Frankfurt: 

– Ausgabe und Rücknahme der An-
teile des Fonds 

– Prüfung der Marktgerechtigkeit für 
alle Produkte 

– Sicherheitenverwaltung/Collateral 
Management 

– Recht 

– Compliance, Bekämpfung der 
Geldwäsche 

– Betriebliches Rechnungswesen 

– Leistungen im Rahmen des Con-
trolling 

– Betrieb der IT-Systeme und Be-
triebsorganisation (Informationstechnolo-
gie, Telekommunikationssysteme und Infra-
struktur) 

– Betriebsorganisation (Büro-, Netz-
werk- und Telekommunikationssysteme 
und Infrastruktur) 

– Revision  

– Bankgeschäftsabwicklung 

Neben den ausgelagerten Tätigkeiten über-
nimmt die DekaBank Deutsche Girozentrale, 
Frankfurt auf dauerhafter Vertragsbasis u.a. 
den Vertreib von Fondsanteilen und Aufga-
ben zur Anbahnung, Vorbereitung und 
Durchführung von Wertpapierdarlehen und 
Wertpapierpensionsgeschäften. 

Folgende Interessenskonflikte könnten sich 
aus der Auslagerung ergeben: 

Die DekaBank Deutsche Girozentrale ist ein 
mit der Gesellschaft verbundenes Unter-
nehmen. 

16.  Interessenskonflikte 

Bei der Gesellschaft können folgende Inte-
ressenskonflikte entstehen: 

Die Interessen des Anlegers können mit fol-
genden Interessen kollidieren: 

‡ Interessen der Gesellschaft und der mit 
dieser verbundenen Unternehmen, 

‡ Interessen der Mitarbeiter der Gesellschaft 
oder 

‡ Interessen anderer Anleger in diesem oder 
anderen Fonds. 

Umstände oder Beziehungen, die Interes-
senskonflikte begründen können, umfassen 
insbesondere:  

‡ Anreizsysteme für Mitarbeiter der Gesell-
schaft, 

‡ Mitarbeitergeschäfte, 

‡ Zuwendungen an Mitarbeiter der Gesell-
schaft, 

‡ Umschichtungen im Fonds, 

‡ Positive Darstellung der Fondsperfor-
mance, 

‡ Geschäfte zwischen der Gesellschaft und 
den von ihr verwalteten Investmentver-
mögen oder Individualportfolios bzw. 

‡ Geschäfte zwischen von der Gesellschaft 
verwalteten Investmentvermögen 
und/oder Individualportfolios, 

‡ Zusammenfassung mehrerer Orders 
(„block trades“), 

‡ Beauftragung von verbundenen Unter-
nehmen und Personen, 

‡ Einzelanlagen von erheblichem Umfang, 

‡ Hohe Umschlaghäufigkeit von Vermö-
gensgegenständen „Frequent Trading“, 

‡ Festlegung der Cut-off Zeit 

‡ Aussetzung der Anteilrücknahme 

‡ IPO-Zuteilungen 

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergü-
tungen der aus dem Fonds an die Verwahr-
stelle und an Dritte zu leistenden Vergütun-
gen und Aufwendungserstattungen zu.  

Derzeit werden keine Vergütungen, die aus 
dem Fonds an die Kapitalverwaltungsgesell-
schaft geleistet werden, für Vergütungen an 
Vermittler von Anteilen des Fonds auf den 
Bestand von vermittelten Anteilen verwen-
det. 

Die Gesellschaft kann nach ihrem freien Er-
messen mit einzelnen Anlegern die teilweise 
Rückzahlung von vereinnahmter Verwal-
tungsvergütung an diese Anleger vereinba-
ren. Dies kommt insbesondere dann in Be-
tracht, wenn institutionelle Anleger direkt 
Großbeträge nachhaltig investieren.  

Zum Umgang mit Interessenskonflikten setzt 
die Gesellschaft folgende organisatorische 
Maßnahmen ein, um Interessenskonflikte zu 
ermitteln, ihnen vorzubeugen, sie zu steu-
ern, zu beobachten und sie offenzulegen:  

‡ Bestehen einer Compliance-Abteilung, die 
die Einhaltung von Gesetzen und Regeln 
überwacht und an die Interessenskonflik-
ten gemeldet werden müssen. 

‡ Pflichten zur Offenlegung 

‡ Organisatorische Maßnahmen wie  

– die Einrichtung von Vertraulichkeitsbe-
reichen für einzelne Abteilungen, um 
dem Missbrauch von vertraulichen In-
formationen vorzubeugen 
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– Zuordnung von Zuständigkeiten, um 
unsachgemäße Einflussnahme zu ver-
hindern 

– die Trennung von Eigenhandel und 
Kundenhandel 

‡ Verhaltensregeln für Mitarbeiter in Bezug 
auf Mitarbeitergeschäfte, Verpflichtun-
gen zur Einhaltung des Insiderrechts 

‡ Einrichtung von Vergütungssystemen  

‡ Grundsätze zur Berücksichtigung von 
Kundeninteressen und zur anleger- und 
anlagegerechten Beratung bzw. Beach-
tung der vereinbarten Anlagerichtlinien  

‡ Grundsätze zur bestmöglichen Ausfüh-
rung beim Erwerb bzw. Veräußerung von 
Finanzinstrumenten 

‡ Grundsätze zur Aufteilung von Teilausfüh-
rungen 

‡ Einrichten von Orderannahmezeiten  
(Cut-off Zeiten) 

17.  Kurzangaben über steuerrechtliche 
Vorschriften  

Die Aussagen zu den steuerlichen Vorschrif-
ten gelten nur für Anleger, die in Deutsch-
land unbeschränkt steuerpflichtig sind. Dem 
ausländischen Anleger empfehlen wir, sich 
vor Erwerb von Anteilen an dem in diesem 
Verkaufsprospekt beschriebenen Fonds mit 
seinem Steuerberater in Verbindung zu set-
zen und mögliche steuerliche Konsequenzen 
aus dem Anteilserwerb in seinem Heimat-
land individuell zu klären. 

Der Fonds ist als Zweckvermögen von der 
Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. 
Die steuerpflichtigen Erträge des Fonds wer-
den jedoch beim Privatanleger als Einkünfte 
aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer 
unterworfen, soweit diese zusammen mit 
sonstigen Kapitalerträgen den Sparer-
Pauschbetrag von jährlich 801,– Euro (für Al-
leinstehende oder getrennt veranlagte Ehe-
gatten) bzw. 1.602,– Euro (für zusammen 

veranlagte Ehegatten) übersteigen. Die 
steuerpflichtigen Erträge des Fonds werden 
jedoch beim Privatanleger als Einkünfte aus 
Kapitalvermögen der Einkommensteuer un-
terworfen, soweit diese zusammen mit 
sonstigen Kapitalerträgen den aktuell gel-
tenden Sparer-Pauschbetrag übersteigen. 

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen 
grundsätzlich einem Steuerabzug von 25 
Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und 
gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Ein-
künften aus Kapitalvermögen gehören auch 
die vom Fonds ausgeschütteten Erträge, die 
ausschüttungsgleichen Erträge, der Zwi-
schengewinn sowie der Gewinn aus dem 
An- und Verkauf von Fondsanteilen, wenn 
diese nach dem 31. Dezember 2008 erwor-
ben wurden bzw. werden.   

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger 
grundsätzlich Abgeltungswirkung (sog. Ab-
geltungsteuer), so dass die Einkünfte aus 
Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der 
Einkommensteuererklärung anzugeben sind. 
Bei der Vornahme des Steuerabzugs werden 
durch die depotführende Stelle grundsätz-
lich bereits Verlustverrechnungen vorge-
nommen und ausländische Quellensteuern 
angerechnet. 

Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine 
Abgeltungswirkung, wenn der persönliche 
Steuersatz geringer ist als der Abgeltungs-
satz von 25 Prozent. In diesem Fall können 
die Einkünfte aus Kapitalvermögen in der 
Einkommensteuererklärung angegeben 
werden. Das Finanzamt setzt dann den nied-
rigeren persönlichen Steuersatz an und 
rechnet auf die persönliche Steuerschuld 
den vorgenommenen Steuerabzug an (sog. 
Günstigerprüfung). 

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen kei-
nem Steuerabzug unterlegen haben (weil 
z.B. ein Gewinn aus der Veräußerung von 
Fondsanteilen in einem ausländischen Depot 
erzielt wird), sind diese in der Steuererklä-
rung anzugeben. Im Rahmen der Veranla-
gung unterliegen die Einkünfte aus Kapital-
vermögen dann ebenfalls dem 

Abgeltungssatz von 25 Prozent oder dem 
niedrigeren persönlichen Steuersatz. 

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen 
befinden, werden die Erträge als Betriebs-
einnahmen steuerlich erfasst. Die steuerliche 
Gesetzgebung erfordert zur Ermittlung der 
steuerpflichtigen bzw. der kapitalertrag-
steuerpflichtigen Erträge eine differenzierte 
Betrachtung der Ertragsbestandteile.  

17.1.  Anteile im Privatvermögen 
(Steuerinländer) 
 

Gewinne aus der Veräußerung von 
Wertpapieren, Gewinne aus Terminge-
schäften und Erträge aus Stillhalter-
prämien 

Gewinne aus der Veräußerung von Aktien, 
eigenkapitalähnlichen Genussrechten und 
Gewinne aus Termingeschäften sowie Erträ-
ge aus Stillhalterprämien, die auf der Ebene 
des Fonds erzielt werden, werden beim An-
leger nicht erfasst, solange sie nicht ausge-
schüttet werden. Gleiches gilt für die Veräu-
ßerung von Anteile an anderen 
Investmentvermögen. Zudem werden die 
Gewinne aus der Veräußerung der folgen-
den Kapitalforderungen beim Anleger nicht 
erfasst, wenn sie nicht ausgeschüttet wer-
den: 

a) Kapitalforderungen, die eine Emissions-
rendite haben,  

b) „normale“ Anleihen und unverbriefte 
Forderungen mit festem Kupon sowie 
Down-Rating-Anleihen, Floater und Re-
verse-Floater,  

c) Risiko-Zertifikate, die den Kurs einer Aktie 
oder eines veröffentlichten Index für eine 
Mehrzahl von Aktien im Verhältnis 1:1 
abbilden,  

d) Aktienanleihen, Umtauschanleihen und 
Wandelanleihen, 

e) ohne gesonderten Stückzinsausweis (flat) 
gehandelte Gewinnobligationen und 
Fremdkapital-Genussrechte und 
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f) „cum“-erworbene Optionsanleihen.  

Werden Gewinne aus der Veräußerung der 
o.g. Wertpapiere/Kapitalforderungen, Ge-
winne aus Termingeschäften sowie Erträge 
aus Stillhalterprämien ausgeschüttet, sind sie 
grundsätzlich steuerpflichtig und unterliegen 
bei Verwahrung der Anteile im Inland dem 
Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Soli-
daritätszuschlag und gegebenenfalls Kir-
chensteuer). Ausgeschüttete Gewinne aus 
der Veräußerung von Wertpapieren und 
Gewinne aus Termingeschäften sind jedoch 
steuerfrei, wenn die Wertpapiere auf Ebene 
des Fonds vor dem 1. Januar 2009 erwor-
ben bzw. die Termingeschäfte vor dem 1. 
Januar 2009 eingegangen wurden. 

Ergebnisse aus der Veräußerung von Kapital-
forderungen, die nicht in der o.g. Aufzäh-
lung enthalten sind, sind steuerlich wie Zin-
sen zu behandeln (s.u.). 

Zinsen, Dividenden und sonstige  
Erträge  

Zinsen, Dividenden und sonstige Erträge 
sind beim Anleger grundsätzlich steuer-
pflichtig. Dies gilt unabhängig davon, ob 
diese Erträge thesauriert oder ausgeschüttet 
werden. Sie unterliegen i.d.R. dem Steuer-
abzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidari-
tätszuschlag und gegebenenfalls Kirchen-
steuer).  

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen 
werden, wenn der Anleger Steuerinländer 
ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, 
sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 
801,– Euro bei Einzelveranlagung bzw. 
1.602,- Euro bei Zusammenveranlagung von 
Ehegatten nicht übersteigen./Vom Steuerab-
zug kann Abstand genommen werden, 
wenn der Anleger Steuerinländer ist und ei-
nen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die 
steuerpflichtigen Ertragsteile den aktuell gel-
tenden Sparer-Pauschbetrag nicht über-
schreiten. 

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer 
Bescheinigung für Personen, die voraussicht-
lich nicht zur Einkommenssteuer veranlagt 

werden (sogenannte Nichtveranlagungs-
bescheinigung, nachfolgend „NV-Beschei-
nigung“). 

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile 
eines steuerrechtlich ausschüttenden Son-
dervermögens in einem inländischen Depot 
bei der Gesellschaft oder einem Kreditinsti-
tut (Depotfall), so nimmt die depotführende 
Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Ab-
stand, wenn ihr vor dem festgelegten Aus-
schüttungstermin ein in ausreichender Höhe 
ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtli-
chem Muster oder eine NV-Bescheinigung, 
die vom Finanzamt für die Dauer von maxi-
mal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. 
In diesem Fall erhält der Anleger die gesam-
te Ausschüttung ungekürzt gutgeschrieben. 

Für den Steuerabzug eines Sondervermö-
gens, das seine Erträge nicht ausschüttet, 
stellt der Fonds den depotführenden Stellen 
die Kapitalertragsteuer nebst den maximal 
anfallenden Zuschlagsteuern (Solidaritätszu-
schlag und Kirchensteuer) zur Verfügung. 
Die depotführenden Stellen nehmen den 
Steuerabzug wie im Ausschüttungsfall unter 
Berücksichtigung der persönlichen Verhält-
nisse der Anleger vor, so dass insbesondere 
gegebenenfalls die Kirchensteuer abgeführt 
werden kann. Soweit der Fonds den depot-
führenden Stellen Beträge zur Verfügung 
gestellt hat, die nicht abgeführt werden 
müssen, erfolgt eine Erstattung. 

Befinden sich die Anteile im Depot bei ei-
nem inländischen Kreditinstitut oder einer 
inländischen Kapitalverwaltungsgesellschaft, 
so erhält der Anleger, der seiner depotfüh-
renden Stelle einen in ausreichender Höhe 
ausgestellten Freistellungsauftrag oder eine 
NV-Bescheinigung vor Ablauf des Geschäfts-
jahres des Fonds vorlegt, den der depotfüh-
renden Stelle zur Verfügung gestellten Be-
trag auf seinem Konto gutgeschrieben.  

Sofern der Freistellungsauftrag oder die NV-
Bescheinigung nicht bzw. nicht rechtzeitig 
vorgelegt wird, erhält der Anleger auf An-
trag von der depotführenden Stelle eine 
Steuerbescheinigung über den einbehalte-
nen und abgeführten Steuerabzug und den 

Solidaritätszuschlag. Der Anleger hat dann 
die Möglichkeit, den Steuerabzug im Rah-
men seiner Einkommensteuerveranlagung 
auf seine persönliche Steuerschuld anrech-
nen zu lassen.  

Werden Anteile ausschüttender Sonderver-
mögen nicht in einem Depot verwahrt und 
Ertragsscheine einem inländischen Kreditin-
stitut vorgelegt (Eigenverwahrung), wird der 
Steuerabzug in Höhe von 25 Prozent zzgl. 
des Solidaritätszuschlags vorgenommen.  

Negative steuerliche Erträge 

Verbleiben negative Erträge nach Verrech-
nung mit gleichartigen positiven Erträgen 
auf der Ebene des Fonds, werden diese auf 
Ebene des Fonds steuerlich vorgetragen. 
Diese können auf Ebene des Fonds mit 
künftigen gleichartigen positiven steuer-
pflichtigen Erträgen der Folgejahre verrech-
net werden. Eine direkte Zurechnung der 
negativen steuerlichen Erträge auf den An-
leger ist nicht möglich. Damit wirken sich 
diese negativen Beträge beim Anleger bei 
der Einkommensteuer erst in dem Veranla-
gungszeitraum (Steuerjahr) aus, in dem das 
Geschäftsjahr des Fonds endet bzw. die 
Ausschüttung für das Geschäftsjahr des 
Fonds erfolgt, für das die negativen steuerli-
chen Erträge auf Ebene des Fonds verrech-
net werden. Eine frühere Geltendmachung 
bei der Einkommensteuer des Anlegers ist 
nicht möglich.  

Substanzauskehrungen 

Substanzauskehrungen unterliegen nicht 
der Besteuerung. Substanzauskehrungen, 
die der Anleger während seiner Besitzzeit 
erhalten hat, sind allerdings dem steuerli-
chen Ergebnis aus der Veräußerung der 
Fondsanteile hinzuzurechnen, d.h. sie erhö-
hen den steuerlichen Gewinn. 

Veräußerungsgewinne auf Anleger-
ebene 

Werden Anteile an dem Fonds, die nach 
dem 31. Dezember 2008 erworben wurden, 
von einem Privatanleger veräußert, unter-
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liegt der Veräußerungsgewinn dem Abgel-
tungssatz von 25 Prozent. Sofern die Anteile 
in einem inländischen Depot verwahrt wer-
den, nimmt die depotführende Stelle den 
Steuerabzug vor. Der Steuerabzug von 25 
Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und 
gegebenenfalls Kirchensteuer) kann durch 
die Vorlage eines ausreichenden Freistel-
lungsauftrags bzw. einer NV-Bescheinigung 
vermieden werden. Werden solche Anteile 
von einem Privatanleger mit Verlust veräu-
ßert, dann ist der Verlust mit anderen positi-
ven Einkünften aus Kapitalvermögen verre-
chenbar. Sofern die Anteile in einem 
inländischen Depot verwahrt werden und 
bei derselben depotführenden Stelle im sel-
ben Kalenderjahr positive Einkünfte aus Ka-
pitalvermögen erzielt wurden, nimmt die 
depotführende Stelle die Verlustverrechnung 
vor. 

Bei einer Veräußerung der vor dem 1. Januar 
2009 erworbenen Fondsanteile ist der Ge-
winn bei Privatanlegern steuerfrei.  

Bei der Ermittlung des Veräußerungsge-
winns sind die Anschaffungskosten um den 
Zwischengewinn im Zeitpunkt der Anschaf-
fung und der Veräußerungspreis um den 
Zwischengewinn im Zeitpunkt der Veräuße-
rung zu kürzen, damit es nicht zu einer 
doppelten einkommensteuerlichen Erfas-
sung von Zwischengewinnen (siehe unten) 
kommen kann. Zudem ist der Veräuße-
rungspreis um die thesaurierten Erträge zu 
kürzen, die der Anleger bereits versteuert 
hat, damit es auch insoweit nicht zu einer 
Doppelbesteuerung kommt. 

Der Gewinn aus der Veräußerung nach dem 
31. Dezember 2008 erworbener Fondanteile 
ist insoweit steuerfrei, als er auf die während 
der Besitzzeit im Fonds entstandenen, noch 
nicht auf der Anlegerebene erfassten, nach 
Doppelbesteuerungsabkommen (nachfol-
gend „DBA“) steuerfreien Erträge zurückzu-
führen ist (sog. besitzzeitanteiliger Immobi-
liengewinn). 

17.2.  Anteile im Betriebsvermögen 
(Steuerinländer) 
 

Gewinne aus der Veräußerung von 
Wertpapieren, Gewinne aus Terminge-
schäften und Erträge aus Stillhalterprä-
mien 

Gewinne aus der Veräußerung von Aktien, 
Anteilen an Investmentvermögen, eigenka-
pitalähnlichen Genussrechten und Gewinne 
aus Termingeschäften sowie Erträge aus 
Stillhalterprämien, die auf der Ebene des 
Fonds erzielt werden, werden beim Anleger 
nicht erfasst, solange sie nicht ausgeschüttet 
werden. Zudem werden die Gewinne aus 
der Veräußerung der folgenden Kapitalfor-
derungen beim Anleger nicht erfasst , wenn 
sie nicht ausgeschüttet werden: 

Hierunter fallen folgende Kapitalforderun-
gen (nachfolgend: „Gute Kapitalforderun-
gen“): 

a) Kapitalforderungen, die eine Emissions-
rendite haben,  

b) „normale“ Anleihen und unverbriefte 
Forderungen mit festem Kupon sowie 
Down-Rating-Anleihen, Floater und Re-
verse-Floater, 

c) Risiko-Zertifikate, die den Kurs einer Aktie 
oder eines veröffentlichten Index für eine 
Mehrzahl von Aktien im Verhältnis 1:1 
abbilden, 

d) Aktienanleihen, Umtauschanleihen und 
Wandelanleihen, 

e) ohne gesonderten Stückzinsausweis (flat) 
gehandelte Gewinnobligationen und 
Fremdkapital-Genussrechte und 

f) „cum“-erworbene Optionsanleihen.  

Werden diese Gewinne ausgeschüttet, so 
sind sie steuerlich auf Anlegerebene zu be-
rücksichtigen. Dabei sind Veräußerungsge-
winne aus Aktien ganz (bei Anlegern, die 
Körperschaften sind) oder zu 40 Prozent (bei 
sonstigen betrieblichen Anlegern, z.B. Ein-

zelunternehmern) steuerfrei (Teileinkünfte-
verfahren). Veräußerungsgewinne aus Ren-
ten/Kapitalforderungen, Gewinne aus Ter-
mingeschäften und Erträge aus 
Stillhalterprämien sind hingegen in voller 
Höhe steuerpflichtig. 

Ergebnisse aus der Veräußerung von Kapital-
forderungen, die nicht in der o.g. Aufzäh-
lung enthalten sind, sind steuerlich wie Zin-
sen zu behandeln (s.u.). 

Ausgeschüttete Wertpapierveräußerungs-
gewinne, ausgeschüttete Termingeschäfts-
gewinne sowie ausgeschüttete Erträge aus 
Stillhalterprämien unterliegen grundsätzlich 
dem Steuerabzug (Kapitalertragsteuer 25 
Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag). Dies 
gilt nicht für Gewinne aus der Veräußerung 
von vor dem 1. Januar 2009 erworbenen 
Wertpapieren und Gewinne aus vor dem 1. 
Januar 2009 eingegangenen Termingeschäf-
ten. Die auszahlende Stelle nimmt jedoch 
insbesondere dann keinen Steuerabzug vor, 
wenn der Anleger eine unbeschränkt steu-
erpflichtige Körperschaft ist oder diese Kapi-
talerträge Betriebseinnahmen eines inländi-
schen Betriebs sind und dies der 
auszahlenden Stelle vom Gläubiger der Ka-
pitalerträge nach amtlich vorgeschriebenen 
Vordruck erklärt wird. 

Zinsen und zinsähnliche Erträge 

Zinsen und zinsähnliche Erträge sind beim 
Anleger grundsätzlich steuerpflichtig. Dies 
gilt unabhängig davon, ob diese Erträge 
thesauriert oder ausgeschüttet werden. 

Die depotführende Stelle nimmt nur bei Vor-
lage einer entsprechenden NV-
Bescheinigung vom Steuerabzug Abstand 
oder vergütet diesen. Im Übrigen erhält der 
Anleger eine Steuerbescheinigung über die 
Vornahme des Steuerabzugs. 
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In- und ausländische Dividenden 

Vor dem 1.März 2013 dem Fonds zugeflos-
sene oder als zugeflossen geltende Dividen-
den in- und ausländischer Aktiengesellschaf-
ten, die auf Anteile im Betriebsvermögen 
ausgeschüttet oder thesauriert werden, sind 
mit Ausnahme von Dividenden nach dem 
Gesetz über deutsche Immobilien-
Aktiengesellschaften mit börsennotierten 
Anteilen (nachfolgend „REITG“) bei Körper-
schaften grundsätzlich steuerfrei . Aufgrund 
der Neuregelung zur Besteuerung von 
Streubesitzdividenden sind nach dem 28. 
Februar 2013 dem Fonds aus der Direktan-
lage zugeflossene oder als zugeflossen gel-
tende Dividenden in- und ausländischer Ak-
tiengesellschaften bei Körperschaften 
steuerpflichtig. Von Einzelunternehmern 
sind Dividenden – mit Ausnahme der Divi-
denden nach dem REITG - zu 60 Prozent zu 
versteuern (Teileinkünfteverfahren). 

Inländische Dividenden unterliegen dem 
Steuerabzug (Kapitalertragsteuer 25 Prozent 
zuzüglich Solidaritätszuschlag).  

Ausländische Dividenden unterliegen grund-
sätzlich dem Steuerabzug (Kapitalertrag-
steuer 25 Prozent zuzüglich Solidaritätszu-
schlag). Die auszahlende Stelle nimmt 
jedoch insbesondere dann keinen Steuerab-
zug vor, wenn der Anleger eine unbe-
schränkt steuerpflichtige Körperschaft ist  
oder die ausländischen Dividenden Betriebs-
einnahmen eines inländischen Betriebs sind 
und dies der auszahlenden Stelle vom Gläu-
biger der Kapitalerträge nach amtlich vorge-
schriebenen Vordruck erklärt wird. Von, be-
stimmten Körperschaften muss der 
auszahlenden Stelle für den Nachweis der 
unbeschränkten Steuerpflicht eine Beschei-
nigung des für sie zuständigen Finanzamtes 
vorliegen. Dies sind nichtrechtsfähige Verei-
ne, Anstalten, Stiftungen und andere 
Zweckvermögen des privaten Rechts sowie 
juristische Personen des privaten Rechts, die 
keine Kapitalgesellschaften, keine Genos-
senschaften oder Versicherungs- und Pensi-
onsfondsvereine auf Gegenseitigkeit sind) 

Bei gewerbesteuerpflichtigen Anlegern sind 
die zum Teil einkommensteuerfreien bzw. 
körperschaftsteuerfreien Dividendenerträge 
für Zwecke der Ermittlung des Gewerbeer-
trags wieder hinzuzurechnen, nicht aber 
wieder zu kürzen. Nach Auffassung der Fi-
nanzverwaltung können Dividenden von 
ausländischen Kapitalgesellschaften als so 
genannte Schachteldividenden nur dann 
steuerfrei sein, wenn der Anleger eine (Kapi-
tal-) Gesellschaft i.S.d. DBAs ist und auf ihn 
durchgerechnet eine genügend hohe 
(Schachtel-) Beteiligung entfällt. 

Negative steuerliche Erträge 

Verbleiben negative Erträge nach Verrech-
nung mit gleichartigen positiven Erträgen 
auf der Ebene des Fonds, werden diese 
steuerlich auf Ebene des Fonds vorgetragen. 
Diese können auf Ebene des Fonds mit 
künftigen gleichartigen positiven steuer-
pflichtigen Erträgen der Folgejahre verrech-
net werden. Eine direkte Zurechnung der 
negativen steuerlichen Erträge auf den An-
leger ist nicht möglich. Damit wirken sich 
diese negativen Beträge beim Anleger bei 
der Einkommensteuer bzw. Körperschafts-
teuer erst in dem Veranlagungszeitraum 
(Steuerjahr) aus, in dem das Geschäftsjahr 
des Fonds endet, bzw. die Ausschüttung für 
das Geschäftsjahr des Fonds erfolgt, für das 
die negativen steuerlichen Erträge auf Ebene 
des Fonds verrechnet werden. Eine frühere 
Geltendmachung bei der Einkommensteuer 
bzw. Körperschaftsteuer des Anlegers ist 
nicht möglich.  

Substanzauskehrungen 

Substanzauskehrungen sind nicht steuerbar. 
Dies bedeutet für einen bilanzierenden An-
leger, dass die Substanzauskehrungen in der 
Handelsbilanz ertragswirksam zu verein-
nahmen sind, in der Steuerbilanz auf-
wandswirksam ein passiver Ausgleichspos-
ten zu bilden ist und damit technisch die 
historischen Anschaffungskosten steuer-
neutral gemindert werden. Alternativ kön-
nen die fortgeführten Anschaffungskosten 
um den anteiligen Betrag der Substanzaus-
schüttung vermindert werden. 

Veräußerungsgewinne auf Anleger-
ebene 

Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen 
im Betriebsvermögen sind für Körperschaf-
ten grundsätzlich steuerfrei , soweit die Ge-
winne aus noch nicht zugeflossenen oder 
noch nicht als zugeflossen geltenden Divi-
denden und aus realisierten und nicht reali-
sierten Gewinnen des Fonds aus in- und 
ausländischen Aktien herrühren und soweit 
diese Dividenden und Gewinne bei Zurech-
nung an den Anleger steuerfrei sind (soge-
nannter Aktiengewinn). Von Einzelunter-
nehmern sind diese Veräußerungsgewinne 
zu 60 Prozent zu versteuern. Die Gesell-
schaft veröffentlicht den Aktiengewinn (seit 
1. März 2013 aufgrund der oben erwähnten 
Gesetzesänderung zwei Aktiengewinne ge-
trennt für Körperschaften und Einzelunter-
nehmer – gegebenenfalls erfolgt die ge-
trennte Veröffentlichung erst nachträglich) 
bewertungstäglich als Prozentsatz des An-
teilwertes des Fonds.  

Der Gewinn aus der Veräußerung der Antei-
le ist zudem insoweit steuerfrei, als er auf 
die während der Besitzzeit im Fonds ent-
standenen, noch nicht auf der Anlegerebene 
erfassten, nach DBA steuerfreien Erträge zu-
rückzuführen ist (sog. besitzzeitanteiliger 
Immobiliengewinn). 

Die Gesellschaft veröffentlicht den Immobi-
liengewinn bewertungstäglich als Prozent-
satz des Anteilwertes des Fonds.  

17.3.  Steuerausländer 
 

Hat ein ausländischer Anleger die Fondsan-
teile im Depot bei einer inländischen depot-
führenden Stelle, wird ihm bei Nachweis 
seiner steuerlichen Ausländereigenschaft 
keine Steuer einbehalten, soweit es sich 
nicht um inländische Dividenden handelt. Er-
folgt der Nachweis verspätet, kann – wie bei 
verspätetem Nachweis der Ausländereigen-
schaft bei ausschüttenden Fonds – eine Er-
stattung entsprechend der Abgabenord-
nung auch nach dem Thesaurierungs-
zeitpunkt beantragt werden. 
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Inwieweit eine Anrechnung oder Erstattung 
des Steuerabzugs auf inländische Dividen-
den für den ausländischen Anleger möglich 
ist, hängt von dem zwischen dem Sitzstaat 
des Anlegers und der Bundesrepublik 
Deutschland bestehenden DBA ab. Eine 
DBA-Erstattung der Kapitalertragsteuer auf 
inländische Dividenden erfolgt über das 
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) in 
Bonn. 

17.4.  Solidaritätszuschlag 
Auf den bei Ausschüttungen oder Thesau-
rierungen abzuführenden Steuerabzug ist 
ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Pro-
zent zu erheben. Der Solidaritätszuschlag ist 
bei der Einkommensteuer und Körper-
schaftsteuer anrechenbar. 

Fällt kein Steuerabzug an bzw. erfolgt bei 
Thesaurierung die Vergütung des Steuerab-
zugs, ist kein Solidaritätszuschlag abzufüh-
ren bzw. wird bei einer Thesaurierung der 
einbehaltene Solidaritätszuschlag vergütet. 

17.5.  Kirchensteuer 
Soweit die Einkommensteuer bereits von ei-
ner inländischen depotführenden Stelle (Ab-
zugsverpflichteter) durch den Steuerabzug 
erhoben wird, wird die darauf entfallende 
Kirchensteuer nach dem Kirchensteuersatz 
der Religionsgemeinschaft, der der Kirchen-
steuerpflichtige angehört, als Zuschlag zum 
Steuerabzug erhoben. Zu diesem Zweck hat 
der Kirchensteuerpfichtige dem Abzugsver-
pflichteten in einem schriftlichen Antrag sei-
ne Religionsangehörigkeit zu benennen. 
Ehegatten haben in dem Antrag zudem zu 
erklären, in welchem Verhältnis der auf je-
den Ehegatten entfallende Anteil der Kapi-
talerträge zu den gesamten Kapitalerträgen 
der Ehegatten steht, damit die Kirchensteuer 
entsprechend diesem Verhältnis aufgeteilt, 
einbehalten und abgeführt werden kann. 
Wird kein Aufteilungsverhältnis angegeben, 
erfolgt eine Aufteilung nach Köpfen. 

Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als 
Sonderausgabe wird bereits beim Steuerab-
zug mindernd berücksichtigt. 

17.6.  Ausländische Quellensteuer 
Auf die ausländischen Erträge des Fonds 
wird teilweise in den Herkunftsländern Quel-
lensteuer einbehalten. Die Gesellschaft kann 
die anrechenbare Quellensteuer auf der 
Ebene des Fonds wie Werbungskosten ab-
ziehen. In diesem Fall ist die ausländische 
Quellensteuer auf Anlegerebene weder an-
rechenbar noch abzugsfähig. Übt die Gesell-
schaft ihr Wahlrecht zum Abzug der auslän-
dischen Quellensteuer auf Fondsebene nicht 
aus, dann wird die anrechenbare Quellen-
steuer bereits beim Steuerabzug mindernd 
berücksichtigt. 

17.7.  Ertragsausgleich 
Auf Erträge entfallende Teile des Ausgabe-
preises für ausgegebene Anteile, die zur 
Ausschüttung herangezogen werden kön-
nen (Ertragsausgleichsverfahren), sind steu-
erlich so zu behandeln wie die Erträge, auf 
die diese Teile des Ausgabepreises entfallen. 

17.8.  Gesonderte Feststellung, 
Außenprüfung 

Die Besteuerungsgrundlagen, die auf Ebene 
des Fonds ermittelt werden, sind gesondert 
festzustellen. Hierzu hat die Gesellschaft 
beim zuständigen Finanzamt eine Feststel-
lungserklärung abzugeben. Änderungen der 
Feststellungserklärungen, z.B. anlässlich ei-
ner Außenprüfung der Finanzverwaltung, 
werden für das Geschäftsjahr wirksam, in 
dem die geänderte Feststellung unanfecht-
bar geworden ist. Die steuerliche Zurech-
nung dieser geänderten Feststellung beim 
Anleger erfolgt dann zum Ende dieses Ge-
schäftsjahres bzw. am Ausschüttungstag bei 
der Ausschüttung für dieses Geschäftsjahr. 

Damit treffen die Bereinigungen von Fehlern 
wirtschaftlich die Anleger, die zum Zeitpunkt 
der Fehlerbereinigung an dem Fonds betei-
ligt sind. Die steuerlichen Auswirkungen 
können entweder positiv oder negativ sein.  

17.9.  Zwischengewinnbesteuerung 
Zwischengewinne sind die im Ausgabe-  
oder Rücknahmepreis enthaltenen Entgelte 
für vereinnahmte oder aufgelaufene Zinsen 
sowie Gewinne aus der Veräußerung von 
nicht Guten Kapitalforderungen, die vom 

Fonds noch nicht ausgeschüttet oder the-
sauriert und infolgedessen beim Anleger 
noch nicht steuerpflichtig wurden (etwa mit 
Stückzinsen aus festverzinslichen Wertpapie-
ren vergleichbar). Der vom Fonds erwirt-
schaftete Zwischengewinn ist bei Rückgabe 
oder Verkauf der Anteile durch Steuerinlän-
der einkommensteuerpflichtig. Der Steuer-
abzug auf den Zwischengewinn beträgt 25 
Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und 
gegebenenfalls Kirchensteuer).  

Der bei Erwerb von Anteilen gezahlte Zwi-
schengewinn kann im Jahr der Zahlung 
beim Privatanleger einkommensteuerlich als 
negative Einnahme abgesetzt werden, wenn 
ein Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt 
wird und sowohl bei der Veröffentlichung 
des Zwischengewinns als auch im Rahmen 
der von den Berufsträgern zu bescheinigen-
den Steuerdaten hierauf hingewiesen wird. 
Er wird bereits beim Steuerabzug steuer-
mindernd berücksichtigt. Wird der Zwi-
schengewinn nicht veröffentlicht, sind jähr-
lich 6 Prozent des Entgelts für die Rückgabe 
oder Veräußerung des Investmentanteils als 
Zwischengewinn anzusetzen. Bei betriebli-
chen Anlegern ist der gezahlte Zwischen-
gewinn unselbständiger Teil der Anschaf-
fungskosten, die nicht zu korrigieren sind. 
Bei Rückgabe oder Veräußerung des 
Fondsanteils bildet der erhaltene Zwischen-
gewinn einen unselbständigen Teil des Ver-
äußerungserlöses. Eine Korrektur ist nicht 
vorzunehmen. 

Die Zwischengewinne können regelmäßig 
auch den Abrechnungen sowie den Erträg-
nisaufstellungen der Banken entnommen 
werden. 

17.10.  Folgen der Verschmelzung von 
Sondervermögen 

In den Fällen der Verschmelzung eines in-
ländischen Sondervermögens in ein anderes 
inländisches Sondervermögen kommt es 
weder auf der Ebene der Anleger noch auf 
der Ebene der beteiligten Sondervermögen 
zu einer Aufdeckung von stillen Reserven, 
d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral. Das 
Gleiche gilt für die Übertragung aller Ver-
mögensgegenstände eines inländischen 
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Sondervermögens auf eine inländische In-
vestmentaktiengesellschaft mit veränderli-
chem Kapital oder ein Teilgesellschaftsver-
mögen einer inländischen Investment-
aktiengesellschaft mit veränderlichem 
Kapital. Erhalten die Anleger des übertra-
genden Sondervermögens eine im Ver-
schmelzungsplan vorgesehene Barzahlung,  
ist diese wie eine Ausschüttung eines sons-
tigen Ertrags zu behandeln. Vom übertra-
genden Sondervermögen erwirtschafte und 
noch nicht ausgeschüttete Erträge werden 
den Anlegern zum Übertragungsstichtag als 
sogenannte ausschüttungsgleiche Erträge 
steuerlich zugewiesen. 

17.11.  Transparente, semitransparente 
und intransparente Besteuerung 
als Investmentfonds 

Die oben genannten Besteuerungsgrundsät-
ze (sog. transparente Besteuerung für In-
vestmentfonds im Sinne des Investment-
steuergesetzes (nachfolgend „InvStG“)) 
gelten nur, wenn der Fonds unter die Be-
standsschutzregelung des InvStG fällt. Alter-
nativ muss der Fonds die steuerlichen Anla-
gebestimmungen nach dem InvStG 
einhalten, dies sind die Grundsätze nach 
denen der Fonds investieren darf, um steu-
erlich als Investmentfonds behandelt zu 
werden. In beiden Fällen müssen zudem 
sämtliche Besteuerungsgrundlagen nach der 
steuerlichen Bekanntmachungspflicht ent-
sprechend den Vorgaben in § 5 Abs. 1 In-
vStG bekannt gemacht werden. Der Fonds 
fällt unter die Bestandsschutzregelungen des 
InvStG, wenn er vor dem 24. Dezember 
2013 aufgelegt worden ist und die Anlage-
bestimmungen und Kreditaufnahmegrenzen 
nach dem ehemaligen Investmentgesetz er-
füllt. Hat der Fonds Anteile an anderen In-
vestmentvermögen erworben, so gelten die 
oben genannte Besteuerungsgrundsätze 
ebenfalls nur, wenn (i) die jeweilige der 
Fonds entweder unter die Bestandsschutz-
regelungen des InvStG fällt oder die steuerli-
chen Anlagebestimmungen nach dem In-
vStG erfüllt und (ii) die 
Verwaltungsgesellschaft für diese Zielfonds 
den steuerlichen Bekanntmachungspflichten 
nachkommt. 

Die Gesellschaft ist bestrebt, die steuerlichen 
Anlagebestimmungen bzw. im Falle des Be-
standschutzes die Anlagebestimmungen 
und Kreditaufnahmegrenzen nach dem In-
vestmentgesetz zu erfüllen und sämtliche 
Besteuerungsgrundlagen, die ihr zugänglich 
sind, bekannt zu machen. Die erforderliche 
Bekanntmachung kann jedoch nicht garan-
tiert werden, insbesondere soweit der Fonds 
Anteile an Investmentvermögen erworben 
hat und die jeweilige Verwaltungsgesell-
schaft für diese den steuerlichen Bekannt-
machungspflichten nicht nachkommt. In 
diesem Fall werden die Ausschüttungen und 
der Zwischengewinn sowie 70 Prozent der 
Wertsteigerung im letzten Kalenderjahr be-
zogen auf die jeweiligen Anteile am Invest-
mentvermögen (mindestens jedoch 6 Pro-
zent des Rücknahmepreises) als 
steuerpflichtiger Ertrag auf der Ebene des 
Fonds angesetzt. Die Gesellschaft ist zudem 
bestrebt, andere Besteuerungsgrundlagen 
außerhalb der Anforderungen des § 5 Abs. 
1 InvStG (insbesondere den Aktiengewinn, 
den Immobiliengewinn und den Zwischen-
gewinn) bekannt zu machen. 

17.12.  EU-Zinsrichtlinie / 
Zinsinformationsverordnung 

Die Zinsinformationsverordnung (nachfol-
gend „ZIV“), mit der die Richtlinie im Be-
reich der Besteuerung von Zinserträgen um-
gesetzt wird, soll grenzüberschreitend die 
effektive Besteuerung von Zinserträgen na-
türlicher Personen im Gebiet der EU sicher-
stellen. Mit einigen Drittstaaten (insbesonde-
re mit der Schweiz, Liechtenstein, Channel 
Islands, Monaco und Andorra) hat die EU 
Abkommen abgeschlossen, die der EU-
Zinsrichtlinie weitgehend entsprechen. 

Dazu werden grundsätzlich Zinserträge, die 
eine im europäischen Ausland oder be-
stimmten Drittstaaten ansässige natürliche 
Person von einem deutschen Kreditinstitut 
(das insoweit als Zahlstelle handelt) gutge-
schrieben erhält, von dem deutschen Kredit-
institut an das Bundeszentralamt für Steuern 
und von dort aus letztlich an die ausländi-
schen Wohnsitzfinanzämter gemeldet.  

Entsprechend werden grundsätzlich Zinser-
träge, die eine natürliche Person in Deutsch-
land von einem ausländischen Kreditinstitut 
im europäischen Ausland oder in bestimm-
ten Drittstaaten erhält, von der ausländi-
schen Bank letztlich an das deutsche Wohn-
sitzfinanzamt gemeldet. Alternativ behalten 
einige ausländische Staaten Quellensteuern 
ein, die in Deutschland anrechenbar sind. 

Konkret betroffen sind folglich die innerhalb 
der EU bzw. in den beigetretenen Drittstaa-
ten ansässigen Privatanleger, die grenzüber-
schreitend in einem anderen EU-Land ihr 
Depot oder Konto führen und Zinserträge 
erwirtschaften. Unter anderem Luxemburg 
und die Schweiz haben sich verpflichtet, von 
den Zinserträgen eine Quellensteuer in Höhe 
von 35 Prozent einzubehalten. Der Anleger 
erhält im Rahmen der steuerlichen Doku-
mentation eine Bescheinigung, mit der er 
sich die abgezogenen Quellensteuern im 
Rahmen seiner Einkommensteuererklärung 
anrechnen lassen kann.  

Alternativ hat der Privatanleger die Möglich-
keit, sich vom Steuerabzug im Ausland be-
freien zu lassen, indem er eine Ermächti-
gung zur freiwilligen Offenlegung seiner 
Zinserträge gegenüber der ausländischen 
Bank abgibt, die es dem Institut gestattet, 
auf den Steuerabzug zu verzichten und 
stattdessen die Erträge an die gesetzlich 
vorgegebenen Finanzbehörden zu melden. 

Nach der ZIV ist von der Gesellschaft für den 
Fonds anzugeben, ob er der ZIV unterliegt 
(in scope) oder nicht (out of scope). Für die-
se Beurteilung enthält die ZIV zwei wesentli-
che Anlagegrenzen.  

‡ Wenn das Vermögen des Fonds aus 
höchstens 15 Prozent Forderungen im 
Sinne der ZIV besteht, haben die Zahlstel-
len, die letztlich auf die von der Gesell-
schaft gemeldeten Daten zurückgreifen, 
keine Meldungen an das Bundeszentral-
amt für Steuern zu versenden. Ansonsten 
löst die Überschreitung der 15 Prozent-
Grenze eine Meldepflicht der Zahlstellen 
an das Bundeszentralamt für Steuern 
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über den in der Ausschüttung enthalte-
nen Zinsanteil aus.  

‡ Bei Überschreiten der 25 Prozent-Grenze 
ist der in der Rückgabe oder Veräuße-
rung der Fondsanteile enthaltene Zinsan-
teil zu melden. Ist der Fonds ein aus-
schüttender, so ist zusätzlich im Falle der 
Ausschüttung der darin enthaltene 
Zinsanteil an das Bundeszentralamt für 
Steuern zu melden. Handelt es sich um 
einen thesaurierenden Fonds, erfolgt eine 
Meldung konsequenterweise nur im Falle 
der Rückgabe oder Veräußerung des 
Fondsanteils. 

18.  Jahres-/Halbjahresberichte/ 
Abschlussprüfer 

Die Jahresberichte und Halbjahresberichte 
sind bei der Gesellschaft erhältlich. 

Mit der Prüfung des Fonds und des Jahres-
berichtes ist KPMG AG Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, THE SQUARE, Am Flugha-
fen, 60549 Frankfurt am Main, beauftragt.  

Der Wirtschaftsprüfer prüft den Jahresbe-
richt des Fonds. Bei der Prüfung hat der 
Wirtschaftsprüfer auch festzustellen, ob bei 
der Verwaltung des Fonds die Vorschriften 
des KAGB sowie die Bestimmungen der An-
lagebedingungen beachtet worden sind. 
Das Ergebnis der Prüfung hat der Wirt-
schaftsprüfer in einem besonderen Vermerk 
zusammenzufassen; der Vermerk ist in vol-
lem Wortlaut im Jahresbericht wiederzuge-
ben. Der Wirtschaftsprüfer hat den Bericht 
über die Prüfung des Fonds der BaFin einzu-
reichen. 

19.  Zahlungen an die Anleger / 
Verbreitung der Berichte und 
sonstige Informationen 

Verbreitung der Berichte 
Durch die Beauftragung der Verwahrstelle 
ist sichergestellt, dass die Anleger – soweit 
das Sondervermögen die Ausschüttung von 
Erträgen vorsieht - die Ausschüttungen er-
halten und dass Anteile zurückgenommen 
werden.  

Die in diesem Verkaufsprospekt erwähnten 
Anlegerinformationen können bei der Ge-
sellschaft bezogen werden. Sie werden von 
dieser auf Anforderung kostenfrei den An-
legern zugeleitet. Die in diesem Verkaufs-
prospekt erwähnten sowie sonstige Informa-
tionen die das Sondervermögen betreffen, 
können auch auf der Internetseite 
www.deka-etf.de bezogen werden. 

20.  Weitere von der Gesellschaft 
verwaltete Sondervermögen 

Die Gesellschaft verwaltet außer rund 460 
Spezialfonds noch folgende Publikums-
Sondervermögen: 

Investmentvermögen gemäß der 
OGAW-Richtlinie (OGAW) 

Deka DAX® UCITS ETF 
Deka MDAX® UCITS ETF 
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF 
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF 
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS 
ETF 
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF 
Deka EURO STOXX 50® Daily Short UCITS 
ETF 
Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 
UCITS ETF 
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF 
Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 
UCITS ETF 
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 
UCITS ETF 
Deka STOXX® Europe Strong Style Compo-
site 40 UCITS ETF 
Deka MSCI Europe UCITS ETF 
Deka MSCI Europe LC UCITS ETF 
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF 
Deka MSCI USA UCITS ETF 
Deka MSCI USA LC UCITS ETF 
Deka MSCI USA MC UCITS ETF 
Deka MSCI Japan UCITS ETF 
Deka MSCI Japan LC UCITS ETF 
Deka MSCI Japan MC UCITS ETF 
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF 
Deka MSCI China UCITS ETF 
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified  
1-10 UCITS ETF 

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified  
1-3 UCITS ETF 
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified  
3-5 UCITS ETF 
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified  
5-7 UCITS ETF 
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified  
7-10 UCITS ETF 
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 
10+ UCITS ETF 
Deka iBoxx € Liquid Germany Covered  
Diversified UCITS ETF 
Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified 
UCITS ETF 
Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversi-
fied UCITS ETF 
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 
UCITS ETF 
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 
1-3 UCITS ETF 
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 
3-5 UCITS ETF 
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 
5-10 UCITS ETF 
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 
10+ UCITS ETF 
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 
Money Market UCITS ETF 
Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 
UCITS ETF 
Deka Deutsche Börse EUROGOV® France  
1-3 UCITS ETF 
Deka Deutsche Börse EUROGOV®®France  
3-5 UCITS ETF 
Deka Deutsche Börse EUROGOV® France  
5-10 UCITS ETF 
 
AriDeka 
Deka-Balance Dynamisch 
Deka-bAV Fonds 
Deka-BonusStrategie 3y 
Deka Bund + S Finanz: 1–3 
Deka Bund + S Finanz: 3–7 
Deka Bund + S Finanz: 7–15 
Deka-BR 35 
Deka-BR 45 
Deka-BR 55 
Deka-BR 75 
Deka-BR 85 
Deka-BR 100 
Deka-CorporateBond NonFinancial 
Deka-DeepDiscount 2y 
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Deka-DeepDiscount 2y (III) 
Deka-Deutschland Balance 
Deka-DiscountStrategie 12/2015 
Deka-DiscountStrategie 1/2016 
Deka-DiscountStrategie 2013 
Deka-DiscountStrategie 5y (II) 
Deka-DividendenStrategie 
Deka-Euro Renten AbsoluteReturn 
Deka-Euro RentenKonservativ 
Deka-Euro RentenPlus 
Deka-Euroland Balance 
Deka-Europa DiscountStrategie 
Deka-EuropaBond 
Deka-EuropaPotential CF 
Deka-EuropaPotential TF 
Deka-EuropaSelect 
Deka-EuroRent 2y 
Deka-EuroRent 3y 
Deka-EuroRent 4y 
Deka-Global Invest Ausgewogen 
Deka-Global Invest Dynamisch 
Deka-Global Invest Konservativ 
Deka-GlobalChampions 
Deka-Institutionell Liquidität 
Deka-Institutionell Renten Euroland 
Deka-Institutionell Renten Europa 
Deka-Kommunal Euroland Balance 
Deka-Liquidität 
Deka-Liquidität: EURO 
Deka-MegaTrends CF 
Deka-Multimanager Renten 
Deka-PB Ausgewogen 
Deka-PB Defensiv 
Deka-PB Offensiv 
Deka-PB Werterhalt 4y 
Deka-PB Wertkonzept 
Deka-RentenReal 
Deka-RentSpezial 12/2012 
Deka-RentSpezial 2/2014 
Deka-RentSpezial 4/2017 
Deka-RentSpezial EM 12/2014 
Deka-RentSpezial HighYield 2/2018 
Deka-RentSpezial HighYield 6/2019 
Deka-Schweiz 
Deka-Stiftungen Balance 
Deka-Technologie 
Deka-Technologie CF 
Deka-TeleMedien 
Deka-Treasury Corporates 
Deka-UmweltInvest 
Deka-Wertkonzept 
Deka-Wertkonzept defensiv 

Deka-Wertkonzept offensiv 
DekaFonds 
DekaGenüsse + Renten 
DekaRent-international 
DekaSpezial 
DekaTresor 
DekaValor 
RenditDeka 
Sigma Plus Konservativ 
Sigma Plus Balanced 
 
Nur über spezielle Vertriebspartner 
angeboten 
BerolinaRent Deka 
Bremen IndividualDepot 
DekaFutur-Ertrag 
DekaFutur-Wachstum 
DekaFutur-Chance 
DekaFutur-ChancePlus 
Frankfurter-Sparinrent Deka 
Frankfurter-Sparinvest Deka 
Köln-Aktienfonds Deka 
Köln-Aktienfonds Deka o.A. 
Köln-Aktien Global Deka 
Köln-Rentenfonds Deka 
Köln-Rentenfonds Deka o.A. 
Kreissparkasse Heilbronn: Stiftung 
LBBW-Rentenfonds Euro Deka 
LBBW Exportstrategie Deutschland 
Mainfranken Strategiekonzept 
Naspa-Fonds Deka 
Naspa-Aktienfonds Deka 
Naspa-Europafonds Deka 
S-BayRent Deka 
SK Corporate Bond Invest Deka 
SK Top Invest Deka 
SK SelectedBond Invest Deka 
35 

Alternative Investmentvermögen (AIF) 

Gemischte Investmentvermögen 

Deka-BasisAnlage A20 
Deka-BasisAnlage A40 
Deka-BasisAnlage A60 
Deka-BasisAnlage A100 
Deka-BasisAnlage Defensiv 
Deka-BR 20 
Deka-Kommunal Multi Assets 
Deka-Strategieportfolio aktiv 
Deka-Zielfonds 2015-2019 
Deka-Zielfonds 2020-2024 

Deka-Zielfonds 2025-2029 
Deka-Zielfonds 2030-2034 
Deka-Zielfonds 2035-2039 
Deka-Zielfonds 2040-2044 
Deka-Zielfonds 2045-2049 
Deka-Zielfonds 2050-2054 
DekaStruktur: 5 Ertrag 
DekaStruktur: 5 ErtragPlus 
DekaStruktur: 5 Wachstum 
DekaStruktur: 5 Chance 
DekaStruktur: 5 ChancePlus 
DekaSelect: Konservativ 
DekaSelect: Nachhaltigkeit 
ZukunftsPlan I 
ZukunftsPlan II 
ZukunftsPlan III 
ZukunftsPlan IV 
 
Nur über spezielle Vertriebspartner 
angeboten 
BW Portfolio 20 
BW Portfolio 40 
BW Portfolio 75 
BW Zielfonds 2020 
BW Zielfonds 2025 
BW Zielfonds 2030 
Mainfranken Wertkonzept konservativ 
Mainfranken Wertkonzept ausgewogen 

Sonstige Investmentvermögen 

Deka-PB Multimanager ausgewogen 
Deka-RentSpezial Plus 1 
Deka-RentSpezial Plus 2 
Deka-Sachwerte 

Altersvorsorge-Sondervermögen 

Deka-PrivatVorsorge AS 

21.  Verkaufsbeschränkung 

Die durch diesen Verkaufsprospekt angebo-
tenen Anteile sind aufgrund US-aufsichts-
rechtlicher Beschränkungen nicht für den 
Vertrieb in den Vereinigten Staaten von 
Amerika (welcher Begriff auch die Bundes-
staaten, Territorien und Besitzungen der 
Vereinigten Staaten sowie den District of 
Columbia umfasst) oder an bzw. zugunsten 
von US-Personen, wie in Regulation S unter 
dem Securities Act von 1933 in der gelten-
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den Fassung definiert, bestimmt. US-
Personen sind natürliche Personen, die ihren 
Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von 
Amerika haben. Außerdem schließt der Be-
griff der US-Person juristische Personen ein, 
die gemäß den Gesetzen der Vereinigten 
Staaten von Amerika gegründet wurden.  

Dementsprechend werden Anteile in den 
Vereinigten Staaten von Amerika und an 
oder für Rechnung von US-Personen weder 
angeboten noch verkauft. Spätere Übertra-
gungen von Anteilen in die Vereinigten 
Staaten von Amerika bzw. an US-Personen 
sind unzulässig. 

Dieser Prospekt darf nicht in den Vereinigten 
Staaten von Amerika oder an US-Personen 
verbreitet werden. Die Verteilung dieses 
Prospekts und das Angebot bzw. der Ver-
kauf der Anteile können auch in anderen 
Rechtsordnungen Beschränkungen unter-
worfen sein. 

22.  Recht des Käufers zum Widerruf  

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 
Kommt der Kauf von Anteilen an offenen 
Investmentvermögen aufgrund mündlicher 
Verhandlungen außerhalb der ständigen 
Geschäftsräume desjenigen zustande, der 
die Anteile verkauft oder den Verkauf ver-
mittelt hat, so ist der Käufer berechtigt, sei-
ne Kauferklärung schriftlich und ohne An-
gabe von Gründen innerhalb einer Frist von 
zwei Wochen zu widerrufen (z.B. Brief, Fax, 
E-Mail). Das Widerrufsrecht besteht auch 
dann, wenn derjenige, der die Anteile ver-
kauft oder den Verkauf vermittelt, keine 
ständigen Geschäftsräume hat.  

Die Frist zum Widerruf beginnt erst zu lau-
fen, wenn die Durchschrift des Antrags auf 
Vertragsschluss dem Käufer ausgehändigt 
oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt 
worden ist und darin eine Belehrung über 
das Widerrufsrecht enthalten ist, die den 
Anforderungen des § 360 Absatz 1 BGB 
genügt. Zur Wahrung der Frist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Ist 

der Fristbeginn streitig, trifft die Beweislast 
den Verkäufer. Der Widerruf ist schriftlich 
unter Angabe der Person des Erklärenden 
einschließlich dessen Unterschrift zu erklä-
ren, wobei eine Begründung nicht erforder-
lich ist. 

Ein Widerrufsrecht besteht nicht, wenn der 
Verkäufer nachweist, dass entweder der 
Käufer kein Verbraucher im Sinne des § 13 
BGB ist oder er den Käufer zu den Verhand-
lungen, die zum Kauf der Anteile geführt 
haben, aufgrund vorhergehender Bestellung 
gemäß § 55 Absatz 1 der Gewerbeordnung 
aufgesucht hat.  

Widerrufsfolgen 

Ist der Widerruf wirksam erfolgt und hat der 
Käufer bereits Zahlungen geleistet, so sind 
ihm von der Gesellschaft gegebenenfalls 
Zug um Zug gegen Rückübertragung der 
erworbenen Anteile, die bezahlten Kosten 
und ein Betrag auszuzahlen, der dem Wert 
der bezahlten Anteile am Tage nach dem 
Eingang der Widerrufserklärung entspricht. 
Auf das Recht zum Widerruf kann nicht ver-
zichtet werden.  

Die vorstehenden Ausführungen gelten ent-
sprechend beim Verkauf der Anteile durch 
den Anleger. 

Ende der Widerrufsbelehrung 
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Allgemeine Anlagebedingungen 

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwi-
schen den Anlegern und der Deka Invest-
ment GmbH Frankfurt am Main, (nachste-
hend „Gesellschaft“ genannt) für die von 
der Gesellschaft verwalteten Wertpapierin-
dex-Sondervermögen gemäß der OGAW-
Richtlinie, die nur in Verbindung mit den für 
das jeweilige Sondervermögen aufgestellten 
„Besonderen Anlagebedingungen“ gelten.  

§ 1 Grundlagen 

1. Die Gesellschaft ist eine OGAW-
Kapitalverwaltungsgesellschaft und un-
terliegt den Vorschriften des Kapitalanla-
gegesetzbuchs (KAGB). 

2. Die Gesellschaft legt das bei ihr eingeleg-
te Geld im eigenen Namen für gemein-
schaftliche Rechnung der Anleger nach 
dem Grundsatz der Risikomischung in 
den nach dem KAGB zugelassenen Ver-
mögensgegenständen gesondert vom ei-
genen Vermögen in Form von Sonder-
vermögen an. Über die sich hieraus 
ergebenden Rechte der Anleger werden 
Urkunden (Anteilscheine) ausgestellt.  

3. Das Rechtsverhältnis zwischen der Gesell-
schaft und dem Anleger richtet sich nach 
den Allgemeinen Anlagebedingungen 
(AAB) und Besonderen Anlagebedingun-
gen (BAB) des Sondervermögens und 
dem KAGB. 

§ 2 Verwahrstelle 

1. Die Gesellschaft bestellt für das Sonder-
vermögen ein Kreditinstitut als Verwahr-
stelle; die Verwahrstelle handelt unab-
hängig von der Gesellschaft und 
ausschließlich im Interesse der Anleger.  

2. Die Aufgaben und Pflichten der Verwahr-
stelle richten sich nach dem mit der Ge-
sellschaft geschlossenen Verwahrstellen-
vertrag, nach dem KAGB und den AAB 
und BAB. 

3. Die Verwahrstelle kann Verwahraufgaben 
nach Maßgabe des § 73 KAGB auf ein 
anderes Unternehmen (Unterverwahrer) 
auslagern. Näheres hierzu enthält der 
Verkaufsprospekt. 

4. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem 
Sondervermögen oder gegenüber den 
Anlegern für das Abhandenkommen ei-
nes verwahrten Finanzinstrumentes 
durch die Verwahrstelle oder durch einen 
Unterverwahrer, dem die Verwahrung 
von Finanzinstrumenten nach § 73 Ab-
satz 1 KAGB übertragen wurde. Die Ver-
wahrstelle haftet nicht, wenn sie nach-
weisen kann, dass das 
Abhandenkommen auf äußere Ereignisse 
zurückzuführen ist, deren Konsequenzen 
trotz aller angemessenen Gegenmaß-
nahmen unabwendbar waren. Weiterge-
hende Ansprüche, die sich aus den Vor-
schriften des bürgerlichen Rechts auf 
Grund von Verträgen oder unerlaubten 
Handlungen ergeben, bleiben unberührt. 
Die Verwahrstelle haftet auch gegenüber 
dem Sondervermögen oder den Anle-
gern für sämtliche sonstigen Verluste, die 
diese dadurch erleiden, dass die Verwahr-
stelle fahrlässig oder vorsätzlich ihre Ver-
pflichtungen nach den Vorschriften des 
KAGB nicht erfüllt. Die Haftung der Ver-
wahrstelle bleibt von einer etwaigen 
Übertragung der Verwahraufgaben nach 
Absatz 3 Satz 1 unberührt. Die Gesell-
schaft ist ermächtigt, der Verwahrstelle 
nach Maßgabe des § 77 Absatz 4 oder 
Absatz 5 KAGB die Möglichkeit einer 
Haftungsbefreiung für das Abhanden-
kommen von Finanzinstrumenten, die 
von einem Unterverwahrer verwahrt 
werden, einzuräumen. Sofern die Ver-
wahrstelle von dieser Möglichkeit Ge-
brauch macht, können von der Gesell-
schaft Ersatzansprüche wegen des 
Abhandenkommens von bei einem Un-
terverwahrer verwahrten Finanzinstru-
menten gegen den jeweiligen Unterver-
wahrer anstelle der Verwahrstelle geltend 
gemacht werden. 

 

§ 3 Fondsverwaltung  

1. Die Gesellschaft erwirbt und verwaltet 
die Vermögensgegenstände im eigenen 
Namen für gemeinschaftliche Rechnung 
der Anleger mit der gebotenen Sach-
kenntnis, Redlichkeit, Sorgfalt und Ge-
wissenhaftigkeit. Sie handelt bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben unab-
hängig von der Verwahrstelle und aus-
schließlich im Interesse der Anleger.  

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, mit dem 
von den Anlegern eingelegten Geld die 
Vermögensgegenstände zu erwerben, 
diese wieder zu veräußern und den Erlös 
anderweitig anzulegen; sie ist ferner er-
mächtigt, alle sich aus der Verwaltung 
der Vermögensgegenstände ergebenden 
sonstigen Rechtshandlungen vorzuneh-
men.  

3. Die Gesellschaft darf für gemeinschaftli-
che Rechnung der Anleger weder Geld-
darlehen gewähren noch Verpflichtungen 
aus einem Bürgschafts- oder einem Ga-
rantievertrag eingehen; sie darf keine 
Vermögensgegenstände nach Maßgabe 
der §§ 193, 194 und 196 KAGB verkau-
fen, die im Zeitpunkt des Geschäftsab-
schlusses nicht zum Sondervermögen 
gehören. § 197 KAGB bleibt unberührt.  

§ 4 Anlagegrundsätze 

1. Die Gesellschaft darf für das Sonderver-
mögen nur solche Vermögensgegen-
stände erwerben, die darauf gerichtet 
sind, unter Wahrung einer angemesse-
nen Risikomischung einen bestimmten, 
von der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (Bundesanstalt) aner-
kannten Wertpapierindex (Wertpapierin-
dex) nachzubilden. Der Wertpapierindex 
ist insbesondere anzuerkennen, wenn 

a) die Zusammensetzung des Wertpapierin-
dex hinreichend diversifiziert ist, 

b) der Wertpapierindex eine adäquate Be-
zugsgrundlage für den Markt darstellt, 
auf den er sich bezieht, 

II. Anlagebedingungen 
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c) der Index in angemessener Weise veröf-
fentlicht wird.  

Der Wertpapierindex stellt eine adäquate 
Bezugsgrundlage für den Markt dar, wenn 
er die in § 209 Abs. 1 Satz 3 KAGB genann-
ten Kriterien erfüllt. Der Wertpapierindex 
wird in angemessener Weise veröffentlicht, 
wenn er die in § 209 Abs. 1 Satz 4 KAGB 
genannten Kriterien erfüllt. 

2. Die Gesellschaft bestimmt in den Ver-
tragsbestimmungen, welche Vermögens-
gegenstände für das Sondervermögen 
erworben werden dürfen.  

3. Für das Sondervermögen dürfen aus-
schließlich Wertpapiere, die im Wertpapi-
erindex enthalten sind oder im Zuge von 
Indexänderungen in diesen aufgenom-
men wurden (Indexwertpapiere), Wert-
papiere, die auf diese Indexpapiere oder 
den Wertpapierindex begeben werden 
sowie Derivate auf die in § 197 Abs 1 
KAGB genannten Vermögensgegenstän-
de, in denen das Sondervermögen nach 
den Vertragsbedingungen anlegen darf, 
erworben werden. Bei der Nachbildung 
des Wertpapierindex ist im Sinne einer di-
rekten Duplizierung des Wertpapierindex 
den Anlagen in Indexwertpapieren der 
Vorrang gegenüber Anlagen in anderen 
in Satz 1 genannten zur Indexnachbil-
dung dienenden Vermögenswerten ein-
zuräumen. Eine Nachbildung des Wert-
papierindex durch Wertpapiere oder 
Derivate, die den Wertpapierindex mit-
telbar nachbilden, ist nur zum Zweck der 
Einhaltung der Grenzen des § 11 Abs. 6 
geboten.  

4. Um den Wertpapierindex nachzubilden, 
darf der Anteil der im Sondervermögen 
befindlichen Vermögensgegenstände im 
Sinne des Abs. 3 Satz 1 einen Duplizie-
rungsgrad von 95 % nicht unterschrei-
ten. Derivate sind mit ihrem Anrech-
nungsbetrag für das Marktrisiko nach 
dem einfachen Ansatz gemäß der Deri-
vateV auf den Duplizierungsgrad anzu-
rechnen.  

5. Der Duplizierungsgrad drückt den Anteil 
der Wertpapiere und Derivate gemäß § 
197 Abs. 1 KAGB im Sondervermögen 
aus, der hinsichtlich der Gewichtung mit 
dem Wertpapierindex übereinstimmt. Der 
Duplizierungsgrad ist definiert als die Dif-
ferenz zwischen 100 und der durch zwei 
geteilten, auf alle Wertpapiere und anzu-
rechnenden Werte auf Derivate gemäß § 
197 Abs. 1 KAGB im Sondervermögen 
und auf alle Wertpapiere im Index auf-
summierten Betragsdifferenzen zwischen 
dem Gewicht der Wertpapiere im Index 
und dem anzurechnenden Gewicht der 
Wertpapiere in der Summe der anzu-
rechnenden Werte des Sondervermö-
gens. 

 

DG = Duplizierungsgrad in % 
N  = Anzahl der Wertpapiergattungen  
  im Sondervermögen und Index  
  (obere Summationsgrenze) 
I  = Index 
F  = Sondervermögen 
WI

i = Gewicht des Wertpapiers i im  
  Index I in % 
WF

i = anzurechnendes Gewicht der  
  Wertpapiere 
I  im Wertpapier-Teil des Sonder- 
  vermögens in % 
∑  = Summenzeichen 
I  = Summationsindex; steht für die 
  einzelnen Wertpapiergattungen  
  von i = 1 (untere Summations- 
  grenze) bis i = n (obere Sum- 
  mationsgrenze) 
 

§ 5 Wertpapiere  

Sofern die BAB keine weiteren Einschrän-
kungen vorsehen, darf die Gesellschaft vor-
behaltlich des § 198 KAGB für Rechnung 
des Sondervermögens Wertpapiere nur er-
werben, wenn  

a) sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum 
zum Handel zugelassen oder in einem 
dieser Staaten an einem anderen organi-
sierten Markt zugelassen oder in diesen 
einbezogen sind,  

b) sie ausschließlich an einer Börse außerhalb 
der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union oder außerhalb der anderen Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum zum Han-
del zugelassen oder in einem dieser Staa-
ten an einem anderen organisierten Markt 
zugelassen oder in diesen einbezogen 
sind, sofern die Wahl dieser Börse oder 
dieses organisierten Marktes von der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (Bundesanstalt) zugelassen ist,1  

c) ihre Zulassung an einer Börse in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union o-
der in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum zum Handel oder ihre Zulas-
sung an einem organisierten Markt oder 
ihre Einbeziehung in diesen Markt in ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen Uni-
on oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum nach den Ausgabebe-
dingungen zu beantragen ist, sofern die 
Zulassung oder Einbeziehung dieser 
Wertpapiere innerhalb eines Jahres nach 
ihrer Ausgabe erfolgt, 

d) ihre Zulassung an einer Börse zum Handel 
oder ihre Zulassung an einem organisier-
ten Markt oder die Einbeziehung in diesen 
Markt außerhalb der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder außerhalb der 
anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum 
nach den Ausgabebedingungen zu bean-
tragen ist, sofern die Wahl dieser Börse 
oder dieses organisierten Marktes von der 
Bundesanstalt zugelassen ist und die Zu-
lassung oder Einbeziehung dieser Wert-

                                                           
1
 Die Börsenliste wird auf der Homepage der Bundes-

anstalt veröffentlicht. www.bafin.de 
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papiere innerhalb eines Jahres nach ihrer 
Ausgabe erfolgt, 

e) es Aktien sind, die dem Sondervermögen 
bei einer Kapitalerhöhung aus Gesell-
schaftsmitteln zustehen,  

f) sie in Ausübung von Bezugsrechten, die 
zum Sondervermögen gehören, erworben 
wurden,  

g) sie Anteile an geschlossenen Fonds sind, 
die die in §193 Absatz 1 Satz 1 Nr. 7 
KAGB genannten Kriterien erfüllen,  

h) es Finanzinstrumente sind, die die in § 
193 Absatz 1 Satz 1 Nr. 8 KAGB genann-
ten Kriterien erfüllen. 

Der Erwerb von Wertpapieren nach Satz 1 
Buchstaben a) bis d) darf nur erfolgen, wenn 
zusätzlich die Voraussetzungen des § 193 
Absatz 1 Satz 2 KAGB erfüllt sind. 

§ 6 Geldmarktinstrumente  

1. Sofern die BAB keine weiteren Ein-
schränkungen vorsehen, darf die Gesell-
schaft vorbehaltlich des § 198 KAGB für 
Rechnung des Sondervermögens Instru-
mente, die üblicherweise auf dem Geld-
markt gehandelt werden, sowie verzinsli-
che Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres 
Erwerbs für das Sondervermögen eine 
restliche Laufzeit von höchstens 397 Ta-
gen haben, deren Verzinsung nach den 
Ausgabebedingungen während ihrer ge-
samten Laufzeit regelmäßig, mindestens 
aber einmal in 397 Tagen, marktgerecht 
angepasst wird oder deren Risikoprofil 
dem Risikoprofil solcher Wertpapiere ent-
spricht (Geldmarktinstrumente), erwer-
ben.  
 
Geldmarktinstrumente dürfen für das 
Sondervermögen nur erworben werden, 
wenn sie  

a) an einer Börse in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder in einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum zum 

Handel zugelassen oder dort an einem 
anderen organisierten Markt zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind, 

b) ausschließlich an einer Börse außerhalb 
der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union oder außerhalb der anderen Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum zum Han-
del zugelassen oder dort an einem ande-
ren organisierten Markt zugelassen oder 
in diesen einbezogen sind, sofern die 
Wahl dieser Börse oder dieses organisier-
ten Marktes von der Bundesanstalt zuge-
lassen ist,2 

c) von der Europäischen Union, dem Bund, 
einem Sondervermögen des Bundes, ei-
nem Land, einem anderen Mitgliedstaat 
oder einer anderen zentralstaatlichen, re-
gionalen oder lokalen Gebietskörperschaft 
oder der Zentralbank eines Mitgliedstaa-
tes der Europäischen Union, der Europäi-
schen Zentralbank oder der Europäischen 
Investitionsbank, einem Drittstaat oder, 
sofern dieser ein Bundesstaat ist, einem 
Gliedstaat dieses Bundesstaates oder von 
einer internationalen öffentlich-
rechtlichen Einrichtung, der mindestens 
ein Mitgliedstaat der Europäischen Union 
angehört, begeben oder garantiert wer-
den,  

d) von einem Unternehmen begeben wer-
den, dessen Wertpapiere auf den unter 
den Buchstaben a) und b) bezeichneten 
Märkten gehandelt werden,  

e) von einem Kreditinstitut, das nach dem 
Recht der Europäischen Union festgeleg-
ten Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist, 
oder einem Kreditinstitut, das Aufsichts-
bestimmungen, die nach Auffassung der 
Bundesanstalt denjenigen des Rechts der 
Europäischen Union gleichwertig sind, un-
terliegt und diese einhält, begeben oder 
garantiert werden, oder 

f) von anderen Emittenten begeben werden 
und den Anforderungen des § 194 Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 6 KAGB entsprechen.  

                                                           
2
 Siehe Fußnote 1 

2. Geldmarktinstrumente im Sinne des Ab-
satzes 1 dürfen nur erworben werden, 
wenn sie die jeweiligen Voraussetzungen 
des § 194 Absatz 2 und 3 KAGB erfüllen. 

§ 7 Bankguthaben  

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Son-
dervermögens Bankguthaben halten, die ei-
ne Laufzeit von höchstens zwölf Monaten 
haben. Die auf Sperrkonten zu führenden 
Guthaben können bei einem Kreditinstitut 
mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum unterhalten werden; 
die Guthaben können auch bei einem Kre-
ditinstitut mit Sitz in einem Drittstaat, dessen 
Aufsichtsbestimmungen nach Auffassung 
der Bundesanstalt denjenigen des Rechts der 
Europäischen Union gleichwertig sind, ge-
halten werden. Sofern in den BAB nichts 
anderes bestimmt ist, können die Bankgut-
haben auch auf Fremdwährung lauten.  

§ 8 Investmentanteile  

1. Sofern in den BAB nichts Anderweitiges 
bestimmt ist, kann die Gesellschaft für 
Rechnung des Sondervermögens Anteile 
an Investmentvermögen gemäß der 
Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) erwerben. 
Anteile an anderen inländischen Sonder-
vermögen und Investmentaktiengesell-
schaften mit veränderlichem Kapital so-
wie Anteile an ausländischen offenen 
Investmentvermögen, die keine Anteile 
an EU-OGAW sind, können erworben 
werden, sofern sie die Anforderungen 
des § 196 Absatz 1 Satz 2 KAGB erfüllen. 

2. Anteile an inländischen Sondervermögen 
und Investmentaktiengesellschaften mit 
veränderlichem Kapital, an EU-OGAW 
und an ausländischen offenen Invest-
mentvermögen, die keine EU-OGAW 
sind, darf die Gesellschaft nur erwerben, 
wenn nach den Anlagebedingungen  
oder der Satzung der OGAW-Kapital-
verwaltungsgesellschaft, der Investmen-
taktiengesellschaft mit veränderlichem 
Kapital oder des ausländischen offenen 
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Investmentvermögens oder der ausländi-
schen Verwaltungsgesellschaft insgesamt 
höchstens 10 % des Wertes ihres Ver-
mögens in Anteilen an anderen inländi-
schen Sondervermögen, Investmentakti-
engesellschaften mit veränderlichem 
Kapital oder ausländischen offenen In-
vestmentvermögen i.S.v. § 196 Absatz 1 
Satz 2 KAGB angelegt werden dürfen.  

§ 9 Derivate  

1. Sofern in den BAB nichts Anderweitiges 
bestimmt ist, kann die Gesellschaft im 
Rahmen der Verwaltung des Sonderver-
mögens Derivate gemäß § 197 Absatz 1 
Satz 1 KAGB und Finanzinstrumente mit 
derivativer Komponente gemäß § 197 
Absatz 1 Satz 2 KAGB einsetzen. Sie darf 
– der Art und dem Umfang der einge-
setzten Derivate und Finanzinstrumente 
mit derivativer Komponente entspre-
chend – zur Ermittlung der Auslastung 
der nach § 197 Absatz 2 KAGB festge-
setzten Marktrisikogrenze für den Einsatz 
von Derivaten und Finanzinstrumenten 
mit derivativer Komponente entweder 
den einfachen oder den qualifizierten 
Ansatz im Sinne der gemäß § 197 Absatz 
3 KAGB erlassenen “Verordnung über Ri-
sikomanagement und Risikomessung 
beim Einsatz von Derivaten, Wertpapier-
Darlehen und Pensionsgeschäften in In-
vestmentvermögen nach dem Kapitalan-
lagegesetzbuch“ (DerivateV) nutzen; das 
Nähere regelt der Verkaufsprospekt.  

2. Sofern die Gesellschaft den einfachen 
Ansatz nutzt, darf sie regelmäßig nur 
Grundformen von Derivaten, Finanzin-
strumenten mit derivativer Komponente 
oder Kombinationen aus diesen Deriva-
ten, Finanzinstrumenten mit derivativer 
Komponente oder Kombinationen aus 
gemäß § 197 Absatz 1 Satz 1 KAGB zu-
lässigen Basiswerten im Sondervermögen 
einsetzen. Komplexe Derivate aus gemäß 
§ 197 Absatz 1 Satz 1 KAGB zulässigen 
Basiswerten dürfen nur zu einem ver-
nachlässigbaren Anteil eingesetzt wer-
den. Der nach Maßgabe von § 16 Deri-
vateV zu ermittelnde Anrechnungsbetrag 

des Sondervermögens für das Marktrisiko 
darf zu keinem Zeitpunkt den Wert des 
Sondervermögens übersteigen. 

Grundformen von Derivaten sind: 

a) Terminkontrakte auf die Basiswerte nach 
§ 197 Absatz 1 KAGB mit der Ausnahme 
von Investmentanteilen nach § 196 
KAGB; 

b) Optionen oder Optionsscheine auf die Ba-
siswerte nach § 197 Absatz 1 KAGB mit 
der Ausnahme von Investmentanteilen 
nach § 196 KAGB und auf Terminkontrak-
te nach Buchstabe a), wenn sie die fol-
genden Eigenschaften aufweisen: 

aa) eine Ausübung ist entweder während 
der gesamten Laufzeit oder zum Ende 
der Laufzeit möglich und 

bb) der Optionswert hängt zum Aus-
übungszeitpunkt linear von der positi-
ven oder negativen Differenz zwi-
schen Basispreis und Marktpreis des 
Basiswerts ab und wird null, wenn die 
Differenz das andere Vorzeichen hat; 

c) Zinsswaps, Währungsswaps oder Zins-
Währungsswaps; 

d) Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), 
sofern sie die in Buchstabe b) unter Buch-
staben aa) und bb) beschriebenen Eigen-
schaften aufweisen (Swaptions); 

e) Credit Default Swaps dürfen nicht abge-
schlossen werden. 

3. Sofern die Gesellschaft den qualifizierten 
Ansatz nutzt, darf sie – vorbehaltlich ei-
nes geeigneten Risikomanagementsys-
tems - in jegliche Finanzinstrumente mit 
derivativer Komponente oder Derivate in-
vestieren, die von einem gemäß § 197 
Absatz 1 Satz 1 KAGB zulässigen Basis-
wert abgeleitet sind.  
 
Hierbei darf der dem Sondervermögen 
zuzuordnende potenzielle Risikobetrag 
für das Marktrisiko ("Risikobetrag") zu 

keinem Zeitpunkt das Zweifache des po-
tenziellen Risikobetrags für das Marktrisi-
ko des zugehörigen Vergleichsvermögens 
gemäß § 9 der DerivateV übersteigen. Al-
ternativ darf der Risikobetrag zu keinem 
Zeitpunkt 20 % des Wertes des Sonder-
vermögens übersteigen. 

4. Unter keinen Umständen darf die Gesell-
schaft bei diesen Geschäften von den in 
den AAB und BAB und von den im Ver-
kaufsprospekt genannten Anlagegrund-
sätzen und -grenzen abweichen.  

5. Die Gesellschaft wird Derivate und Finan-
zinstrumente mit derivativer Komponente 
zum Zwecke der effizienten Portfo-
liosteuerung und der Erzielung von Zu-
satzerträgen einsetzen, wenn und soweit 
sie dies im Interesse der Anleger für ge-
boten hält. Es dürfen für das Sonderver-
mögen keine Geschäfte in Derivaten und 
Finanzinstrumenten mit derivativer Kom-
ponente zu Absicherungszwecken getä-
tigt werden. 

6. Bei der Ermittlung der Marktrisikogrenze 
für den Einsatz von Derivaten und Finan-
zinstrumenten mit derivativer Kompo-
nente darf die Gesellschaft jederzeit vom 
einfachen zum qualifizierten Ansatz ge-
mäß § 7 der DerivateV wechseln. Der 
Wechsel zum qualifizierten Ansatz bedarf 
nicht der Genehmigung durch die Bun-
desanstalt, die Gesellschaft hat den 
Wechsel jedoch unverzüglich der Bun-
desanstalt anzuzeigen und im nächstfol-
genden Halbjahres- oder Jahresbericht 
bekannt zu machen. 

7. Beim Einsatz von Derivaten und Finanzin-
strumenten mit derivativer Komponente 
wird die Gesellschaft die DerivateV be-
achten. 

8. Soweit Derivate und Finanzinstrumente 
mit derivativer Komponente auf „Sonsti-
ge Anlageinstrumente“ gemäß § 198 
KAGB erworben werden, dürfen dies nur 
Derivate und Finanzinstrumente mit deri-
vativer Komponente mit Basiswerten im 
Sinne des § 198 Satz 1 Nr. 3 KAGB sein.  
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§ 10 Sonstige Anlageinstrumente  

Sofern in den BAB nichts Anderweitiges be-
stimmt ist, kann die Gesellschaft für Rech-
nung des Sondervermögens bis zu 10 % des 
Wertes des Sondervermögens in Sonstige 
Anlageinstrumente gemäß § 198 KAGB an-
legen. 

§ 11 Emittentengrenzen und Anlage-
grenzen  

1. Bei der Verwaltung hat die Gesellschaft 
die im KAGB, der DerivateV und die in 
den Anlagebedingungen festgelegten 
Grenzen und Beschränkungen zu beach-
ten.  

2. Die Gesellschaft darf bis zu 20 % des 
Wertes des Sondervermögens in Wertpa-
pieren eines Emittenten anlegen. 

3. Die in Abs. 2 bestimmte Grenze darf für 
Wertpapiere eines Emittenten auf bis zu 
35 % des Wertes des Sondervermögens 
angehoben werden. Eine Anlage bis zu 
der Grenze nach Satz 1 ist nur bei einem 
einzigen Emittenten zulässig.  

4. Bei Vermögensgegenständen, die sich 
auf den zugrunde liegenden Index bezie-
hen, ist der Kurswert der Indexwertpapie-
re anteilig auf die jeweiligen Emittenten-
grenzen anzurechnen. Entsprechendes 
gilt für Vermögensgegenstände, die sich 
auf ein einzelnes Indexwertpapier oder 
einen Korb von Indexwertpapieren be-
ziehen. Derivate gemäß § 197 Abs. 1 
KAGB sind entsprechend den §§ 23,24 
DerivateV auf die Emittentengrenzen an-
zurechnen.  

5. Die Gesellschaft darf bis zu 5 % des Wer-
tes des Sondervermögens in Bankgutha-
ben und Geldmarktinstrumenten i.S. der 
§§ 6 und 7 anlegen, soweit in den “Be-
sonderen Anlagebedingungen” nicht 
etwas anderes bestimmt wird. 

6. Soweit in den “Besonderen Anlagebe-
dingungen” nichts etwas anderes be-
stimmt wird, muss das Sondervermögen 

zu mindestens 95 % in Vermögenswer-
ten gemäß § 4 Absatz 3 Satz 1 auf den 
Wertpapierindex investiert sein. 

§ 12 Verschmelzung 

1. Die Gesellschaft darf nach Maßgabe der 
§§ 181 bis 191 KAGB 

a) sämtliche Vermögensgegenstände und 
Verbindlichkeiten dieses Sondervermö-
gens auf ein anderes bestehendes oder 
auf ein neues, dadurch gegründetes Son-
dervermögen, oder einen EU-OGAW oder 
eine OGAW-Investmentaktiengesellschaft 
mit veränderlichem Kapital übertragen; 

b) sämtliche Vermögensgegenstände und 
Verbindlichkeiten eines anderen offenen 
Investmentvermögens, eines EU-OGAW 
oder einer Investmentaktiengesellschaft 
mit veränderlichem Kapital in dieses Son-
dervermögen aufnehmen; 

2. Die Verschmelzung bedarf der Genehmi-
gung der jeweils zuständigen Aufsichts-
behörde. Die Einzelheiten des Verfahrens 
ergeben sich aus §§ 182 bis 191 KAGB. 

3. Das Sondervermögen darf nur mit einem 
Investmentvermögen verschmolzen wer-
den, das kein OGAW ist, wenn das über-
nehmende oder neugegründete Invest-
mentvermögen weiterhin ein OGAW ist. 
Verschmelzungen eines EU-OGAW auf 
das Sondervermögen können darüber 
hinaus gemäß den Vorgaben des Artikels 
2 Absatz 1 Buchstabe p Ziffer iii der 
Richtlinie 2009/65/EG erfolgen. 

§ 13 Wertpapier-Darlehen  

1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
Sondervermögens einem Wertpapier-
Darlehensnehmer gegen ein marktge-
rechtes Entgelt nach Übertragung ausrei-
chender Sicherheiten gemäß § 200 Ab-
satz 2 KAGB ein jederzeit kündbares 
Wertpapier-Darlehen gewähren. Der 
Kurswert der zu übertragenden Wertpa-
piere darf zusammen mit dem Kurswert 
der für Rechnung des Sondervermögens 

demselben Wertpapier-Darlehensnehmer 
einschließlich konzernangehöriger Un-
ternehmen im Sinne des § 290 Handels-
gesetzbuch bereits als Wertpapier-
Darlehen übertragenen Wertpapiere 
10  % des Wertes des Sondervermögens 
nicht übersteigen. 

2. Wird die Sicherheit für die übertragenen 
Wertpapiere vom Wertpapier-
Darlehensnehmer in Guthaben erbracht, 
muss das Guthaben auf Sperrkonten 
gemäß § 200 Absatz 2 Satz 3 Nr. 1 
KAGB unterhalten werden. Alternativ 
darf die Gesellschaft von der Möglichkeit 
Gebrauch machen, diese Guthaben in 
der Währung des Guthabens in folgende 
Vermögensgegenstände anzulegen: 

a. in Schuldverschreibungen, die eine hohe 
Qualität aufweisen und die vom Bund, 
von einem Land, der Europäischen Union, 
einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder seinen Gebietskörperschaften, 
einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder einem Drittstaat ausge-
geben worden sind, 

b. in Geldmarktfonds mit kurzer Lauf-
zeitstruktur entsprechend von der Bun-
desanstalt auf Grundlage von § 4 Absatz 
2 erlassenen Richtlinien oder 

c. im Wege eines Pensionsgeschäftes mit ei-
nem Kreditinstitut, das die jederzeitige 
Rückforderung des aufgelaufenen Gutha-
bens gewährleistet. 
 
Die Erträge aus der Anlage der Sicherhei-
ten stehen dem Sondervermögen zu. 

3. Die Gesellschaft kann sich auch eines von 
einer Wertpapiersammelbank oder von 
einem anderen in den BAB genannten 
Unternehmen, dessen Unternehmensge-
genstand die Abwicklung von grenzüber-
schreitenden Effektengeschäften für an-
dere ist, organisierten Systems zur 
Vermittlung und Abwicklung der Wert-
papier-Darlehen bedienen, welches von 
den Anforderungen der §§ 200 und 201 
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KAGB abweicht, wenn durch die Bedin-
gungen dieses Systems die Wahrung der 
Interessen der Anleger gewährleistet ist 
und von dem jederzeitigen Kündigungs-
recht nach Absatz 1 nicht abgewichen 
wird.  

4. Sofern in den BAB nichts Anderweitiges 
bestimmt ist, darf die Gesellschaft Wert-
papier-Darlehen auch in Bezug auf 
Geldmarktinstrumente und Investmen-
tanteile gewähren sofern diese Vermö-
gensgegenstände für das Sondervermö-
gen erwerbbar sind. Die Regelungen der 
Absätze 1 bis 3 gelten hierfür sinnge-
mäß. 

§ 14 Pensionsgeschäfte  

1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
Sondervermögens jederzeit kündbare 
Wertpapier-Pensionsgeschäfte im Sinne 
von § 340b Absatz 2 Handelsgesetzbuch 
gegen Entgelt mit Kreditinstituten oder 
Finanzdienstleistungsinstituten auf der 
Grundlage standardisierter Rahmenver-
träge abschließen.  

2. Die Pensionsgeschäfte müssen Wertpa-
piere zum Gegenstand haben, die nach 
den Anlagebedingungen für das Sonder-
vermögen erworben werden dürfen.  

3. Die Pensionsgeschäfte dürfen höchstens 
eine Laufzeit von zwölf Monaten haben.  

4. Sofern in den BAB nichts Anderweitiges 
bestimmt ist, darf die Gesellschaft Pensi-
onsgeschäfte auch in Bezug auf Geld-
marktinstrumente und Investmentanteile 
gewähren, sofern diese Vermögensge-
genstände für das Sondervermögen er-
werbbar sind. Die Regelungen der Absät-
ze 1 bis 3 gelten hierfür sinngemäß. 

§ 15 Kreditaufnahme  

Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche 
Rechnung der Anleger kurzfristige Kredite 
bis zur Höhe von 10  % des Wertes des 
Sondervermögens aufnehmen, wenn die 
Bedingungen der Kreditaufnahme marktüb-

lich sind und die Verwahrstelle der Kredit-
aufnahme zustimmt.  

§ 16 Anteilscheine  

1. Die Anteilscheine lauten auf den Inhaber 
und sind über einen Anteil oder eine 
Mehrzahl von Anteilen ausgestellt.  

2. Die Anteile können verschiedene Ausge-
staltungsmerkmale, insbesondere hin-
sichtlich der Ertragsverwendung, des 
Ausgabeaufschlages, des Rücknahmeab-
schlages, der Währung des Anteilwertes, 
der Verwaltungsvergütung, der Mindest-
anlagesumme oder einer Kombination 
dieser Merkmale (Anteilklassen) haben. 
Die Einzelheiten sind in den BAB festge-
legt.  

3. Die Anteilscheine tragen mindestens die 
handschriftlichen oder vervielfältigten 
Unterschriften der Gesellschaft und der 
Verwahrstelle. 

4. Die Anteile sind übertragbar. Mit der 
Übertragung eines Anteilscheines gehen 
die in ihm verbrieften Rechte über. Der 
Gesellschaft gegenüber gilt in jedem Falle 
der Inhaber des Anteilscheines als der Be-
rechtigte.  

5. Sofern die Rechte der Anleger bei der Er-
richtung des Sondervermögens oder die 
Rechte der Anleger einer Anteilklasse bei 
Einführung der Anteilklasse nicht aus-
schließlich in einer Globalurkunde, son-
dern in einzelnen Anteilscheinen oder in 
Mehrfachurkunden verbrieft werden sol-
len, erfolgt die Festlegung in den BAB.  

§ 17 Ausgabe und Rücknahme von An-
teilscheinen, Rücknahmeaussetzung  

1. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile 
und entsprechenden Anteilscheine ist 
grundsätzlich nicht beschränkt. Die Ge-
sellschaft behält sich vor, die Ausgabe 
von Anteilen vorübergehend oder voll-
ständig einzustellen.  

2. Die Anteile können bei der Gesellschaft, 
der Verwahrstelle oder durch Vermittlung 
Dritter erworben werden.  

3. Die Anleger können von der Gesellschaft 
die Rücknahme der Anteile verlangen. 
Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Antei-
le zum jeweils geltenden Rücknahme-
preis für Rechnung des Sondervermögens 
zurückzunehmen. Rücknahmestelle ist 
die Verwahrstelle.  

4. Der Gesellschaft bleibt jedoch vorbehal-
ten, die Rücknahme der Anteile gemäß § 
98 Absatz 2 KAGB auszusetzen, wenn 
außergewöhnliche Umstände vorliegen, 
die eine Aussetzung unter Berücksichti-
gung der Interessen der Anleger erforder-
lich erscheinen lassen. 

5. Die Gesellschaft hat die Anleger durch 
Bekanntmachung im Bundesanzeiger 
und darüber hinaus in einer hinreichend 
verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszei-
tung oder in den in dem Verkaufspros-
pekt bezeichneten elektronischen Infor-
mationsmedien über die Aussetzung 
gemäß Absatz 4 und die Wiederaufnah-
me der Rücknahme zu unterrichten. Die 
Anleger sind über die Aussetzung und 
Wiederaufnahme der Rücknahme der 
Anteile unverzüglich nach der Bekannt-
machung im Bundesanzeiger mittels ei-
nes dauerhaften Datenträgers zu unter-
richten. 

§ 18 Ausgabe- und Rücknahmepreise  

1. Zur Errechnung des Ausgabe- und Rück-
nahmepreises der Anteile werden die 
Verkehrswerte der zu dem Sonderver-
mögen gehörenden Vermögensgegen-
stände abzüglich der aufgenommenen 
Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten 
(Nettoinventarwert) ermittelt und durch 
die Zahl der umlaufenden Anteile geteilt 
(Anteilwert).  
 
Werden gemäß § 16 Absatz 2 unter-
schiedliche Anteilklassen für das Sonder-
vermögen eingeführt, ist der Anteilwert 
sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis 
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für jede Anteilklasse gesondert zu ermit-
teln.  
 
Die Bewertung der Vermögensgegen-
stände erfolgt gemäß §§ 168 und 169 
KAGB und der Kapitalanlage-
Rechnungslegungs- und Bewertungsver-
ordnung (KARBV).  

2. Der Ausgabepreis entspricht dem Anteil-
wert am Sondervermögen, gegebenen-
falls zuzüglich eines in den BAB festzu-
setzenden Ausgabeaufschlags gemäß § 
165 Absatz 2 Nummer 8 KAGB. Der 
Rücknahmepreis entspricht dem Anteil-
wert am Sondervermögen, gegebenen-
falls abzüglich eines in den BAB festzu-
setzenden Rücknahmeabschlags gemäß 
§ 165 Absatz 2 Nummer 8 KAGB. 

3. Der Abrechnungsstichtag für Anteilabru-
fe und Rücknahmeaufträge ist spätestens 
der auf den Eingang des Anteilsabrufs- 
bzw. Rücknahmeauftrags folgende Wer-
termittlungstag, soweit in den BAB nichts 
anderes bestimmt ist.  

4. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise 
werden börsentäglich ermittelt. Soweit in 
den BAB nichts weiteres bestimmt ist, 
können die Gesellschaft und die Ver-
wahrstelle an gesetzlichen Feiertagen, die 
Börsentage sind, sowie am 24. und 31. 
Dezember jeden Jahres von einer Ermitt-
lung des Wertes absehen; das Nähere re-
gelt der Verkaufsprospekt. 

§ 19 Kosten  

In den BAB werden die Aufwendungen und 
die der Gesellschaft, der Verwahrstelle und 
Dritten zustehenden Vergütungen, die dem 
Sondervermögen belastet werden können, 
genannt. Für Vergütungen im Sinne von 
Satz 1 ist in den BAB darüber hinaus anzu-
geben, nach welcher Methode, in welcher 
Höhe und auf Grund welcher Berechnung 
sie zu leisten sind.  

 

 

§ 20 Rechnungslegung  

1. Spätestens vier Monate nach Ablauf des 
Geschäftsjahres des Sondervermögens 
macht die Gesellschaft einen Jahresbe-
richt einschließlich Ertrags- und Auf-
wandsrechnung gemäß § 101 Absatz 1 
und 2 KAGB bekannt.  

2. Spätestens zwei Monate nach der Mitte 
des Geschäftsjahres macht die Gesell-
schaft einen Halbjahresbericht gemäß § 
103 KAGB bekannt.  

3. Wird das Recht zur Verwaltung des Son-
dervermögens während des Geschäfts-
jahres auf eine andere Kapitalverwal-
tungsgesellschaft übertragen oder das 
Sondervermögen während des Ge-
schäftsjahres auf ein anderes Sonderver-
mögen oder einen EU- OGAW ver-
schmolzen, so hat die Gesellschaft auf 
den Übertragungsstichtag einen Zwi-
schenbericht zu erstellen, der den Anfor-
derungen an einen Jahresbericht gemäß 
Absatz 1 entspricht.  

4. Wird das Sondervermögen abgewickelt, 
hat die Verwahrstelle jährlich sowie auf 
den Tag, an dem die Abwicklung been-
det ist, einen Abwicklungsbericht zu er-
stellen, der den Anforderungen an einen 
Jahresbericht gemäß Absatz 1 entspricht. 

5. Die Berichte sind bei der Gesellschaft und 
der Verwahrstelle und weiteren Stellen, 
die im Verkaufsprospekt und in den we-
sentlichen Anlegerinformationen anzu-
geben sind, erhältlich; sie werden ferner 
im Bundesanzeiger bekannt gemacht.  

§ 21 Kündigung und Abwicklung des 
Sondervermögens  

1. Die Gesellschaft kann die Verwaltung des 
Sondervermögens mit einer Frist von 
mindestens sechs Monaten durch Be-
kanntmachung im Bundesanzeiger und 
darüber hinaus im Jahresbericht oder 
Halbjahresbericht kündigen. Die Anleger 
sind über eine nach Satz 1 bekannt ge-
machte Kündigung mittels eines dauer-

haften Datenträgers unverzüglich zu un-
terrichten. 

2. Mit dem Wirksamwerden der Kündigung 
erlischt das Recht der Gesellschaft, das 
Sondervermögen zu verwalten. In diesem 
Falle geht das Sondervermögen bzw. das 
Verfügungsrecht über das Sondervermö-
gen auf die Verwahrstelle über, die es ab-
zuwickeln und an die Anleger zu vertei-
len hat. Für die Zeit der Abwicklung hat 
die Verwahrstelle einen Anspruch auf 
Vergütung ihrer Abwicklungstätigkeit 
sowie auf Ersatz ihrer Aufwendungen, 
die für die Abwicklung erforderlich sind. 
Mit Genehmigung der Bundesanstalt 
kann die Verwahrstelle von der Abwick-
lung und Verteilung absehen und einer 
anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft 
die Verwaltung des OGAW-
Sondervermögens nach Maßgabe der 
bisherigen Anlagebedingungen übertra-
gen.  

3. Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem 
ihr Verwaltungsrecht nach Maßgabe des 
§ 99 KAGB erlischt, einen Auflösungsbe-
richt zu erstellen, der den Anforderungen 
an einen Jahresbericht nach Absatz 1 
entspricht.  

§ 22 Änderungen der Anlagebedingun-
gen  

1. Die Gesellschaft kann die Anlagebedin-
gungen ändern.  

2. Änderungen der Anlagebedingungen 
bedürfen der vorherigen Genehmigung 
durch die Bundesanstalt. Soweit die Än-
derungen nach Satz 1 Anlagegrundsätze 
des Sondervermögens betreffen, bedür-
fen sie der vorherigen Zustimmung des 
Aufsichtsrates der Gesellschaft.  

3. Sämtliche vorgesehenen Änderungen 
werden im Bundesanzeiger und darüber 
hinaus in einer hinreichend verbreiteten 
Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in 
den im Verkaufsprospekt bezeichneten 
elektronischen Informationsmedien be-
kannt gemacht. In einer Veröffentlichung 
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nach Satz 1 ist auf die vorgesehenen Än-
derungen und ihr Inkrafttreten hinzuwei-
sen. Im Falle von Kostenänderungen im 
Sinne des § 162 Absatz 2 Nummer 11 
KAGB, Änderungen der Anlagegrundsät-
ze des Sondervermögens im Sinne des § 
163 Absatz 3 KAGB oder Änderungen in 
Bezug auf wesentliche Anlegerrechte 
sind den Anlegern zeitgleich mit der Be-
kanntmachung nach Satz 1 die wesentli-
chen Inhalte der vorgesehenen Änderun-
gen der Anlagebedingungen und ihre 
Hintergründe sowie eine Information 
über ihre Rechte nach § 163 Absatz 3 
KAGB in einer verständlichen Art und 
Weise mittels eines dauerhaften Daten-
trägers gemäß § 163 Absatz 4 KAGB zu 
übermitteln. 

4. Die Änderungen treten frühestens am 
Tag nach ihrer Bekanntmachung im Bun-
desanzeiger in Kraft, im Falle von Ände-
rungen der Kosten und der Anlage-
grundsätze jedoch nicht vor Ablauf von 
drei Monaten nach der entsprechenden 
Bekanntmachung. 

§ 23 Erfüllungsort, Gerichtsstand  

1. Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft. 

2. Hat der Anleger im Inland keinen allge-
meinen Gerichtsstand, so ist nicht aus-
schließlicher Gerichtsstand der Sitz der 
Gesellschaft.  

Besondere Anlagebedingungen 

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwi-
schen den Anlegern und der Deka Invest-
ment GmbH (Frankfurt am Main), (nachste-
hend „Gesellschaft“ genannt) für das von 
der Gesellschaft verwaltete Wertpapierin-
dex-Sondervermögen gemäß der OGAW-
Richtlinie Deka MDAX® UCITS ETF die nur in 
Verbindung mit den für dieses Sonder- ver-
mögen von der Gesellschaft aufgestellten 
„Allgemeinen Anlagebedingungen“ (AAB) 
für Wertpapierindex-Sondervermögen gel-
ten. 

Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen 

§ 24 Vermögensgegenstände 

Die Gesellschaft darf für das Sondervermö-
gen folgende Vermögensgegenstände er-
werben: 

‡ Wertpapiere gemäß § 5 AAB,  

‡ Geldmarktinstrumente gemäß § 6 AAB, 

‡ Bankguthaben gemäß § 7 AAB, 

‡ Investmentanteile gemäß § 8 AAB, 

‡ Derivate gemäß § 9 AAB, 

‡ Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 
AAB. 

Die Auswahl der für das Sondervermögen 
zu erwerbenden Vermögensgegenstände ist 
darauf gerichtet, unter Wahrung einer an-
gemessenen Risikomischung den Deutschen 
Aktienindex MDAX® (Performance-Index, 
ISIN DE0008467416) nachzubilden. 

§ 25 Anlagegrenzen  

1. Der § 11 der „Allgemeinen Anlagebe-
dingungen“ ist bei den Anlagegrenzen 
zu berücksichtigen. Die in Pension ge-
nommenen Wertpapiere sind auf die An-
lagegrenzen des § 209 KAGB anzurech-
nen. Nach § 209 KAGB können die in 
§ 206 KAGB festgelegten Aussteller- und 

Anlagegrenzen überschritten werden, 
wenn dies zur Nachbildung des MDAX® 
(Performance-Index) notwendig ist.  

2. Bis zu 10 % des Wertes des Sonderver-
mögens dürfen in Anteilen an Invest-
mentvermögen nach Maßgabe der § 4 
Abs. 3 und § 8 der "Allgemeinen Anla-
gebedingungen" angelegt werden, die 
ihrerseits in Vermögensgegenständen 
gemäß § 24 investieren. Die in Pension 
genommenen Investmentanteile sind auf 
die Anlagegrenzen der §§ 207 und 210 
Abs. 3 KAGB anzurechnen.  

Anteilklassen 

§ 26 Anteilklassen 

Alle Anteile haben gleiche Rechte; verschie-
dene Anteilklassen gemäß § 16 Absatz 2 
der „Allgemeinen Anlage-
bedingungen“ werden nicht gebildet. 

Ausgabepreis, Rücknahmepreis, Rück-
nahme von Anteilen und Kosten 

§ 27 Anteile 

Die Anleger sind an den jeweiligen Vermö-
gensgegenständen des Sondervermögens in 
Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach 
Bruchteilen beteiligt. 

§ 28 Ausgabe- und Rücknahmepreis 

1. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2 % des 
Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft 
frei, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag 
zu berechnen. 

2. Der Rücknahmeabschlag beträgt 1 % 
des Anteilwertes. Es steht der Gesell-
schaft frei, einen niedrigeren Rücknah-
meabschlag zu berechnen. Der Rück-
nahmeabschlag steht der Gesellschaft zu. 

§ 29 Kosten 

1. Vergütungen, die an die Gesellschaft zu 
zahlen sind 
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a) Die Gesellschaft erhält aus dem Sonder-
vermögen eine Verwaltungsvergütung in 
Höhe von bis zu 0,45 % p.a. des Sonder-
vermögens. Die Verwaltungsvergütung ist 
auf den börsentäglich ermittelten Inven-
tarwert zu berechnen. Die Verwaltungs-
vergütung kann dem Sondervermögen 
jederzeit entnommen werden. 

b) Die Gesellschaft erhält für die Anbah-
nung, Vorbereitung und Durchführung 
von Wertpapierdarlehensgeschäften für 
Rechnung des Fonds eine pauschale Ver-
gütung in Höhe von bis zu 49 % der 
Reinerträge (Erträge nach Abzug und 
Ausgleich der Kosten in Zusammenhang 
mit diesen Geschäften einschließlich der 
an Dritte zu zahlenden Vergütungen) aus 
diesen Geschäften. Übersteigen die an 
Dritte zu zahlenden Vergütungen oder 
sonstige Kosten im Zusammenhang mit 
diesen Geschäften die erzielten Erträge, 
werden diese von der Gesellschaft getra-
gen. 

2. Die Verwahrstelle erhält für die Verwal-
tung des Sondervermögens eine Vergü-
tung von bis zu 0,0238  % p.a. des Wer-
tes des Sondervermögens, mindestens 
aber 11.424,– Euro p.a jeweils inclusive 
Umsatzsteuer. Die Vergütung der Ver-
wahrstelle ist auf den börsentäglich er-
mittelten Inventarwert zu berechnen. Die 
Vergütung der Verwahrstelle kann dem 
Sondervermögen jederzeit entnommen 
werden. 

3. Neben den vorgenannten Vergütungen 
können die folgenden Aufwendungen 
dem Sondervermögen belastet werden: 

a) bankübliche Depot- und Kontogebühren, 
ggf. einschließlich der banküblichen Kos-
ten für die Verwahrung ausländischer 
Wertpapiere im Ausland;  

b) Kosten für den Druck und Versand der für 
die Anleger bestimmten gesetzlich vorge-
schriebenen Verkaufsunterlagen (Jahres- 
und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, 
wesentliche Anlegerinformationen); 

c) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- 
und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und 
Rücknahmepreise und ggf. der Ausschüt-
tungen und des Auflösungsberichtes; 

d) Kosten der Erstellung und Verwendung 
eines dauerhaften Datenträgers, außer im 
Fall der Informationen über Fondsver-
schmelzungen und der Informationen 
über Maßnahmen im Zusammenhang mit 
Anlagegrenzverletzungen oder Berech-
nungsfehlern bei der Anteilwertermitt-
lung; 

e) Kosten für die Prüfung des Sondervermö-
gens durch den Abschlussprüfer des Son-
dervermögens; 

f) Kosten für die Bekanntmachung der Be-
steuerungsgrundlagen und der Bescheini-
gung, dass die steuerlichen Angaben nach 
den Regeln des deutschen Steuerrechts 
ermittelt wurden; 

g) Kosten für die Geltendmachung und 
Durchsetzung von Rechtsansprüchen 
durch die Gesellschaft für Rechnung des 
Sondervermögens sowie der Abwehr von 
gegen die Gesellschaft zu Lasten des Son-
dervermögens erhobenen Ansprüchen; 

h) Gebühren und Kosten, die von staatlichen 
Stellen in Bezug auf das Sondervermögen 
erhoben werden; 

i) Kosten für Rechts- und Steuerberatung im 
Hinblick auf das Sondervermögen; 

j) Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit 
dem Erwerb und / oder der Verwendung 
bzw. Nennung eines Vergleichsmaßstabes 
oder Finanzindizes anfallen können  
(Lizenzkosten); 

k) Kosten, die im Zusammenhang mit der 
Herbeiführung, Aufrechterhaltung und 
Beendigung von Börsennotierungen der 
Anteile anfallen; 

l) Kosten für die Beauftragung von Stimm-
rechtsbevollmächtigten 

m)Kosten für die Analyse des Anlageerfolges 
des Sondervermögens durch Dritte; 

n) im Zusammenhang mit den an die Gesell-
schaft, die Verwahrstelle und Dritte zu 
zahlenden Vergütungen sowie den vor-
stehend genannten Aufwendungen anfal-
lende Steuern, einschließlich der im Zu-
sammenhang mit der Verwaltung und 
Verwahrung entstehenden Steuern.  

4. Transaktionskosten 

Neben den vorgenannten Vergütungen und 
Aufwendungen werden dem Sondervermö-
gen die in Zusammenhang mit dem Erwerb 
und der Veräußerung von Vermögensge-
genständen entstehenden Kosten und Steu-
ern belastet. 

5. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und 
im Halbjahresbericht den Betrag der 
Ausgabeaufschläge und Rücknahmeab-
schläge offen zu legen, die dem Sonder-
vermögen im Berichtszeitraum für den 
Erwerb und die Rücknahme von Anteilen 
und Aktien im Sinne des § 196 KAGB be-
rechnet worden sind. Beim Erwerb von 
Anteilen, die direkt oder indirekt von der 
Gesellschaft selbst oder einer anderen 
Gesellschaft verwaltet werden, mit der 
die Gesellschaft durch eine wesentliche 
unmittelbare oder mittelbare Beteiligung 
verbunden ist, darf die Gesellschaft oder 
die andere Gesellschaft für den Erwerb 
und die Rücknahme keine Ausgabeauf-
schläge und Rücknahmeabschläge be-
rechnen. Die Gesellschaft hat im Jahres-
bericht und im Halbjahresbericht die 
Vergütung offen zu legen, die dem Son-
dervermögen von der Gesellschaft selbst, 
von einer anderen Verwaltungsgesell-
schaft oder einer anderen Gesellschaft, 
mit der die Gesellschaft durch eine we-
sentliche unmittelbare oder mittelbare 
Beteiligung verbunden ist als Verwal-
tungsvergütung für die im Sondervermö-
gen gehaltenen Anteile oder Aktien be-
rechnet wurde. 
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Ertragsverwendung und Geschäftsjahr 

§ 30 Thesaurierung 

Die Gesellschaft legt die während des Ge-
schäftsjahres für Rechnung des Sonderver-
mögens angefallenen und nicht zur Kosten-
deckung verwendeten Zinsen, Dividenden 
und sonstigen Erträge – unter Berücksichti-
gung des zugehörigen Ertragsausgleichs – 
sowie die Veräußerungsgewinne im Sonder-
vermögen wieder an. 

§ 31 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr des Sondervermögens 
beginnt am 01. Februar und endet am 31. 
Januar. 
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Lizenzvermerk 

MDAX® ist eine eingetragene Marke der 
Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument 
Deka MDAX® UCITS ETF wird von der Deut-
schen Börse AG nicht gesponsort, gefördert, 
verkauft oder auf eine andere Art und Weise 
unterstützt. Die Berechnung und Lizensie-
rung des Index bzw. der Index-Marke stellt 
keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der 
Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht 
für etwaige Fehler in dem Index. 

Namen und Adressen 

Kapitalverwaltungsgesellschaft 

Deka Investment GmbH 
Mainzer Landstraße 16; 
60325 Frankfurt 
Deutschland 
Tel +49 (0)89 327 29 – 33 33 
Fax +49 (0)89 327 29 – 33 13 
etf@deka.de 
www.deka-etf.de 

Handelsregister: 
Amtsgericht Frankfurt 
HRB 40601 

Eigenkapital 

(Stand 31. Dezember 2012) 
Gezeichnet und eingezahlt: EUR 10,2 Mio. 
Haftend: EUR 83,1 Mio 

Alleingesellschafterin 

DekaBank Deutsche Girozentrale 
Mainzer Landstraße 16 
60325 Frankfurt 

Gesetzlicher Vertreter 

Victor Moftakhar (Vorsitzender) 
Andreas Fehrenbach 
Dr. Ulrich Neugebauer 
Dr. Udo Schmidt-Mohr 
Frank Hagenstein 
Thomas Ketter 
stellvertretender Vorsitzender des Verwal-
tungsrates der Deka International S.A.  
Luxemburg und der 
International Fund Management S.A.,  
Luxemburg 
Andreas Lau 

Aufsichtsrat 

Vorsitzender 
Oliver Behrens 
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstan-
des der DekaBank Deutsche Girozentrale, 
Frankfurt am Main 
Vorsitzender des Verwaltungsrates der De-
kaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg 
S.A., Luxemburg und der Deka (Swiss) Pri-
vatbank AG, Zürich, Schweiz, 
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Sparkas-
sen Pensionsfonds AG, Köln 

Stellvertretender Vorsitzender 
Dr. h.c. Friedrich Oelrich 
Mitglied des Vorstandes der 
DekaBank Deutsche Girozentrale, 
Frankfurt am Main  

Mitglied 
Heinz-Jürgen Schäfer,  
Offenbach 
Vorsitzender des Aufsichtsrates der equinet 
Bank AG, Frankfurt am Main 

Verwahrstelle  
(Zahl- und Hinterlegungsstelle) 

DekaBank Deutsche Girozentrale 
Mainzer Landstr. 16 
60325 Frankfurt am Main, Deutschland 
Tel: +49 (0)69 7147 – 0 

Abschlussprüfer 

KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
THE SQUARE, Am Flughafen,  
60549 Frankfurt am Main 

Designated Sponsor 

Commerzbank AG 
Mainzer Landstr. 153 
60327 Frankfurt am Main, Deutschland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Deka Investment GmbH 
Mainzer Landstraße 16 
60325 Frankfurt 
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60040 Frankfurt 
 
Telefon: (0 69) 71 47 - 0 
Telefax:  (0 69) 71 47 - 19 39 
www.deka.de 
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